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D1.2 Dokumentation der Bundes- und Landerprogramme zur Férderung der

Berufsausbildung in Deutschland

D1.2.1 Vorbemerkung

Bund, Lander und Europaische Union fordern die Schaffung und Sicherung zusatzlicher
Ausbildungsplatze, die Ausbildungsfahigkeit und den Ubergang von jungen Menschen in die
berufliche Ausbildung sowie die Leistungsfahigkeit des Berufsbildungssystems durch eine

Vielzahl von Forderprogrammen.

Der Begriff ,Férderprogramm® wird dabei analog zum Haushaltsrecht des Bundes und der
Lander verwendet. Demnach wird unter einem Férderprogramm eine Regelung verstanden,
auf deren Grundlage finanzielle Leistungen an Stellen aufRerhalb der Bundes- bzw. Landes-

verwaltung zur Erfiillung bestimmter Zwecke bzw. libergeordneter Ziele erbracht werden.

Befragung zur Férderung der Berufsausbildung

Die Grundlage der Dokumentation bildet eine schriftliche Befragung der zustandigen Bun-
des- und Landesministerien bzw. -behorden, die von Oktober 2014 bis Januar 2015 durchge-

fuhrt wurde.

Basierend auf einer begleitenden Auswertung der Férderdatenbank des Bundes im Internet?
sowie den Ergebnissen der Befragung zur Férderung der Berufsausbildung der Jahre 2009

bis 2014° wurden insgesamt 283 Fragebdgen an 138 Adressaten ausgesandt. Die Beteili-

! vgl. § 23 Bundeshaushaltsordnung (BHO) i.V.m. VV § 23 BHO. Es muss sich um Zuwen-
dungen zur Deckung von Ausgaben des Empfangers fir einzelne abgegrenzte Vorhaben
(Projektférderung) handeln. Nicht berticksichtigt werden demnach Zuwendungen zur De-
ckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben des Zu-
wendungsempfangers (institutionelle Férderung), Sachleistungen, Transferleistungen sowie
offentliche Auftrage. In die Darstellung einbezogen wurden dariiber hinaus auch die gesetzli-
chen Forderinstrumente des SGB IlI.

2 Mit der Forderdatenbank gibt die Bundesregierung einen umfassenden und aktuellen Uber-
blick tGber die Forderprogramme des Bundes, der Lander und der Européischen Union. Die
Forderdatenbank steht im Internet unter der Adresse http://www.foerderdatenbank.de zur
Verflgung.

% Vgl. Datenreporte 2010 bis 2014, Kapitel D1.
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gung der Fordergeber war hoch. Die Riicklaufquote betrug — bezogen auf die Zahl der Fra-

gebdgen — 84%. Nicht alle Fragebdgen wurden jedoch vollstandig ausgefiillt.*

Folgende Merkmale wurden im Rahmen der Befragung erhoben:

Programmititel

- zustandiges Ministerium

- zustandige Antrags- bzw. Bewilligungsstelle
- Foérdergegenstand

= Antragsberechtigte

- Zielgruppen

= Art und Héhe der Forderung

< Artund Anzahl der Forderfalle

< Mittelvolumen und -herkunft

- Programmlaufzeit

= Rechtsgrundlage

Ziele und Zielgruppen der Fdrderung

Offentliche Forderprogramme verfolgen das Ziel, Anreize zur Verwirklichung wirtschaftlich
und sozial erwinschter Vorhaben zu bieten, die ohne finanzielle Unterstitzung nicht bzw.

nicht im gewtinschten Umfang oder zum gewinschten Zeitpunkt durchgefihrt wirden.

Die Foérderung im Bereich der Berufsausbildung konzentriert sich daher auf spezifische
Themen und Akteure des Berufsbildungssystems. Im Rahmen der Dokumentation wurden

folgende Schwerpunkte identifiziert:
- die Schaffung und Sicherung zusatzlicher betrieblicher Ausbildungsplatze,
- die systematische Férderung der Berufsorientierung und -vorbereitung,

- die Forderung benachteiligter und behinderter Jugendlicher beim Ubergang von der Schu-

le in Ausbildung und Beruf,

* Dort, wo keine Antworten aus der Befragung vorliegen, basiert die Dokumentation auf einer
erganzenden Auswertung 6ffentlich zuganglicher Informationsquellen (insbesondere Richtli-
nien und Merkblatter der Férdergeber).
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- die Vermittlung von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben in Anschlussausbildungen,
< die Vermittlung von Altbewerber/-innen und Ausbildungsabbrecher/-innen,

- die Starkung der Verbundausbildung,

- die Mitfinanzierung tberbetrieblicher Berufsbildungsstétten und -lehrgange,

- die Mitfinanzierung auf3erbetrieblicher Ausbildungsangebote,

< die Starkung der Ausbildungsberatung und -akquise,

- die Vermittlung von Zusatzqualifikationen fiir Auszubildende,

- die Forderung transnationaler Ausbildung sowie

- die Forderung von Modellprojekten und innovativen Vorhaben zur Weiterentwicklung des

Berufsbhildungssystems.

Im Rahmen der Berufsausbildungsférderung werden fast ausschlie3lich Zuschisse ausge-
reicht. Unmittelbar Begtinstigte sind in erster Linie ausbildende Betriebe sowie MalRBhahme-
bzw. Projekttrager im Bereich der Berufsausbildung. In geringem Umfang werden Uber die
Forderbanken der Lander auch Darlehen zur Schaffung und Sicherung zusatzlicher Ausbil-

dungsplatze an Unternehmen vergeben.

Der Berichtszeitraum war insbesondere gepragt durch den Ubergang von der Forderperiode
2007-2013 zur Forderperiode 2014-2020 des Europaischen Sozialfonds (ESF). Der ESF bil-
det das zentrale Finanzierungsinstrument der Europdischen Union fur Investitionen in die
Aus- und Weiterbildung sowie die Beschaftigung. Viele Programme des Bundes und der
Lander zur Férderung der Berufsausbildung werden aus dem ESF kofinanziert. Im Jahr 2014
erfolgte die Finanzierung in der Regel weiter aus den in der abgelaufenen Forderperiode zu-
gewiesenen Mitteln. Gleichzeitig wurden im Laufe des Jahres die Operationellen Programme
(OP) des Bundes und der Lander fir die neue Forderperiode bei der Europaischen Kommis-
sion eingereicht und genehmigt. Anschlieend wurden bzw. werden die auf den OP basie-
renden Forderprogramme veroffentlicht. Je nach Dauer des Abstimmungs- und Genehmi-
gungsprozesses traten bzw. treten die neuen Programme in der zweiten Jahreshélfte 2014

oder zu Beginn des Jahres 2015 in Kraft.

In den folgenden Abschnitten wird das Forderangebot im Jahr 2014 zusammenfassend dar-
gestellt. Informationen zu den neuen Programmen der Forderperiode 2014-2020 wurden be-
ricksichtigt, soweit sie bis zum 31. Januar 2015 vorlagen. Die Informationen zur Zahl der
Forderfalle und Hohe der Fordermittel beziehen sich in der Regel auf das Jahr 2013.
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D1.2.2 Forderprogramme des Bundes

Bundesministerium fur Bildung und Forschung (BMBF)

Das Bundesministerium fur Bildung und Forschung (BMBF) fordert auch im Rahmen der
neuen Forderperiode 2014 bis 2020 des Europaischen Sozialfonds (ESF) Innovationen und
Strukturentwicklungen in der beruflichen Bildung. Im Jahr 2014 startete ,JOBSTARTER
plus — Fur die Zukunft ausbilden“, das Nachfolgeprogramm von ,JOBSTARTER — Fir die
Zukunft ausbilden®, in dessen Rahmen zwischen 2006 und 2013 insgesamt sechs Aus-
schreibungsrunden umgesetzt wurden. In der Laufzeit des neuen Programms sind wiederum
mehrere Ausschreibungsrunden vorgesehen. Geférdert werden Vorhaben, die inhaltlich mit

einer der folgenden Fdrderlinien korrespondieren:

- Verbesserung des Ubergangs in Ausbildung durch die Entwicklung von regionalen Unter-
stltzungsstrukturen fur Betriebe zur unmittelbaren Ausbildungsintegration von Jugendli-
chen (Externes Ausbildungsmanagement / Betriebliche Ausbildungsvorbereitung

und -integration)

- ErschlieBung weiterer Ausbildungsplatze bei Unternehmern mit Migrationshintergrund

durch die Koordinierungsstellen Ausbildung und Migration (KAUSA-Servicestellen)
< Unterstitzung von KMU bei der Gewinnung von Studienabbrechern als Auszubildende,

- Forderung der Mobilitdt von ausbildungssuchenden Jugendlichen durch die Entwicklung
und Erprobung interregionaler Kooperationen zum Ausgleich von Disparitaten regionaler

Arbeitsmérkte (Schaffung von Netzwerken fir Matching und Mobilitat).

Das BMBF sieht fur das Programm, einschlief3lich von Mitteln aus dem Europaischen Sozial-
fonds, bis 2020 Fordergelder in Hohe von 120 Mio. € vor.® Seit Januar 2015 werden hieriiber
15 regionale Pilotprojekte gefordert. Rickblickend auf die ESF-Forderperiode 2007-2013
wurden im Jahr 2013 mit 1,05 Mio. € 46 Projekte geférdert. Darin eingeschlossen sind 23
JOBSTARTER-Projekte der 6. Ausschreibungsrunde mit dreijdhriger Laufzeit, die im Sep-

tember 2013 starteten. Durch die 287 bereits abgeschlossen Projekte der Ausschreibungs-

> Vgl. Deutscher Bundestag: Drucksache 18/2990 vom 27. Oktober 2014, S. IX. Zwischen
2006 und 2013 wurden 310 regionale Projekte fur Innovation und Strukturentwicklung in der
beruflichen Bildung mit 125 Mio. € gefoérdert, ESF-Mittel eingeschlossen.
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runden 1 bis 5 konnten bis zum 21. November 2013 insgesamt 63.077 Ausbildungsplatze

akquiriert werden, von denen 43.881 besetzt wurden.®

Mit dem Programm ,JOBSTARTER CONNECT" forderte das BMBF mit Unterstiitzung des
ESF mit rund 23,6 Mio. € deutschlandweit 40 Projekte zur Entwicklung und Erprobung von
Losungsansatzen fir eine frihzeitige Integration junger Menschen in die duale Berufsausbil-
dung mittels bundeseinheitlicher Ausbildungsbausteine. Der Fokus des Programms lag auf
den Teilsystemen der beruflichen Bildung im Ubergang zwischen Schule und Beruf. Im Jahr
2014 liefen noch 12 Projekte, die mit 620.055 € geférdert wurden. Die Ausbildungsbausteine
wurden weitgehend in die duale Berufsausbildung Gibernommen, sodass das Ziel des Pro-
gramms erreicht wurde und eine Neuauflage nicht mehr notwendig ist. Das Programm wurde

somit im Jahr 2014 erfolgreich abgeschlossen.’

Im Rahmen der JOBSTARTER-Initiative VerA (Verhinderung von Abbriichen und Starkung
Jugendlicher in der Berufsausbildung) stehen bundesweit seit 2010 flachendeckend Ausbil-
dungsbegleiter/-innen zur Verfigung. Die ehrenamtlichen Senior-Experten/-innen bieten Ju-
gendlichen, die in der Ausbildung auf Schwierigkeiten stof3en, eine regelmaRige 1:1-
Begleitung und damit Hilfe zur Selbsthilfe an. Im Jahr 2013 wurde das Programm mit
1,42 Mio. € unterstiitzt und so 1.866 Begleitungen® erméglicht. Im Jahr 2014 wurden
1,48 Mio. € firr rund 2.000 Begleitungen bereitgestellt.” Ab Januar 2015 sollen bis zu 3.000
Jugendliche pro Jahr eine individuelle Begleitung durch ehrenamtliche Ausbildungsbegleite-
rinnen und -begleiter erhalten. Fur die Zeit von Januar 2015 bis Dezember 2018 stellt das
BMBF rund 11,5 Mio. EUR fiir bis zu 12.000 Jugendliche zur Verfiigung.*®

® Informationen der Programmstelle JOBSTARTER beim Bundesinstitut fiir Berufsbildung
(BIBB), Dokument ,JOBSTARTER Monitoring” vom 14. Marz 2014:
http://www.jobstarter.de/media/content/Auswertung_der JOBSTARTER-
Monitoringdaten_22_ 11 2013 _barrierefrei.pdf.

! Vgl. Ekert, Stefan / Grebe, Tim: Abschlussbericht Externe Evaluation von JOBSTARTER
CONNECT, InterVal GmbH, Berlin 2014, S. 27 ff.

8 Senior Experten Service (SES): Jahresbericht 2013, Bonn 2013, S. 10

® Um die Umsetzung und Wirkungen der Initiative VerA zu beurteilen, hat das Institut fiir
Entwicklungsplanung und Strukturforschung der Universitat Hannover eine externe Evaluati-
on durchgefuhrt. Hierzu siehe Institut fir Entwicklungsplanung und Strukturforschung GmbH
an der Universitat Hannover (ies): Evaluation der Initiative VerA des Senior Experten Ser-
vice, Hannover Juni 2013

19 Bundesministerium fiir Bildung und Forschung (BMBF): Pressemitteilung vom 27. Januar
2015
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Das BMBF und das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie (BMWi) fordern auf
der Grundlage gemeinsamer Richtlinien die Modernisierung bzw. Umstrukturierung
uberbetrieblicher Berufsbildungsstatten (UBS) sowie die Weiterentwicklung von UBS
zu Kompetenzzentren fur die berufliche Aus- und Fortbildung. Ziel ist es, die Ausbildungs-
fahigkeit von insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen sowie die beruflichen Zu-
kunftschancen von Auszubildenden zu unterstiitzen und durch die Forderung der Fort- und
Weiterbildung die Wachstumskrafte und Marktchancen der Unternehmen zu starken. Férder-
fahig sind nur MaRnahmen, die unmittelbar der Aus-, Fort- und Weiterbildung dienen oder
die eine Berufsausbildung oder einen Berufsabschluss vorbereiten, ermdéglichen oder unter-
stitzen. Die MaRnahmen muissen der Anpassung der Bildungsstatte an den technischen
Fortschritt dienen. Durch das BMBF werden UBS sowie Kompetenzzentren mit dem
Schwerpunkt ,Ausbildung” gefordert. Im Jahr 2013 wurden im Zustandigkeitsbereich des
BMBF fir 99 Forderfalle rund 40 Mio. € verausgabt.

Im Rahmen des Programms ,Berufsorientierung in Gberbetrieblichen und vergleichbaren Be-
rufshbildungsstétten”, kurz Berufsorientierungsprogramm (BOP), soll Jugendlichen allge-
meinbildender Schulen durch das Angebot einer friihzeitigen, praxisbezogenen und syste-
matischen Berufsorientierung der Ubergang von der Schule in eine duale Berufsausbildung
vor allem im Handwerk erleichtert und damit ein wirksamer Beitrag zur Verringerung der Zahl
der Schulabganger ohne Schulabschluss und/oder ohne Aussicht auf einen Ausbildungsplatz
geleistet werden. Neben der praktischen Erprobung in Berufshildungsstétten ist auch eine
Potenzialanalyse Bestandteil der Férderung. Im Jahr 2013 wurden 749 Berufshildungsstatten

mit rund 66 Mio. € bezuschusst.

Durch das Sonderprogramm , Berufseinstiegsbegleitung Bildungsketten“ innerhalb der
Initiative ,,Abschluss und Anschluss — Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss”, wer-
den an Uber 1.000 Schulen Potenzialanalysen bzw. Berufsorientierungsmafinahmen ab den
Klassen 7 bzw. 8 angeboten. Rund 1.000 Berufseinstiegsbegleiter/-innen unterstitzen Schi-
ler/-innen mit erhéhtem Foérderbedarf ab der Vorabgangsklasse bis zum ersten Ausbildungs-
jahr. Das Sonderprogramm ist Teil der Bildungsketten-Initiative, in der das BMBF gemein-
sam mit den Landern bewéhrte Programme und Initiativen verzahnt. Wesentliche Bestandtei-
le der (Bildungs-)Kette sind neben dem Sonderprogramm ,Berufseinstiegsbegleitung Bil-
dungsketten* das Berufsorientierungsprogramm und das Ausbildungsstrukturprogramm
JOBSTARTER (s.0.). Im Jahr 2013 wurden 19.683 Teilnehmer/-innen begleitet.

An den Schulen, an denen keine hauptamtlichen Berufseinstiegsbegleiter im Einsatz sind,

sollen seit Ende 2010 Uber das Pilotprojekt ,,coach@school” die ehrenamtlichen Experten
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des Senior Experten Services (SES) Aufgaben der Berufsorientierung ibernehmen. Im Jahr
2013 erhielt der Projekttrager fur 168 Begleitungen™! 157.206 €.

Vorhaben zur Forderung Jugendlicher mit besonderem Forderbedarf stehen im Mittelpunkt
des Programms , Perspektive Berufsabschluss”. Dabei handelt es sich nicht um eine Teil-
nehmerforderung, sondern um Projekte der Strukturentwicklung und Netzwerkbildung. Das
Programm wurde 2010 von zunéachst 49 auf insgesamt 97 geforderte Projekte ausgeweitet
und um drei Begleitprojekte erganzt. Im Jahr 2013 liefen noch 48 Projekte und ein Begleit-
projekt, die mit 4,85 Mio. EUR geférdert wurden. Die Restabwicklung dieser Projekte erfolgt
bis zum 30. Juni 2015. Bis zum Abschluss des gesamten Forderzeitraums seit 2008 werden

dann rund 67 Mio. € in folgende Forderinitiativen geflossen sein:

- Regionales Ubergangsmanagement: Geférdert werden Vorhaben, die vorhandene regi-
onale Ansatze bzw. Strategien unter Einbindung der relevanten regionalen Akteure wei-
terfilhren und zukunftsweisende Perspektiven zur Verbesserung des Ubergangsmanage-

ments zwischen Schule und Beruf beinhalten.

- Abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung: Geférdert werden der Auf- und
Ausbau von Unterstitzungsstrukturen zur Beratung von Betrieben und an- und ungelern-
ten jungen Erwachsenen sowie Konzepte fir eine flexible, modulare und abschlussorien-
tierte Nachqualifizierung von jungen Erwachsenen mit und ohne Beschaftigung unter Ein-

bindung der Betriebe.

Die Forderung von Modellversuchen einschlie3lich wissenschaftlicher Begleituntersuchun-
gen ist nach 8§ 90 Abs. 3 Nr.1d BBIG gesetzliche Aufgabe des BIBB. Auf Weisung des BMBF
sind durch das BIBB Modellversuchsschwerpunkte zu entwickeln und zu planen, administra-
tiv und fachlich zu begleiten, auszuwerten und sowie zu transferieren (Erstellung von Trans-
ferprodukten fur unterschiedliche Zielgruppen). Das BIBB libernimmt die regelméaRige inhalt-
liche Koordination aller Programmaktivitaten, die wissenschaftliche Gesamtprogrammbeglei-
tung und -evaluierung und den Erfahrungsaustausch der Akteure untereinander. 2010 ist das
neue Verfahren erstmalig in drei neuen Férderschwerpunkten umgesetzt worden, von denen

inzwischen alle im Jahr 2013 bzw. 2014 zum Abschluss gekommen sind.

Forderschwerpunkte:

1 Senior Experten Service (SES): Jahresbericht 2013, Bonn 2013, S. 10.
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- Berufliche Bildung fir eine nachhaltige Entwicklung: Das BMBF forderte zuletzt
sechs Projekte in den Branchen Metall und Elektro mit den Schwerpunkten erneuerbare
Energien, Bauen und Wohnen, Chemie und Erndhrung. Gefdrdert wurden diese mit rund
3 Mio. €. Fur 2015 ist ein Nachfolgeprogramm zum Thema ,Nachhaltige Entwicklung in

der beruflichen Bildung“ geplant.

- Qualitatsentwicklung und -sicherung in der betrieblichen Berufsausbildung: Vor al-
lem in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) muss die Qualitat der Berufsausbildung
kontinuierlich verbessert und gesichert werden. Das Programm wurde im Jahr 2013 ab-

geschlossen und insgesamt mit rund 5 Mio. € geférdert.

< Neue Wege in die duale Ausbildung — Heterogenitéat als Chance fir die Fachkrafte-
sicherung: Ziel ist, mit innovativen Methoden das Spannungsfeld zwischen Arbeitssu-
chenden mit bestimmten vermittlungserschwerenden Faktoren einerseits und dem bereits
spirbaren Fachkraftemangel andererseits zu I6sen. 2013 wurden bundesweit verteilt 17
Modellversuche mit 2,19 Mio. € gefordert. Fur die Restlaufzeit im Jahr 2014 standen noch
Fordergelder in Héhe von 716.770 € bereit.

Im Rahmen des Fachprogramms , Digitale Medien in der Beruflichen Bildung® wird der
Einsatz von digitalen Medien, Web 2.0-Technologien und mobilen Anwendungen unterstitzt.
Gefordert werden Projekte zur Entwicklung mediengestiitzter Qualifizierungsangebote fir die
Aus- und Weiterbildung in staatlich anerkannten Ausbildungsberufen bzw. der geregelten
Fortbildung. Im Jahr 2013 wurden mit 13,32 Mio. € aus Mitteln des Bundes und des ESF 164
Projekte gefordert. Fur das Jahr 2014 wurden fir diesen Schwerpunkt rund 10,65 Mio. € be-

reitgestellt.

Das BMBF unterstitzt grenziiberschreitende Bildungskooperationen, starkt die Transpa-
renz von Abschliissen und Qualifikationen und fordert die Mobilitat in der beruflichen Bildung.
Auszubildende kénnen durch Aufenthalte in auslandischen Betrieben, die in die Ausbildung
integriert sind und mindestens drei Wochen dauern, internationale Qualifikationen erwerben.
Das BMBF fordert neben den MobilitatsmaRnahmen im EU-Programm ,Erasmus+* bilaterale
Austauschprogramme in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Zurzeit besteht ein bilatera-
les Austauschprogramm mit Frankreich. Die entsprechenden Programme mit den Niederlan-
den und Norwegen werden seit 2013, das mit GroRRbritannien bereits seit 2012 nicht mehr
angeboten. Im Ausbildungsjahr 2013/14 wurden insgesamt 1.549 Auszubildende und Ausbil-
dungsverantwortliche gefordert. Im Haushaltsjahr 2013 wurden hierfir rund 1,95 Mio. € ver-
ausgabt.
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Im Rahmen des Deutsch-Israelischen Programms zur Zusammenarbeit in der berufli-
chen Bildung standen im Jahr 2013 zwar 159.556 EUR fir 104 Foérderfalle zur Verfligung,
jedoch wurde das Angebot letztlich nur von 15 Fach- und Fuhrungskréaften der Berufsbildung
in Anspruch genommen, die mit 21.000 € unterstitzt wurden. Fir das Jahr 2014 standen
dann deutlich mehr Gelder in Hohe von 547.571 € fur geplante 114 Fach- und Fuhrungskréf-

te bereit.

Im Rahmen der ESF-Forderperiode 2014-2020 hat das BMBF das Foérderprogramm Bildung
integriert Anfang 2015 gestartet. Geférdert werden der Aufbau und die Weiterentwicklung
integrierter Bildungssysteme auf lokaler Ebene durch eine Starkung des Bildungsmanage-
ments und Bildungsmonitorings in den Kommunen. Das Programm greift somit die Erfahrun-
gen des Strukturprogramms ,Lernen vor Ort* aus der ESF-Forderperiode 2007-2013 auf.
Letzteres war seit 2009 eine oOffentlich-private Partnerschaft fir gutes Bildungsmanagement
in Stadten und Kreisen, mit dem Ziel des lebenslangen, aufeinander abgestimmten Lernens
und erfolgreicher Bildungsbiografien fur alle Birgerinnen und Birger. Im Jahr 2013 wurden
35 Kommunen mit 19,58 Mio. € gefdrdert. Das Budget fur die 35 aktuell geférderten Kom-
munen lag im Jahr 2014 noch bei 12,95 Mio. €. Die Forderung erfolgt zu 50% durch den
ESF.

In diesem Zusammenhang ist auch die Fdrderinitiative Transferagenturen Kommunales
Bildungsmanagement zu sehen, die seit dem 1 September 2014 die Ergebnisse des abge-
schlossenen Programms ,Lernen vor Ort“ in die Breite der kommunalen Bildungslandschaft
Ubertragt. Geférdert werden die Entwicklung von Konzepten fir regional arbeitende Trans-
feragenturen, die interessierte Kommunen bei der Entwicklung eines datenbasierten Bil-
dungsmanagements unterstitzen, sowie die Einrichtung und der Betrieb von bundesweit bis
zu zehn regionalen Agenturen. Hierflr standen 2014 Gelder in H6he von 2,18 Mio. EUR be-

reits. Das Programm wird ebenfalls zu 50% mit Geldern aus dem ESF finanziert.

Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie (BMWi)

Gemeinsam mit dem BMBF fordert das BMWi die Modernisierung bzw. Umstrukturierung
uberbetrieblicher Berufsbildungsstatten (UBS) sowie die Weiterentwicklung von UBS
zu Kompetenzzentren fur die berufliche Aus- und Fortbildung (s.0.). Durch das BMWi wer-
den Trager von Berufsbildungsstatten mit dem Schwerpunkt Fort- und Weiterbildung sowie
technologieorientierte Kompetenzzentren geférdert. Diese Investitionen fallen somit nicht in
den Bereich berufliche Erstausbildung und werden hier nicht weiter betrachtet.

Daruber hinaus gewahrt das Ministerium Zuschisse zu den Kosten von Lehrgédngen der

uberbetrieblichen Lehrlingsunterweisung im Handwerk (ULU). Forderfahig sind Lehr-
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génge fur Auszubildende in der Fachstufe (2. bis 4. Ausbildungsjahr). Antragsberechtigt sind
die Veranstalter von Lehrgéngen der Uberbetrieblichen Unterweisung. Veranstalter kdnnen
Handwerkskammern sowie Fachverbande des Handwerks, Kreishandwerkerschaften,
Handwerksinnungen oder von den Kammern anerkannte Berufshildungseinrichtungen (tbri-
ge Veranstalter) sein. Die Lehrgdnge mussen in Uberbetrieblichen Berufsbildungsstatten des
Handwerks oder in anderen von den Handwerkskammern anerkannten Berufsbildungsein-
richtungen als Ganztageslehrgénge durchgefuhrt werden. Im Ausbildungsjahr 2013/14 wur-
den 426.228 Teilnehmer/-innen mit 43,32 Mio. € (Haushaltsjahr 2013) gefordert. Seit 2013

stehen jahrlich fur diese Zuschiisse bis zu 46 Mio. € zur Verfigung.

Das BMWi fordert mit Unterstitzung des ESF mit dem im Januar 2015 neu veroffentlichten
Programm Passgenaue Besetzung — Unterstiitzung von KMU bei der passgenauen Be-
setzung von Ausbildungspléatzen sowie bei der Integration von auslandischen Fach-
kraften die Leistungs- und Wetthewerbsfahigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen durch
die Vorauswahl geeigneter Bewerber und die Durchfihrung von Bewerbungsgesprachen mit
potenziellen Auszubildenden durch Mitarbeiter der Handwerks-, Industrie- und Handelskam-
mern sowie der Kammern der Freien Berufe. Ziel ist es, eine passgenaue Beratungs- und
Vermittlungsleistung fir KMU insbesondere im Handwerks- und Dienstleistungsbereich si-
cherzustellen und damit einen Beitrag zur Befriedigung des zukiinftigen Fachkraftebedarfs
zu leisten. Es handelt sich um das Nachfolgeprogramm von ,Passgenaue Vermittlung Aus-
zubildender an ausbildungswillige Unternehmen®. Im Jahr 2013 wurden noch unter der alten
Forderrichtlinie 10.954 Vermittlungen mit insgesamt 7,36 Mio. € ermdoglicht. Jahrlich stehen
bis zu 205 Planstellen fir Vermittler zur Verfigung. Das Budget fur das Jahr 2014 belief sich
auf ca. 7,0 Mio. €.

Die Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplatzen bildet ein zentrales Ziel
der Regionalférderung und der Mittelstandsférderung von Bund und Landern. Insbesondere
die Vergabe von Fordermitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe , Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur® (GRW) ist an die Schaffung neuer bzw. die Sicherung beste-
hender Dauerarbeitsplatze gebunden. Ausbildungsplatze kénnen dabei wie Dauerarbeits-
platze gefordert werden.

Bundesministerium flr Arbeit und Soziales (BMAS) / Bundesagentur fir Arbeit (BA)

Die Bundesagentur fir Arbeit bietet im Rahmen der Arbeitsforderung eine breite Palette von
FordermalRnahmen fir ausbildende Betriebe und Auszubildende:

- Ausbildungsbegleitende Hilfen (8 75 SGB Ill) fur férderungsbedurftige junge Menschen

u.a. wahrend einer Berufsausbildung oder einer Einstiegsqualifizierung. Hierzu gehéren
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der Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten, die Forderung fachpraktischer und fach-
theoretischer Fertigkeiten, Kenntnisse und Féahigkeiten sowie eine sozialpadagogische
Begleitung. Im Jahr 2013 wurden im Jahresdurchschnitt monatlich 42.356 Leistungsemp-

fanger gefordert.™

- Ausbildungsgeld (88 122 ff. SGB lll): Teilnehmer/-innen an behindertenspezifischen
MalRnahmen zur beruflichen Ausbildung oder Berufsvorbereitung haben Anspruch auf
Ausbildungsgeld, wenn kein Anspruch auf Ubergangsgeld besteht. Im Jahr 2013 konnten
so 65.056 Leistungsempfanger mit 171,76 Mio. EUR geférdert werden.*®

< Aulerbetriebliche Berufsausbildung (8 76 SGB Ill): Bildungstrager erhalten Maf3nah-
mekosten und Zuschisse zur Ausbildungsvergitung fir die Berufsausbildung von lernbe-
eintrachtigten und sozial benachteiligten Auszubildenden, denen eine Ausbildungsstelle in
einem Betrieb auch mit ausbildungsbegleitenden Hilfen nicht vermittelt werden kann. Im
Jahr 2013 wurden im Jahresdurchschnitt monatlich 43.538 Berufsausbildungen gefor-

dert.**

- Berufsausbildungsbeihilfe (8 56 SGB lll): Unter bestimmten Voraussetzungen leistet
die Agentur fur Arbeit Berufsausbildungsbeihilfe flr eine betriebliche oder auRRerbetriebli-
che Ausbildung, wenn der Auszubildende nicht im Haushalt der Eltern wohnt, sowie fir
die Teilnahme an berufsvorbereitenden Bildungsmaflinahmen. Im Jahr 2013 wurden

122.718 Leistungsempfangern Beihilfen in Hohe von 386,42 Mio. € ausgezahit.™

- Berufseinstiegsbegleitung (8 49 SGB Ill): Trager von Malinahmen der Berufseinstiegs-
begleitung fir Jugendliche kénnen durch Ubernahme der MaRnahmekosten geférdert

werden, um Jugendliche beim Ubergang von der allgemeinbildenden Schule in eine beruf-

12 vgl. Bundesagentur fiir Arbeit Statistik (Hrsg.): Arbeitsmarkt in Zahlen — Férderstatistik —
Berichtsmonat Dezember 2013, Niurnberg Mérz 2014 (Online-Veréffentlichung). Im Haus-
haltsplan der Bundesagentur fur Arbeit werden die Férderungen nach den 88 74-80 SGB llI
unter dem Titel ,Forderung der Berufsausbildung benachteiligter Auszubildender” zusam-
mengefasst. Im Jahr 2013 wurde fir diesen Bereich insgesamt 402,81 Mio. € geleistet (Bun-
desagentur fur Arbeit: Haushaltsplan 2015, vom 15. Januar 2015, S. 49).

3 vgl. dies.: Arbeitsmarkt in Zahlen — Statistik tiber Leistungen nach dem SGB IlI, Berichts-
monat September 2014, Nurnberg 7. Januar 2015 (Online-Veréffentlichungen).

14 Vgl. dies.: Arbeitsmarkt in Zahlen — Férderstatistik, a.a.O. Informationen zu Férdermitteln
siehe FN 12 den Hinweis zu Foérderungen nach den 88 74-80 SGB IlI.

'3 vgl. dies.: Arbeitsmarkt in Zahlen — Statistik tiber Leistungen nach dem SGB I, a.a.0. und
dies.: Haushaltsplan 2015, vom 15. Januar 2015, S. 58.
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liche Ausbildung zu unterstitzen. Im Jahr 2013 wurden im Durchschnitt monatlich Mal3-

nahmen fiir 42.191 Jugendliche mit einem Mittelvolumen von 32,7 Mio. € geférdert.*®

- Berufsorientierung (8 33 SGB lll): Die Agenturen flr Arbeit bieten zur Vorbereitung von
Jugendlichen und Erwachsenen auf die Berufswahl sowie zur Unterrichtung von Ausbil-
dungssuchenden, Arbeitsuchenden, Arbeitnehmern und Arbeitgebern MalRnahmen der

Berufsorientierung an.’

- BerufsorientierungsmaRnahmen (8§ 48 SGB llI): Beim Ubergang von der Schule in die
Berufsausbildung kénnen Schiler/-innen allgemeinbildender Schulen durch vertiefte Be-
rufsorientierung und Berufswahlvorbereitung geférdert werden, wenn sich Dritte mit min-
destens 50 Prozent an der Forderung beteiligen. Fir die vertiefte Berufsorientierung wur-
den im Jahr 2013 5,01 Mio. € ausgezahlt.*®

- Berufsvorbereitende Bildungsmafinahmen (8 51 SGB Ill): Im Rahmen berufsvorberei-
tender BildungsmaRnahmen werden Jugendliche vorrangig auf die Eingliederung in Aus-
bildung vorbereitet. Im Jahr 2013 wurden im Jahresdurchschnitt 42.500 Teilnehmer/-innen

mit einem Mittelvolumen von 221,08 Mio. € geférdert.*®

- Einstiegsqualifizierung (8 54a SGB lll): Betriebe, die Jugendlichen ohne Ausbildungs-
platz eine sechs- bis zwdlfmonatige Einstiegsqualifizierung anbieten, kénnen Uber die
Agenturen fur Arbeit Zuschisse zur Praktikumsvergitung zuztglich eines pauschalierten
Anteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag des zu Qualifizierenden erhalten. In Maf3-
nahmen der Einstiegsqualifizierung befanden sich im Jahr 2013 jeden Monat durchschnitt-

lich 11.999 junge Menschen. Die Ausgaben beliefen sich auf insgesamt 33,27 Mio. €.%°

1% vgl. dies.: Arbeitsmarkt in Zahlen — Statistik {iber Leistungen nach dem SGB lll, a.a.O. und
dies. (Hrsg.): Haushaltsplan 2015, a.a.O., S. 47. Die Bundesagentur fur Arbeit hat im No-
vember 2014 eine Ausschreibung im Rahmen des ESF-Bundesprogramms "Kofinanzierung
der Berufseinstiegsbegleitung" gestartet. Insgesamt stehen fur die Ma3hahmen der Berufs-
einstiegsbegleitung in der neuen Forderperiode Haushaltsmittel in Hohe von 1,06 Mrd. € zur
Verfligung, jeweils 530 Mio. € aus Mitteln des ESF sowie aus Mitteln der Bundesagentur fir
Arbeit. Mit diesem Betrag konnen rund 115.000 Jugendliche an mehr als 2.500 Schulen ge-
fordert werden.

" Fur die Berufsorientierung liegen in den Veréffentlichungen der Bundesagentur fiir Arbeit
keine Statistiken vor.

'8 vgl. Bundesagentur fiir Arbeit (Hrsg.): Haushaltsplan 2015, a.a.O., S. 47.
% vgl. ebd. und dies. (Hrsg.): Arbeitsmarkt in Zahlen — Férderstatistik, a.a.O.
2 vgl. ebd.
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Forderung aus dem Vermittlungsbudget (8 44 SGB Ill): Ausbildungssuchende kénnen
aus dem Vermittlungsbudget der Agentur fur Arbeit bei der Anbahnung oder Aufnahme
einer versicherungspflichtigen Beschaftigung gefdrdert werden, wenn dies fir die berufli-
che Eingliederung notwendig ist. Im Jahr 2013 wurden Leistungsempfanger mit
67,54 Mio. € gefordert.”

Forderung von Jugendwohnheimen (8 80a SGB lll): Trager kénnen seit 2013 fir den
Aufbau, die Erweiterung, den Umbau und die Ausstattung von Jugendwohnheimen durch
Darlehen und Zuschisse gefordert werden, wenn dies zum Ausgleich auf dem Ausbil-
dungsmarkt und zur Forderung der Berufsausbildung erforderlich ist. Zu diesem Zweck
hat die BA im selben Jahr 1,41 Mio. EUR ausgegeben.?

MaRnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (8 45 SGB Ill): Gefordert
wird die Teilnahme an MalRnahmen, die die berufliche Eingliederung durch Heranfiihrung
an eine Ausbildung und die Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermitt-
lungshemmnissen zum Ziel haben. Im Jahr 2013 wurden im monatlichen Jahresdurch-
schnitt 160.847 Teilnehmer/-innen mit 119,31 Mio. € gefordert.?®

Probebeschéaftigung und Arbeitshilfe fir behinderte Menschen (8 46 SGB lll): Bis zu
einer Dauer von drei Monaten kénnen Arbeitgebern die Kosten fiir Probebeschéftigungen
erstattet werden. Zudem kdénnen Arbeitgeber Zuschiisse zu behindertengerechten Anpas-
sungen von Ausbildungs- und Arbeitsplatzen erhalten, soweit sie nicht nach SGB IX dazu

verpflichtet sind. Im Jahr 2013 wurden hierfir 25,06 Mio. € eingesetzt.*

Im Rahmen der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben (88 112 ff. SGB IIl)
haben Personen mit Behinderung Anrecht auf sog. Allgemeine und Besondere Leistun-
gen. Zu den Allgemeinen Leistungen gehéren die Forderung der Berufsvorbereitung
und Berufsausbildung einschlieRlich der Berufsausbildungsbeihilfe (§ 115, Nr. 2). Fir
diese Leistungen, die auch Personen ohne Behinderung zur Verfigung stehen, gelten
hier jedoch z.T. Besonderheiten (8 116). So sind in diesem Rahmen auch Ausbildungen

forderfahig, die von den Ausbildungsordnungen fir staatlich anerkannte Ausbildungsberu-

2L \/gl. dies (Hrsg.): Haushaltsplan 2015, a.a.O., S. 45.
22\/gl. ebd. S. 46.

2 \gl. ebd. S. 45 und vgl. dies. (Hrsg.): Arbeitsmarkt in Zahlen — Férderstatistik — MaRnah-
men zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (MAbE) nach § 45 SGB IIl, Berichtsjahr
2013, Januar 2014, Nurnberg September 2014 (Online-Verdéffentlichung).

4 \/gl. dies: Haushaltsplan 2015, a.a.O., S. 70.
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fe abweichen oder in Sonderform fiir behinderte Menschen durchgefiihrt werden. Des
Weiteren besteht auch Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe, wenn der behinderte
Mensch wéahrend der beruflichen Ausbildung im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils
wohnt (§ 116 Abs. 3).% Die sog. Besonderen Leistungen sind das Ubergangsgeld (§ 119
SGB IIl) und das Ausbildungsgeld (§122 SGB I11).°

- Ubergangsgeld (88 119 ff. SGB lll): Bei Teilnahme an einer behindertenspezifischen Bil-
dungsmafinahme kénnen Leistungen zum Lebensunterhalt gewéahrt und Teilnahmekosten
erstattet werden. Im Jahr 2013 wurden 6.702 Leistungsempfanger mit 96,99 Mio. € gefor-

dert.?’

- Unterstiitzung und Forderung der Berufsausbildung (8 74 SGB Ill): Trager von Mal3-
nahmen koénnen Zuschisse erhalten und MafRnahmekosten erstattet bekommen, wenn
sie foérderungsbedirftige junge Menschen mit ausbildungsbegleitenden Hilfen bei ihrer be-
trieblichen Berufsausbildung oder ihrer Einstiegsqualifizierung unterstitzen oder ihre Ein-
gliederungsaussichten in Berufsausbildung oder Arbeit verbessern oder anstelle einer Be-

rufsausbildung in einem Betrieb in einer auRerbetrieblichen Einrichtung ausbilden.?

- Vorbereitung auf einen Hauptschulabschluss im Rahmen einer berufsvorbereiten-
den Bildungsmalnahme (8§ 53 SGB Ill): Auszubildende ohne Schulabschluss haben ei-
nen Anspruch, im Rahmen einer berufsvorbereitenden Bildungsmafinahme (s.0.) auf den
nachtraglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulab-

schlusses vorbereitet zu werden.?®

% Die vorliegenden Daten beziehen sich auf die Aus- und Weiterbildung. 2013 wurden in
diesem grofReren Rahmen jeden Monat durchschnittlich 26.015 Menschen mit Behinderung
gefordert. Fur das Jahr wurden 80,69 Mio. € an Fordergeldern eingesetzt (vgl. Bundesagen-
tur fur Arbeit (Hrsg.): BA-Finanzen — Monatsergebnisse des Beitragshaushalts Dezember
2013, Nirnberg 13. Februar 2014 und dies. (Hrsg.): Arbeitsmarkt in Zahlen — Forderstatistik,
a.a.O.

% Sjehe dort. Insgesamt investierte die Bundesagentur fiir Arbeit im Jahr 2013 firr die Be-
sonderen Leistungen 2,03 Mrd. €. Somit wurde fir die Teilhabe behinderter Menschen am
Arbeitsleben insgesamt 2,11 Mrd. € ausgegeben (vgl. ebd.).

2" \/gl. Bundesagentur fiir Arbeit (Hrsg.): Haushaltsplan 2015, a.a.0., S. 66.

%8 Informationen zu Foérdermitteln siehe FN 12 den Hinweis zu Férderungen nach den §§ 74-
80 SGB IIl.

2 Fir die Vorbereitung auf einen Hauptschulabschluss im Rahmen einer berufsvorbereiten-
den Bildungsmafinahme liegen in den Veroffentlichungen der Bundesagentur flr Arbeit keine
Statistiken vor.
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 Zuschisse zur Ausbildungsvergitung behinderter und schwerbehinderter Men-
schen (8 73 SGB Ill): Fur die betriebliche Ausbildung von behinderten und schwerbehin-
derten Menschen kénnen Zuschisse in Héhe von regelmaRig 60% bzw. 80% zur Ausbil-
dungsvergutung gezahlt werden, wenn die Ausbildung sonst nicht mdglich ist. Im Jahr

2012 erhielten im Jahresdurchschnitt monatlich 8.255 Menschen diese Zuschiisse.*

Im Jahr 2013 wurden im Durchschnitt monatlich 231.667 Personen durch die Bundesagentur
fur Arbeit im Rahmen von Malinahmen zur Forderung der Berufsausbildung nach SGB Il ge-

fordert, 22.663 weniger als im Vorjahr.*

Seit 2012 fordert das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales (BMAS) — zusatzlich zu den
Regel- und Ermessensleistungen der Rehabilitationstrager und der Bundesagentur fur Arbeit
— mit der Initiative Inklusion die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
und stellt hierflr insgesamt bis zu 100 Mio. € aus dem Ausgleichsfonds bereit. Die Initiative
ist in vier Handlungsfelder unterteilt, von denen drei im Rahmen der vorliegenden Erhebung

relevant sind:

e Berufsorientierung schwerbehinderter Schilerinnen und Schiler (HF1): Fur das
Ausbildungsjahr 2013/14 waren 6.667 BerufsorientierungsmalRnahmen geplant. Im

Haushaltsjahr 2013 stand ein Budget von 11 Mio. € zur Verfligung.

e Schaffung neuer betrieblicher Ausbildungsplatze fur schwerbehinderte junge
Menschen (HF2): Jahrlich kénnen mit 6,0 Mio. € bis zu 325 Auszubildende unterstitzt

werden.

e FoOrderung von Inklusionskompetenz bei den Kammern (HF4): Im Jahr 2013 wurden

standen 1,0 Mio. € zur Férderung von 15 Kammern bereit.
Die Umsetzung des Programms liegt in den Handen der Lander.

Darlber hinaus setzt das BMAS das Programm zur intensivierten Eingliederung und Be-
ratung von schwerbehinderten Menschen um. Es stehen 50 Mio. € aus dem Ausgleichs-
fonds zur Verfigung, um fortschrittliche Konzepte fir eine nachhaltige berufliche Integration

schwerbehinderter Menschen zu unterstiitzen. Seit Beginn des Jahres 2014 konnen sich Ar-

% vgl. Bundesagentur fir Arbeit Statistik (Hrsg.): Arbeitsmarkt in Zahlen — Férderstatistik,
a.a.O.

31 \/gl. ebd. und dies. (Hrsg.): Arbeitsmarkt in Zahlen — Férderstatistik, Dezember 2012,
Nurnberg Marz 2013 (Online-Verdffentlichung).
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beitsagenturen, gemeinsame Einrichtungen und kommunale Jobcenter im Rahmen des Pro-

gramms um Forderung bewerben.

Mithilfe des ESF fordert das BMAS u.a. Projekte zur Europaisierung der Ausbildung. Dies
geschieht durch die Forderung von transnationaler Ausbildung, der Mobilitdt von Auszubil-
denden und der Integration von Personen mit Migrationshintergrund. Letztere Zielgruppe ist
mit Beginn der neuen ESF-Foérderperiode starker ins Zentrum der Férderung geriickt. Die
bisherigen Forderprogramme ,Berufsbildung ohne Grenzen®, ,Integration durch Austausch®
und ,XENOS - Integration und Vielfalt® wurden anteilig oder ganz in der ESF-
Integrationsrichtlinie Bund zusammengefasst. Ziel der Richtlinie ist es, Personen mit be-
sonderen Schwierigkeiten beim Zugang zu Arbeit oder Ausbildung stufenweise und nachhal-
tig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies soll durch die Bildung von Kooperationsverbin-
den unter Mitwirkung von Betrieben, 6ffentlichen Verwaltungen und regionalen Arbeitsver-
waltungen geschehen. Fir die gesamte Forderperiode 2014-2020 steht ein Budget von

170 Mio. € zur Verfigung.
Die Handlungsschwerpunkte der Kooperationsverbinde sind:

e Integration statt Ausgrenzung (IsA): Unter 35-jahrige Menschen sollen durch passge-
naue Kombination von innovativen Projektbausteinen des Handlungsschwerpunkts IsA
mit Angeboten der Regelférderung und der Kooperation mit Betrieben die Mdglichkeit
erhalten, nach der MalZnahme eine Arbeit oder Ausbildung in dem kooperierenden Be-

trieb aufzunehmen.

e Integration durch Austausch (IdA): Geftrdert werden Mobilitdtsmal3nahmen fir ein
zwei- bis sechsmonatiges betriebliches Praktikum im europdischen Ausland fur unter
35jahrige. Der Auslandsaufenthalt ist eingebunden in eine individuelle Vor- und Nachbe-
reitung in Deutschland. Durch die Kooperation von Arbeitsverwaltung und Betrieben, soll
die Integration in Arbeit oder Ausbildung in der Nachbereitungsphase sichergestellt wer-
den.

e Integration von Asylbewerbern und Flichtlingen (IvAF): Geférdert wird die Beratung,
betriebsnahe Aktivierung, Qualifizierung und Vermittlung der Zielgruppe in Arbeit und
Ausbildung ohne Altersbeschréankung. Mit diesen MalRnahmen sollen Asylbewerber und
Flichtlinge unterstitzt werden, die von den Angeboten der Arbeitsagenturen oder Job-
center nicht mehr erreicht werden. AulRerdem kénnen Schulungen von Multiplikatoren

gefordert werden.

Ebenfalls mit ESF-Geldern wird die Forderung der beruflichen Mobilitat von ausbil-
dungsinteressierten Jugendlichen und arbeitslosen jungen Fachkraften aus Europa
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(MobiPro-EU) gefordert. Das 2013 begonnene Programm dient der Unterstlitzung von aus-
bildungsinteressierten Jugendlichen und arbeitslosen jungen Fachkraften aus Europa bei der
Vermittlung in eine betriebliche Berufsausbildung oder eine qualifizierte Beschaftigung in ei-
nem Engpassberuf in Deutschland. Im Hinblick auf eine betriebliche Berufsausbildung sowie
vorgeschaltete Praktika und Anpassungspraktika werden auf3erdem vorbereitende Deutsch-
sprachkurse im Herkunftsland und praktikumsbegleitende Deutschsprachkurse, ausgewéhlte
Reisekosten, Unterstltzungsleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen, begleitende Hilfen bei Anpassungspraktika sowie die Durchfiihrung von
Forderleistungen durch Dritte geférdert. Vorbereitend und begleitend zu einer qualifizierten
Beschaftigung in einem Engpassberuf werden Deutschsprachkurse im Herkunftsland bzw. in
Deutschland, Reise- und Umzugskosten zum Bewerbungsgespréch bzw. zur Beschéfti-
gungsaufnahme, Kosten des Anerkennungsverfahrens fir reglementierte Engpassberufe
sowie die Erstorientierung fur junge Fachkréfte in Deutschland geférdert. Ab 2015 wurde die
Forderung von Individual- auf Projektférderung umgestellt. AuRerdem wurde die Zielgruppe
wegen der grolRen Nachfrage auf die Altersgruppe zwischen 18 und 27 Jahren einge-
schrankt. Fir den gesamten Forderzeitraum 2013-2016 stehen Bundes- und Landesmittel in
Hohe von 139 Mio. € bereit. Im Jahr 2013 wurden 2.081 Personen mit 10,40 Mio. € geftr-
dert.

Forderangebote der Integrationsamter

Durch Zuschiisse und Darlehen der Integrationséamter an Arbeitgeber wurden im Jahr
2013 insgesamt 2.306 neue Arbeits- und Ausbildungsplatze gewonnen. 9.678 Arbeitsver-
haltnisse schwerbehinderter Menschen wurden dartber hinaus durch eine behinderungs-
gerechte Ausstattung bestehender Arbeitsplatze gesichert. Fur die Schaffung und Siche-
rung dieser 12.464 Arbeits- und Ausbildungsplatze wurden rund 51,01 Mio. € aufgewendet.
Zum Ausgleich aul3ergewoéhnlicher Belastungen, die mit der Beschaftigung schwerbehinder-
ter Menschen verbunden sein kénnen, erhielten Arbeitgeber im Jahr 2013 Lohnkostenzu-
schisse in 34.106 Féllen in Hohe von insgesamt 113,06 Mio. €. Die Abgeltungen von be-
hinderungsbedingter Minderleistung und von besonderer Unterstiitzung am Arbeitsplatz sind

das in der Praxis meistgenutzte Forderinstrument.

Mit Pramien und Zuschiissen zur Berufsausbildung werden seit dem Jahr 2004 Ausbil-

dungsplatze fir behinderte Jugendliche geférdert. Im Jahr 2013 wurden hierfir rund
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480.000 € aufgewendet, sodass in 171 Fallen Arbeitgeber Ausbildungsférderung fir behin-

derte Jugendliche erhielten.®

Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

Das Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur fordert im Rahmen von drei

branchenspezifischen Programmen die Schaffung und Sicherung von Ausbildungsplatzen:

- Mit der Richtlinie Uber die Forderung der Aus- und Weiterbildung, Qualifizierung und
Beschaftigung in Unternehmen des Guterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeu-
gen werden betriebliche Ausbildungsverhéltnisse zum Berufskraftfahrer bzw. zur Berufs-
kraftfahrerin sowie Weiterbildungsmafnahmen von Beschéftigten gefordert. Ziel ist es, die
Quialifizierung und Einsatzfahigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu férdern
und dem Mangel an qualifiziertem Fachpersonal in der Branche entgegenzuwirken. Die
Hohe der Foérderung betragt bei betrieblichen Ausbildungsverhaltnissen und allgemeinen
Weiterbildungsmalnahmen fur kleine und mittlere Unternehmen bis zu 50%, fir Grof3un-
ternehmen bis zu 43% der zuwendungsfahigen Kosten. Der Hochstbetrag fir eine Aus-
oder WeiterbildungsmaRnahme in einem Unternehmen betréagt 2 Mio. €.** Im Jahr 2013

wurden 42,70 Mio. € der jahrlich zur Verfigung stehenden 85 Mio. EUR investiert.

- Auf der Grundlage der Richtlinien fur die Gewahrung von Beihilfen zur Ausbildungsfoér-
derung in der deutschen Binnenschifffahrt werden Zuschiisse zu den Ausbildungs-
platzkosten an Bord von Binnenschiffen zur Ausbildung von Schiffsjungen gewahrt. Ziel ist
es, zusatzliche Beschéftigungs- und Ausbildungsanreize zu bieten und so zum Abbau der
Jugendarbeitslosigkeit beizutragen. Die Hohe der Forderung betragt bis zu 50% der ge-
samten Ausbildungskosten, maximal 25.565 € fur die Dauer der gesamten dreijahrigen
Ausbildungszeit. Im Ausbildungsjahr 2013/14 wurden — wie im Vorjahr — 100 Auszubil-
dende geférdert. Die Ausgaben fir das Forderprogramm beliefen sich somit auch im Jahr
2013 wieder auf 2,21 Mio. €.

< Durch die Richtlinien zur Ausbildungsplatzférderung in der deutschen Seeschifffahrt

gewahrt der Bund Zuschuisse zu den Ausbildungsplatzkosten an Bord von Seeschiffen zur

%2 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsamter und Hauptfiirsorgestellen (BIH):
Jahresbericht 2013/2014, Wiesbaden 2014, S. 25.

¥ Vgl. Bundesamt fiir Gliterverkehr: Merkblatt zum Férderprogramm Aus- und Weiterbildung,
der Qualifizierung und Beschaftigung in Unternehmen des Glterkraftverkehrs mit schweren
Nutzfahrzeugen (Forderprogramm “Aus- und Weiterbildung“) vom 16. September 2013, S. 6
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Forderung und Starkung des seemdénnischen Fachwissens. Die Forderung betrifft die
Ausbildung zum Schiffsmechaniker sowie zum Offiziersassistenten. Die Hohe des Zu-
schusses belauft sich pro Ausbildungsplatz auf 25.500 € fir Schiffsmechaniker, 12.750 €
fur nautische Offiziersassistenten und 17.000 € fur technische Offiziersassistenten. Im
Jahr 2013 wurden 150 Projekte mit 4,2 Mio. € bezuschusst.

Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)

Das ESF-Bundesprogramm Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) verbindet
stadtebauliche Investitionsmaflinahmen fir benachteiligte Stadtquartiere aus dem Stadte-
bauférderungsprogramm ,Soziale Stadt* mit arbeitsmarktpolitischen Instrumenten zur Stabi-
lisierung und ganzheitlichen Aufwertung von benachteiligten Quartieren. 72 von 135 Projek-
ten der 1. Forderrunde BIWAQ (2008-2012) bzw. 52 von 87 der 2. Forderrunde (2011-2014)
waren dem Bereich Ubergang Schule — Beruf zuzuordnen.®** BIWAQ wurde vom Bund im
Jahr 2012 mit rund 36,89 Mio. € kofinanziert.*® Das Finanzvolumen fiir die gesamte Pro-
grammlaufzeit 2008 bis 2015 betrug 184 Mio. €, davon 124 Mio. € aus Mitteln des ESF und
60 Mio. € aus Mitteln des BMUB. In der neuen ESF-Forderperiode wird BIWAQ modifiziert
weitergefiihrt. Das Handlungsfeld ,Ubergang Schule-Beruf* ist in das ESF-Modellprogramm
JUGEND STARKEN im Quartier* (siehe dort) tibertragen worden. Somit wird BIWAQ im

Rahmen dieses Berichtes kiinftig nicht mehr betrachtet.

Berufsbildung fir nachhaltige Entwicklung beférdern. Uber griine Schlisselkompe-
tenzen zu klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf: Dieses neue Pro-
gramm richtet sich an Jugendliche unter 25 Jahren und junge Erwachsene und bedient zwei

Handlungsfelder.

- Das Handlungsfeld Klimaneutraler Gebaudebestand durch Qualifizierung fur die
energetische Gebaudesanierung dient der Entwicklung und Erprobung neuer praxisori-
entierter Module sowie neuer Konzepte zu uberbetrieblichen Lernpartnerschaften und
Austauschprogramme zwischen mehreren Gewerken der energetischen Gebaudesanie-

rung.

- Das Handlungsfeld Greening von Berufen — Zugénge und Handlungsmadglichkeiten

dient der Entwicklung und Erprobung von praxisorientierten Angeboten mit Workcamp-

% \/gl. Deutscher Bundestag, Drucksache 17/10606 vom 7. September 2012, S. 96
% vgl. ders., Drucksache 17/14300 vom 9. August 2013, S. 233
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Charakter fur nachhaltige Entwicklung in der beruflichen Bildung, praxisorientierte Infor-
mationsveranstaltungen zum Greening von Berufsbildern und zu entsprechenden Zugéan-
gen zu diesen Berufen in Form einer mobilen begehbaren Ausstellung fur Einsatzfelder

aufRerhalb von Schulen.

Bundesministerium fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

Mit der ESF-geférderten Initiative Jugend Starken unterstitzt das BMFSFJ sozial benach-
teiligte oder individuell beeintrachtigte junge Menschen im Ubergang Schule-Beruf. In der
ESF-Forderperiode 2007-2013 wurden vier Programme an bundesweit Giber 800 Standorten
im Rahmen der Initiative durchgefiihrt, von denen drei im Rahmen der Berufshildung relevant

waren bzw. sind:

e Jugend starken — Aktiv in der Region hat in 35 Modellkommunen ein durchgéngiges,
lickenloses und passgenaues Fordersystem fir benachteiligte junge Menschen am
Ubergang von der Schule in Ausbildung und Beschaftigung erprobt. Das Programm
diente dem Aufbau neuer Strukturen und Verfahren fir die Zusammenarbeit der Akteure
an den Schnittstellen von Schule, Arbeitsférderung und Jugendhilfe, der Erfassung, sys-
tematischen Weiterentwicklung und rechtskreistibergreifenden Verzahnung der Ange-
botslandschaft und deren Akteure. Im gesamten Férderzeitraum von 2010 bis 2013 wur-
den 7.600 Forderfalle mit 16,70 Mio. € gefordert.

e Im Rahmen des Programms Jugend starken — Jugendmigrationsdienste sollen Ju-
gendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr mit Migrationshintergrund ge-
fordert werden, um unter anderem ihre schulischen und beruflichen Integrationschancen
zu verbessern. Da dies nur einen kleinen Ausschnitt aus der Gesamtleistung des Pro-
gramms widerspiegelt, ist es nicht mdglich, statistische Daten entsprechend zu isolieren.
Insgesamt konnten Jugendmigrationsdienste dank einer Bundesfinanzierung in Hohe

von 41,50 Mio. € in ca. 74.000 Fallen Menschen mit Migrationshintergrund fordern.

e Das Programm Jugend starken — Kompetenzagenturen unterstiitzt besonders be-
nachteiligte Jugendliche, die vom bestehenden System der Hilfeangebote fur den Uber-
gang von der Schule in den Beruf nicht (mehr) erreicht werden, ihren Weg in einen Beruf
und in die Gesellschaft zu finden. Bundesweit stehen 181 Kompetenzagenturen zur Ver-
fugung. Im Jahr 2013 konnten benachteiligte Jugendliche durch den Einsatz von
14,10 Mio. € in 19.727 Fallen gefdrdert werden.

Im Rahmen der neuen ESF-Férderperiode werden die bisherigen ESF-Programme der Initia-
tive ,JUGEND STARKEN® und das Handlungsfeld Ubergang Schule-Beruf des ESF-
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Programms ,Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ im Jahr 2015 in dem neuen
Modellvorhaben JUGEND STARKEN im Quartier (JUSTIQ) gebiindelt. Dieses erprobt in
ausgewahlten Modellkommunen bundesweit, wie kommunale Strukturen und eine rechts-
kreistibergreifende Zusammenarbeit geschaffen sein mussen, um die individuelle Forderung
junger Menschen zu verbessern. Das Modellprogramm konzentriert sich rdumlich auf For-
dergebiete des Stadtebaufdorderprogramms ,Soziale Stadt — Investitionen im Quartier* und
weitere benachteiligte Gebiete, in denen die Situation flr junge Menschen besonders
schwierig ist. Hier kbnnen ausgewahlte Kommunen vier inhaltlich-methodische Bausteine der
sozialpadagogischen Einzelfallhilfen nutzen. Case Management, Aufsuchende Jugendsozi-
alarbeit Niedrigschwellige Beratung und Clearing sollen mit Mikroprojekten verknipft werden,
die den benachteiligten Gebieten auch einen Mehrwert bringen. Kernziel der Ma3nahmen ist
die Stabilisierung und Starkung individuell oder sozial benachteiligter junger Menschen und
die Erarbeitung von Anschlussperspektiven, mdglichst in Form von Ausbildungs- oder Ar-
beitsplatzen. Charakteristisch fiir das Programm ist die Koordinierung und Steuerung der
MalRRnahmen durch die Kommunen (6rtliche Tréager der 6ffentlichen Jugendhilfe). Die Kom-
munen arbeiten eng mit freien Tragern im Bereich Jugendhilfe, Jobcentern, Agenturen fur
Arbeit, Quartiersmanagement, Unternehmen und weiteren lokalen Partnern zusammen, so-
dass das Programm auch einen Beitrag zur Starkung lokaler Strukturen der Zusammenarbeit

im Ubergangsbereich leistet.

D1.2.3 FoOrderprogramme der Lander

Baden-Wirttemberg

Mit dem Foérderprogramm ,, Azubi im Verbund — Ausbildung teilen* unterstitzt das Wirt-
schaftsministerium Baden-Wirttemberg im Rahmen der Verbundaushildung Unternehmen,
die Teile der Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder der Handwerksord-
nung (HwO) nicht alleine durchfihren kénnen. Ziel ist es, die Zahl der Ausbildungsverbiinde
und damit die Zahl der Ausbildungsplatze zu erhéhen. Antragsberechtigt sind Unternehmen
mit hdochstens 500 Beschaftigten, die einen Ausbildungsvertrag mit einem Auszubildenden
abgeschlossen haben (sog. Stammbetriebe). Die Hohe des Zuschusses betragt in der Regel
2.000 € je Verbundausbildungsplatz bzw. 1.000 €, wenn der Partnerbetrieb eine Bildungsein-
richtung ist.

Unternehmen in Baden-Wirttemberg kénnen im Rahmen des Programms , Azubi transfer —
Ausbildung fortsetzen“ einen Zuschuss erhalten, wenn sie einem Auszubildenden die

Fortsetzung der Berufsausbildung ermdglichen, dessen Ausbildungsvertrag aufgrund von In-
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solvenz oder nicht vorhersehbarer Stilllegung oder SchlieBung des bisherigen Ausbildungs-
betriebes vorzeitig beendet wurde. Damit soll dem aufnehmenden Ausbildungsbetrieb ein
Anreiz zur schnellen Ubernahme eines Auszubildenden aus einem Insolvenzunternehmen
geboten und dem Jugendlichen die Fortsetzung der Ausbildung ermoglicht werden. Die Ho-

he des Zuschusses betragt einmalig 1.200 € je iUbernommenen Auszubildenden.

Mit der Férderung der Uberbetrieblichen Berufsausbildung (Lehrgange) sowie lberbe-
trieblicher Aus- und Fortbildungsstatten (UBS) werden eine Steigerung der Leistungsfa-
higkeit der Wirtschaft und eine bessere Anpassung an die technische Entwicklung ange-
strebt. Lehrgange der Uberbetrieblichen Berufsausbildung werden als Erganzung der betrieb-
lichen Ausbildung durch Zuschisse zu den laufenden Ausgaben in Hohe von 50 € je Teil-
nehmerwoche gefordert, zuziiglich 30 € je Teilnehmerwoche bei einer Internatsunterbrin-
gung. Investitionen in UBS koénnen bis zu einem Drittel der zuwendungsfahigen Ausgaben
gefordert werden, wenn sie der Entwicklung oder der Erhaltung eines bedarfsgerechten und
ausgewogenen Netzes Uberbetrieblicher Aus- und Fortbildungsstatten bzw. der Weiterent-
wicklung fachlicher Schwerpunkte in bestehenden Bildungszentren dienen. Im Jahr 2013

wurden 20 Projekte unter Einsatz von 5,76 Mio. € verwirklicht.

Mit dem Foérderprogramm ProBeruf — Berufserprobung in tberbetrieblichen Bildungs-
statten sollen Schiler/-innen von Haupt-, Werkreal- und Realschulen auf Grundlage einer in
der 7. Klasse erhaltenen Potenzialanalyse die Moglichkeit erhalten, in der 8. oder 9. Klasse
in Werkstatten Uberbetrieblicher Berufsbildungszentren innerhalb von zwei Wochen mindes-
tens drei duale Ausbildungsberufe zu erproben. Die Forderung belauft sich auf 200 € je

Schduler/-in.

Mit dem Titel Sommerkolleg als Briicke in Ausbildung wird die Organisation und Durch-
fuhrung von Sommerkollegs fir Jugendliche ohne oder mit einem schwacheren Hauptschul-
abschluss, die noch keine Berufsausbildung begonnen haben, unterstitzt. Auf diese Weise
sollen die Kompetenzen der Jugendlichen erhoht und ein Direkteinstieg noch im Jahr des
Schulabgangs ermdglicht werden. Fir die Jahre 2012 und 2013 stellte die Landesregierung
rund 1,30 Mio. € fur landesweit 57 Sommerkollegs von 13 verschiedenen Tragern flr 756
Jugendliche bereit. Im Jahr 2014 foérderte das Land erneut 39 Sommerkollegs mit 873.000
EUR.%®

% Landesregierung Baden-Wirttemberg: Pressemitteilung vom 30. Dezember 2013.
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Im Rahmen der ESF-Forderung fuhrt das Wirtschaftsministerium neben Forderprogrammen
standardisierte Projekte und Modellprojekte durch, im Internet zu finden als ,Aufrufe des
Forderbereichs Wirtschaft“.*” Fir den Datenbericht relevante Projektaufrufe wurden zuletzt

im Jahr 2014 zu folgenden Themen ausgeschrieben (letzter Projektaufruf zuerst):

- Der Weg zum Erfolg: Berufliche Bildung — mehr Menschen mit Migrationshintergrund in
berufliche Aus- und Weiterbildung (Antragsfrist 12. Januar 2015)

< Internationalisierung der beruflichen Ausbildung (Antragsfrist 13. Oktober 2014)

Mit dem Forderprogramm Karrierestart Azubi wurde die quantitative bzw. qualitative Wei-
terentwicklung sowie die Fortfihrung bisheriger Projektaufgaben durch Projekttrager im
Rahmen bestimmter standardisierter ESF-Projekte bis zum 31. Dezember 2014 mitfinanziert.

Dies betraf die Projektaufrufe

e Azubi in spe — Berufe erproben 2

¢ Mobilitdtszentrale Baden-Wurttemberg

e Azubi statt ungelernt — mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund ausbilden 2
e Ausbildungsabbruch vermeiden - Fachkraftenachwuchs sichern

e Azubi attraktiv — Ausbildung bewerben 2

e Azubi gewiinscht — Partnerschaften Schule - Unternehmen bilden 2

e Azubi gesucht — Nachwuchs gewinnen 2

Gegenstand der Forderung waren die Personalausgaben bzw. Honorarausgaben fur Mitar-

beiter/-innen, die mit den Zielgruppen der Férdermal3nahme unmittelbar arbeiten.

Das Ministerium fir Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren fordert im Rahmen des
ESF zentrale und regionale Projekte zur Verbesserung der Chancen von Jugendlichen am
Arbeitsmarkt sowie zur Forderung der beruflichen Integration. Im Jahr 2013 wurden fir 120
Projekte 11,40 Mio. € eingesetzt. Im Forderbereich Arbeit und Soziales wurden 2014 die ers-
ten Forderaufrufe fir zentrale und regionale Projekte in der Foérderperiode 2014-2020 abge-
schlossen. Im Aufruf ,Teilzeitausbildung fur alleinerziehende Frauen und Manner” wird die
ESF-Fodrderung der Teilzeitausbildung im Rahmen des Landesprogramms ,Gute und sichere

Arbeit fortgeflihrt. Zielgruppe sind Alleinerziehende vorwiegend aus dem Rechtskreis SGB Il

37 Statistische Informationen zu standardisierten Projekten und Modellprojekten wurden im
Rahmen der Befragung nicht tGibermittelt.
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oder Ill. Von 11 Antragen mit einem Fordervolumen von 8,7 Millionen Euro wurden funf An-
trage mit einem ESF-Mittelvolumen von rund 3,8 Millionen Euro zur Forderung ausgewahlt.
Auch in der regionalen Forderung sind im Sommer 2014 Aufrufe fur Projekte, die im Januar
2015 beginnen sollen, erfolgt. Es wurde u.a. das spezifische Ziel C 1.1. ,Vermeidung von
Schulabbruch und Verbesserung der Ausbildungsfahigkeit* ausgeschrieben. In diesem Be-

reich wurden 75 Projekte bewilligt.

Mit dem Programm Ausbildung Inklusiv baut das Land Baden-Wirttemberg seit 2012 auf
dem Bundesprogramm ,Initiative Inklusion* auf. Unternehmen und 6ffentliche Einrichtungen
kénnen mit bis zu 10.000 € je neu geschaffenen Ausbildungsplatz fir Personen mit beson-
ders schweren Behinderungen geférdert werden. Die maximale monatliche Forderrate be-
tragt 275 €. Im Jahr 2013 wurden 22 Auszubildende, davon neun neue, mit 58.937 € unter-
stutzt. Bis Ende 2013 standen dem Land Bundesmittel in Hohe von 1,98 Mio. € zur Verfi-
gung. Die anschlieRende Fortfiihrung bis 2017 wird mit ungedeckelten Landesmitteln ge-

wabhrleistet.

Bei der Férderung von Mafinahmen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) handelt es sich
nicht um ein auf Berufsausbildung abzielendes Programm, sondern um einen Jugendfreiwil-
ligendienst. Dennoch hat das Programm den Begleiteffekt der Berufsorientierung und wird
somit hier dargestellt. Geférdert werden Seminare, die padagogische Begleitung und die
Kosten der Organisation des FSJ mit bis zu 500 € je Freiwilligem. Im Jahr 2013 wurden so
Uber 38 Trager des FSJ 10.931 Teilnehmer mit 2,9 Mio. € geférdert.

Im Rahmen des Programms Wir kdnnen alles?! — Forderung von Projekten in der Mad-
chenarbeit im Bereich der Berufswahlorientierung wurden bis 2013 Projekte geférdert,
die die Entscheidungsfahigkeit von Madchen in Hinblick auf die Berufsorientierung unterstit-
zen und sie an das gesamte Spektrum der Berufe heranfiihren. Ziel war es, Madchen mog-
lichst in jungen Jahren anzusprechen, wenn durch Rollenzuschreibung noch wenig Einen-
gung besteht. Im Jahr 2013 wurden fir acht Projekte 39.680 € eingesetzt. Seit dem Jahr
2014 wird das Programm modifiziert unter dem Titel Madchen gestalten Zukunft 2014 —
Forderung von Projekten zur Berufs- und Lebenswegplanung weitergeftihrt und soll nun
Madchen Uber die reine Berufswahlorientierung hinaus umfassend bei ihrer Zukunfts-, Be-
rufs- und Lebenswegplanung unterstitzen. Projekte konnen mit maximal 5.000 € bei einer
Eigenbeteiligung von mindestens 10% gefordert werden. Fur das Jahr 2014 standen fur zehn
geplante Projekte zunéchst 25.600 EUR bereit.

Das Ministerium fur Kultus, Jugend und Sport fordert Jugendberufshelfer/-innen, die leis-
tungsschwachere Jugendliche beim Ubergang von der Schule in den Beruf unterstitzen.
Dabei handelt es sich um sozialpadagogische Fachkréfte, die mit jahrlich 11.000 € je Voll-
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zeitstelle bezuschusst werden. Im Jahr 2013 standen, wie im Vorjahr, rund 1 Mio. € fur die

Forderung bereit.

Bayern

Auch im Ausbildungsjahr 2014/15 setzt die Bayerische Staatsregierung die Ausbildungsini-
tiative , Fit for Work" fort. Wie in den Vorjahren wird die Initiative in Zusammenarbeit mit
den bayerischen Agenturen fur Arbeit und den Wirtschaftsorganisationen durchgefihrt. Ziel
ist es, die berufliche Zukunft von Jugendlichen zu sichern und die Wettbewerbsfahigkeit der
Unternehmen zu erhdéhen. Eingesetzt werden Mittel aus dem ESF und dem bayerischen Ar-
beitsmarktfonds. Zu der Initiative gehdren folgende Forderprogramme, deren Richtlinien

Uberarbeitet wurden:

- Forderung der betrieblichen Ausbildung von marktbenachteiligten Jugendlichen —
Chance Ausbildung: Gefordert werden betriebliche Ausbildungsplatze fir marktbenach-
teiligte Jugendliche, die aus Praxisklassen von Hauptschulen entlassen wurden oder die
nach erfillter Vollzeitschulpflicht eine allgemeinbildende Schule oder Wirtschaftsschule
ohne Abschluss verlassen haben. Die Férderung belduft sich auf bis zu 3.900 €% je Aus-
bildungsverhdltnis fir die gesamte Dauer der Ausbildung. Im Ausbildungsjahr 2013/14
wurden 250 Ausbildungsplatze besetzt. Fiir das Haushaltjahr 2013 beliefen sich die Aus-

gaben wie im Vorjahr auf 1,3 Mio. €.

- Forderung zusatzlicher betrieblicher Ausbildungsstellen: Betriebe, die fur Schulab-
ganger des Jahres 2014 mit hochstens qualifizierendem Hauptschulabschluss bzw. des
Jahres 2013 oder friher mit hochstens mittlerem Schulabschluss zusétzliche betriebliche
Ausbildungsplatze anbieten, und Betriebe, die erstmals ihren Nachwuchs in einer dualen
Ausbildung qualifizieren bzw. in den vorangegangenen funf Jahren nicht mehr ausgebildet
haben, kénnen einen Zuschuss in H6he von 2.500 € erhalten. Im Ausbildungsjahr
2013/14 konnten 1.050 zusatzliche Aushildungsplatze besetzt werden. Die Kosten fir das

Forderprogramm beliefen sich im Haushaltsjahr 2013 auf 2,6 Mio. €.

- Verbundausbildung in Bayern: Die Schaffung zuséatzlicher Ausbildungsplatze im Rah-
men einer Verbundausbildung wurde bis Ende des Ausbildungsjahrs 2013/14 mit bis zu

4.000 € finanziell unterstitzt. Im diesem Ausbildungsjahr wurden zuletzt 10 Ausbildungs-

¥ Fur Jugendliche mit Anspruch auf Ausbildungsbegleitende Hilfen betragt die Férderhthe
bis zu 2.500 €.
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platze nach dieser Richtlinie besetzt. Die verausgabten Fordermittel beliefen sich auf
40.000 €. Das Programm wird nicht fortgefthrt.

- Forderung zusatzlicher Ausbildungsstellen in der Altenpflege: Auch dieses Pro-
gramm ist 2014 ausgelaufen. Zuséatzlich geschaffene Ausbildungsstellen in der Altenpfle-
ge wurden mit 3.000 € je Ausbildungsverhaltnis geférdert. Ausgeschlossen waren Auszu-
bildende, die bei beruflicher Weiterbildung Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch (SGB Il), dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB Ill) oder auf
Ubergangsgeld nach den fir Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben geltenden Vor-
schriften hatten. Im Ausbildungsjahr 2013/14 forderte der Freistaat Bayern zuletzt 165 zu-
satzliche Ausbildungsplatze mit 500.000 €.

- Mobilitatshilfen fir Auszubildende: Dieses Forderprogramm wurde ebenfalls 2014 be-
endet. Die Mobilitatshilfe von bis zu 250 € pro Monat wurde gewahrt, um Auszubildenden
einen Anreiz zur Aufnahme eines weiter entfernten Ausbildungsplatzes zu geben und soll-
te die durch die Entfernung zusatzlich entstehenden Kosten teilweise ausgleichen. Im
Haushaltsjahr 2013 wurden hierfir zuletzt 510.000 € bereitgestellt.

Dartber hinaus stellt der Freistaat Bayern folgende Landesprogramme zur Forderung der

Berufsausbildung bereit:

- Uberbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ULU): Mit Unterstiitzung des ESF und antei-
lig zur Forderung durch den Bund werden ergdnzende Uberbetriebliche berufliche Bil-
dungsmafinahmen fur Lehrlinge im 2. bis 4. Ausbildungsjahr in anerkannten Ausbildungs-
berufen gefdrdert. Im Jahr 2013 wurden, wie in den Jahren zuvor, zwolf Kurse je Kam-
merbezirk geférdert. Die geleisteten Fordergelder beliefen sich im selben Jahr auf
17,2 Mio. €.

- Arbeitsmarktfonds: Aus Mitteln des Arbeitsmarktfonds unterstiutzt der Freistaat u.a. Pro-
jekte zur Verbesserung der Ausbildungsstellensituation fir benachteiligte Jugendliche
bzw. in Problemregionen (MaRnahmen zur Qualifizierung und Arbeitsférderung) sowie
zur Beschaftigung von Ausbildungs- und Ausbildungsplatzakquisiteuren u.a. fur Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund. Fir beide Bereiche wurden im Jahr 2013 insgesamt

3,87 Mio. € ausgeschiittet. Davon gingen 1,0 Mio. € an 23 Ausbildungsplatzakquisiteure.

- Ausbilderkredit: Ziel des von der LfA Forderbank Bayern durchgefihrten Darlehenspro-
gramms ist es, kleine und mittlere Unternehmen sowie Freiberufler zu férdern, die lernbe-
eintrachtigte und sozial benachteiligte Jugendliche in anerkannten Ausbildungsberufen

ausbilden. Je Besetzung eines betrieblichen Ausbildungsplatzes kann ein Betriebsmittel-

Redaktionsstand: Februar 2015 26 /73



kredit von 50.000 € gewahrt werden. Im Jahr 2013 wurden 6 Vorhaben gefordert. Das

Darlehensvolumen belief sich im selben Jahr auf 5,7 Mio. €.

- Bildungsfdrderungsrichtlinien (BiF6R): Geférdert werden die Aus- und Fortbildung so-
wie die berufliche Weiterbildung in der Land-, Haus- und Forstwirtschaft. Schwerpunkte
sind die berufliche Ausbildung und die Vorbereitung auf die Meisterprifung sowie die Wei-
terbildung durch Gewéhrung von Stipendien an Absolventen der Landwirtschaftsschulen.

Angaben zur Férderh6he und Anzahl der Forderfalle liegen nicht vor.

- Berufsbildungsinvestitionen im Handwerk: Zur Modernisierung bzw. Umstrukturierung
uberbetrieblicher Berufsbildungsstatten (UBS) fiir das Handwerk sowie Weiterentwicklung
von UBS zu Kompetenzzentren fir die berufliche Aus- und Fortbildung wurden im Jahr
2013 44 Malinahmen mit 8,4 Mio. € bezuschusst.

- Forderung von Praxisklassen an Haupt- und Mittelschulen: Durch die Kombination
von spezifischer Forderung und Kooperation mit der Wirtschaft und Betrieben wird es
Schilern mit grof3en Lern- und Leistungsriickstanden ermdglicht, den Schulabschluss zu
erwerben und sich gleichzeitig mithilfe von Praktika auf die Ausbildung und das Berufsle-
ben vorzubereiten. Hierzu werden Personal- und Sachkosten mit bis zu 30.000 € je Klas-
se und Schuljahr bezuschusst. Im Jahr 2013 wurden 91 Forderfalle mit 2,54 Mio. € gefor-
dert.

- Integration von Migranten in den ersten Arbeitsmarkt: Mit Geldern des ESF werden
sprachliche und berufliche QualifizierungsmafRnahmen fir Migranten geférdert, um deren
Beschaftigungsfahigkeit zu erhohen und somit die Vermittlungs- und Wiedereingliede-
rungschancen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu verbessern. Im Jahr 2013 wurden

15 Projekte gefordert. Dafir wurden 1,6 Mio. € verwendet.

- Projekte der arbeitsweltbezogenen Jugendarbeit: Um die Ausbildungs- und Berufsreife
von Jugendlichen zu verbessern, werden die berufliche Orientierung fir Schiler von
Hauptschulen und Realschulen, Qualifizierung fiir junge Menschen im Ubergang Schule
und Beruf und langerfristige Projekte zur Berufsvorbereitung und -qualifizierung fur Schul-
abgéanger ohne Arbeits- und Ausbildungsplatz mit Unterstitzung des ESF geférdert. 7
Projekte wurden 2013 mit 387.580 € unterstutzt.

- Projekte der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit: Besonders benachteiligte Ju-
gendliche werden mithilfe von ESF- und Landesmitteln durch Qualifizierungs-, Beschafti-
gungs- und Ausbildungsmalnahmen zur Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt ge-
fordert. Im Jahr 2013 wurden 90 Projekte mit 14,0 Mio. € unterstitzt.
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- Forderung des kooperativen Berufsintegrationsjahres (BIJ): Mit bis zu 37.500 € pro
Klasse wird an die Trager des BIJ ein Beitrag zur Finanzierung geleistet, um so die Aus-
bildungsfahigkeit von Jugendlichen zu fordern, die vor allem auch wegen ihrer Sprachde-
fizite keinen Ausbildungsplatz finden. Im Ausbildungsjahr 2013/14 profitierten 56 BIJ-

Klassen von Zuschiissen in H6he von insgesamt 1,83 Mio. €.

- Ergéanzend hierzu bietet die Landesregierung seit dem Ausbildungsjahr 2013/14 das inno-
vative Projekt Vorklasse zum Berufsintegrationsjahr (BIJ/V) an. Dieses richtet sich ins-
besondere an Asylbewerber und Flichtlinge mit erhéhtem Foérderbedarf. Geférdert wer-
den BIJ/V-Klasse mit bis zu 37.500 € pro Ausbildungsjahr. Im Ausbildungsjahr 2013/14
wurden erstmals 34 BIlJ/V-Klassen unterstitzt. Die Férdergelder beliefen sich im Haus-
haltsjahr 2013 auf 1,14 Mio. €.

- Die Forderung der Durchfuhrung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) ist kein auf
Berufsausbildung abzielendes Programm, sondern ein Jugendfreiwilligendienst. Es wird
hier dargestellt, weil es den Begleiteffekt der Berufsorientierung besitzt. Gefordert wird die
padagogische Begleitung der am FSJ teilnehmenden Freiwilligen sowie die Durchfiihrung
der fur das FSJ erforderlichen Verwaltungstatigkeit mit 335 € je Freiwilligem bei zwdlfmo-

natiger Dienstzeit. Im Jahr 2013 wurden 17 Trager des FSJ mit 1,29 Mio. € geftrdert.

- Unter der Uberschrift ,Stark fur den Beruf* fordert das Land Bayern zu gleichen Teilen mit
der Bundesagentur flur Arbeit die Berufsorientierung an der Mittelschule von der 7. bis
zur 10. Jahrgangsstufe. Im Jahr 2013 wurden die Trager der Mittelschulen hierfir mit
12,91 Mio. € gefordert.

Berlin

Die Senatsverwaltung fur Arbeit, Integration und Frauen gewahrt Zuschisse zur Erh6hung
der Zahl und Verbesserung der Qualitat betrieblicher Ausbildungsplatze. Férderfahig im
Rahmen der Verwaltungsvorschriften Gber die Gewahrung von Zuschiissen zur Forderung

der Berufsausbildung in Berlin sind Vorhaben in folgenden Bereichen:

- Verbundausbildung von Betrieben mit anderen Betrieben, freien Tragern, schulischen
oder hochschulischen Einrichtungen (Verbundpartner): Ausbildende Betriebe, die nicht al-
le vorgesehenen Ausbildungsinhalte vermitteln kénnen und daher diese Lehrinhalte im
Verbund mit anderen Berliner Betrieben, mit freien Tragern, schulischen oder hochschuli-
schen Einrichtungen mit Sitz im Land Berlin durchfihren lassen, kénnen hierfir einen Zu-
schuss erhalten. Seit dem 1. Juni 2013 wird eine 3-jahrige Ausbildung mit maximal

6.500 € und eine 3,5-jahrige Ausbildung mit maximal 7.500 € bezuschusst. Im Ausnahme-
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fall kann eine 2-jahrige Ausbildung mit maximal 2.500 € gefdrdert werden. Im Haushalts-
jahr 2013 wurden im Rahmen der Verbundausbildungsférderung 1,88 Mio. € verausgabt.
Die Zahl der Auszubildenden betrug im Ausbildungsjahr 2013/14 948.

= Besuch einer Berufsschule oder tberbetrieblichen Berufsbildungsstatte aul3erhalb
Berlins bei Splitterberufen: Betriebe, die in einem anerkannten Beruf ausbilden, fur den
der Berufsschulunterricht in einer l&nderiibergreifenden Fachklasse stattfindet, kdnnen
hierfir einen Zuschuss erhalten, sofern der Unterricht als gleichwertig anerkannt wurde
und die Auszubildenden vom Berufsschulunterricht in Berlin befreit wurden. Seit dem 1.
Juni 2013 gilt der Betrag von 12 € je Schultag. Im Jahr 2013 wurden 434 Auszubildende
mit 85.000 € gefordert.

- Forderung der Uberbetrieblichen Lehrgange im Handwerk und in vergleichbaren
Gewerbezweigen: Fir tiberbetriebliche Lehrlingsunterweisungen (ULU) im 1. bis 4. Aus-
bildungsjahr im Bereich des Handwerks sowie der Landwirtschaft werden Zuschiisse ge-
wahrt. Im Jahr 2013 wurden 10.310 Teilnehmer/-innen mit 1,09 Mio. € unterstitzt.

- Investive Forderung von Uberbetrieblichen Berufsbildungsstétten im Land Berlin:
Die vom Bundesministerium fir Bildung und Forschung (BMBF) gewahrten Zuschusse fur
die Errichtung, Erweiterung und Ausstattung uUberbetrieblicher Berufsbildungsstatten
(UBS) fiir Berlin kbnnen um bis zu 15% der anerkannten Gesamtkosten aufgestockt wer-
den. Im Jahr 2013 steuerte das Land Berlin insgesamt 786.000 € bei.

- Forderung von auf dem Arbeitsmarkt benachteiligten Jugendlichen: Geférdert wer-
den Betriebe, die Ausbildungsplatze mit Jugendlichen besetzen, die keinen Schulab-
schluss besitzen, lediglich tber die Berufshildungsreife verfigen oder Sonderschulabgén-
ger/-innen sind und keine Foérderung nach dem Sozialgesetzbuch erhalten, sowie Betrie-
be, die die Berufsausbildung von Jugendlichen fortsetzen, die eine geférderte aul3erbe-
triebliche Berufsausbildung aufgrund besonderer Ausnahmetatbestédnde abgebrochen ha-
ben. Die Hohe der Forderung betragt bis zu 30% der monatlichen Vergitung in den ersten
beiden Ausbildungsjahren und bis zu 70% der Vergitung im dritten Ausbildungsjahr, ins-
gesamt jedoch héchstens 10.000 € pro Ausbildungsverhaltnis. Im Jahr 2013 konnten 131
Auszubildende mit 331.000 € unterstutzt werden.

- Forderung von weiblichen Auszubildenden: Antragsberechtigt sind Betriebe, die einer
Jugendlichen in einem mit weiblichen Auszubildenden gering besetzten Ausbildungsberuf
einen Ausbildungsplatz im Rahmen der beruflichen Erstausbildung zur Verfigung stellen.
Der Zuschuss betragt 75% der monatlichen Ausbildungsvergitung, insgesamt jedoch
hochstens 7.500 €. Im Jahr 2013 wurden 177 Auszubildende mit 628.000 € untersttzt.
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- Forderung von Alleinerziehenden: Antragsberechtigt sind Betriebe, die einer alleiner-
ziehenden Person mit mindestens einem Kind im Alter von bis zu sieben Jahren einen
Ausbildungsplatz im Rahmen der beruflichen Erstausbildung zur Verfiigung stellen. Der
Zuschuss betragt 75% der monatlichen Ausbildungsvergtitung, insgesamt jedoch hdchs-
tens 7.500 €. Im Jahr 2013 wurden 17 Ausbildungsplatze fur Alleinerziehende mit insge-
samt 64.000 € gefordert.

- Ubernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben oder stillgelegten Betrie-
ben: Gefordert werden Betriebe, die Auszubildenden die Fortsetzung der Ausbildung er-
maoglichen, die ihren Ausbildungsplatz durch Insolvenz des Betriebes oder des Tragers,
Stilllegung des Betriebes oder in Folge einer von der zustandigen Landesbehdrde geman
§ 33 des Berufsbildungsgesetzes oder 8§ 24 der Handwerksordnung ausgesprochenen
Untersagung des Einstellens und Ausbildens im Land Berlin verloren haben. Der Zu-
schuss betragt 75% der monatlichen Ausbildungsvergitung, insgesamt jedoch héchstens
5.000 €. Im Jahr 2013 wurden 51 Auszubildende mit 108.000 € unterstitzt.

- Modellversuche und Pilotprojekte: Ausbildende Trager und Unternehmen kdnnen Zu-
schiusse fur Modellversuche und Pilotprojekte erhalten. In den Jahren 2013 und 2014
wurde das Programm nicht durchgeftihrt. Fir 2015 sind aber wieder Projektférderungen

geplant.

Daruber hinaus foérdert die Senatsverwaltung fur Arbeit, Integration und Frauen folgende
Programme zur Berufsorientierung und Berufsvorbereitung, zum Mentoring von Ausbil-

dungsabbruchsgefahrdeten und fir zusatzliche Ausbildungspléatze:

- Komm auf Tour unterstitzt Schiler/-innen der 7. und 8. Klassen an Haupt- und Gesamt-
schulen sowie vergleichbaren Schulformen bei der friihzeitigen Entdeckung ihrer Starken
und Interessen. Im Jahr 2013 machten 9.986 Schiler/-innen von diesem Angebot Ge-

brauch, das mit 781.867 € bezuschusst wurde.

< Ausbildung in Sicht ist ein zielgruppenspezifisches Programm fur Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund. Urspriinglich konzipiert, um bis zu 1.000 Jugendliche an die Ausbil-
dungsreife heranzuftihren, nahmen im Jahr 2013 nunmehr 2.342 Personen an den halb-
jahrlichen MaRRnahmen mit verzahnter Sprachférderung und Berufsorientierung teil. Es

entstanden Ausgaben in H6he von 2,65 Mio. €.

- Durch das Landesprogramm Mentoring — Ausbildung sichern, Abbriiche vermeiden
werden seit Februar 2013 verschiedene Mentoringkonzepte modellhaft erprobt. Gefordert
werden Auszubildende, bei denen die Gefahr des Ausbildungsabbruchs besteht. Durch

den Ansatz des Mentoring sollen Ausbildungsabbriche reduziert und Probleme minimiert
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werden, die sich fur Jugendliche wahrend der betrieblichen Ausbildung, insbesondere im
1. Ausbildungsjahr, ergeben. Im Jahr 2013 wurden 898 Auszubildende betreut. Dazu wur-

den Fordergelder in Hohe von 1,62 Mio. EUR verwendet.

- Die Vertiefte Berufsorientierung fur Schilerinnen und Schiler (BVBO) bietet Schi-
ler/-innen der Klassen 8 bis 10 bzw. 12 oder 13 eine individuell ausgerichtete, praxisnahe
Berufsorientierung. Im Jahr 2013 nahmen 23.919 Teilnehmer/-innen dieses Angebot

wahr. Das Programm wurde mit 4,68 Mio. € gefordert.

- Das Berliner Ausbildungsplatzprogramm (BAPP) war urspriinglich das Landesergan-
zungsprogramm zum Ausbildungsplatzprogramm Ost. Nach dem Verbrauch der Bundes-
mittel wurde es jedoch weiter fortgesetzt. Geférdert wird die Ausbildung beim Bildungs-
dienstleister, je nach Ausbhildungsberuf mit 750 oder 800 € je Ausbildungsplatz und Monat.
Im Jahr 2013 konnten so 1.283 Ausbildungsplatze mit 5,92 Mio. € unterstitzt werden.

Die Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und Wissenschaft férdert die Jugendsozialarbeit
an Berliner Schulen. Zu den gefdrderten Mal3nhahmen gehoren auch solche der Berufsori-
entierung. Da sich die Forderung auf Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten
bezieht, lasst sich nicht beziffern, welche Fordermittel der Berufsorientierung zuzuordnen
sind. 2013 wurden lber das Programm 16 Sozialarbeiter (Vollzeiteinheiten) finanziert, die
Schiler/-innen an 19 beruflichen Schulen betreuten. Hierzu wurden Foérdergelder in Héhe
von 733.162 € ausgezahlt.

Brandenburg

Das Ministerium fir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF) und das Mi-
nisterium far Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) finanzieren mit der Gemeinsamen Richt-
linie zur Férderung des , Programms zur qualifizierten Ausbildung im Verbundsystem*
Malnahmen zur Starkung der Ausbildungsbereitschaft und der Ausbildungskompetenzen
von kleinen und mittleren Unternehmen und zur Verbesserung der Ausbildungsqualitat. Das
MIL finanziert eines der sechs Programme der gemeinsamen Richtlinie, die Ausbildungs-
forderung in der Landwirtschaft. Alle Programme werden zusatzlich mit ESF-Mitteln ge-

fordert.
Die Programme im Einzelnen:

- Allgemeine Verbundausbildung: Geférdert werden MaflRnahmen zur Verbesserung der
betrieblichen Ausbildungssituation von KMU, die die Ausbildungsanforderungen nicht in
der notwendigen Breite vermitteln und Zusatzqualifikationen aufgrund fehlender Kapazita-

ten nicht erbringen kénnen. Gefdérdert werden Ausgaben fir Teile der Berufsausbildung im
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Verbund, die Vermittlung von Zusatzqualifikationen sowie die Vermittlung von Schlussel-
kompetenzen zu interkulturellen Schwerpunkten und Toleranz. Die H6he der Forderung
betragt 15 € pro Tag und Auszubildenden bei kaufmannischen Berufen bzw. 20 € pro Tag
und Auszubildenden bei gewerblich-technischen Berufen. Bei der Vermittlung von Zu-
satzqualifikationen bzw. Schliisselkompetenzen betragt die Forderung 30 € pro Tag und
Auszubildenden. Im Jahr 2013 wurden insgesamt 722 Auszubildende mit 548.770 € ge-

fordert.>®

- Spezifische Verbundausbildung: Dieser Forderschwerpunkt verfolgt das Ziel, soge-
nannte Matching-Probleme zu vermeiden bzw. zu I6sen und Jugendlichen mit schlechten
Startbedingungen eine Ausbildungschance zu eréffnen. Auszubildende kénnen hierfir mit
bis zu 8.000 € (kaufmannische Berufe) oder bis zu 10.000 € (gewerblich-technische Beru-
fe) gefordert werden. Im Jahr 2013 erhielten 241 Auszubildende diese Unterstitzung, die
mit 293.872 € finanziert wurde.

- Uberbetriebliche Lehrlingsunterweisung im Handwerk: Ziel ist die Verbesserung der
Ausbildungsbeteiligung von Handwerksunternehmen, die nicht Gber die entsprechenden
wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen fir eine qualifizierte betriebliche Aus-
bildung verfiigen. Gefdrdert werden tberbetriebliche Lehrgdnge in anerkannten Ausbil-
dungsberufen fir Lehrlinge in der Grundstufe, in der Grundstufe Bau, in der Fachstufe
und die ggf. erforderliche Unterbringung in einem Internat. Im Jahr 2013 wurden 24.263
Auszubildende mit 1,15 Mio. € geférdert.

- Ausbildungsforderung in der Landwirtschaft: Geférdert werden die Teilnahme von
Auszubildenden an uberbetrieblichen Lehrgadngen in verschiedenen landwirtschaftlichen
Berufen im Rahmen der Gesamtdauer des Ausbildungsverhéltnisses sowie die gegebe-
nenfalls erforderliche Unterbringung. Férderfahig ist auch die Bildung von Netzwerken an-
erkannter Ausbildungsbetriebe. Im Jahr 2013 wurden mit 534.313 € 1.085 Auszubildende

gefordert.

- Externes Ausbildungsmanagement: Forderfahig ist die Begleitung von Ausbildungsbe-
trieben durch ein externes Ausbildungsmanagement (EXAM) zur Beratung und Unterstut-

zung von insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen bei der Akquirierung von Aus-

% Der starke Riickgang der Férderzahlen gegeniiber dem Vorjahr (2012: 3.084 Auszubil-
dende) wird mit der Einfuhrung der Bagatellgrenze von 1.000 € Mindestférdersumme je An-
trag begriindet.
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zubildenden. Im Jahr 2013 wurden funf Ausbildungsmanagements mit 608.448 € gefor-
dert.

= Ausbildungserfolg durch Lernkompetenzen: Ziel des Programms ist die (Weiter-) Ent-
wicklung der Ausbildungsfahigkeit von Jugendlichen. Geférdert werden Begleitungs-,
Quialifizierungs- und Betreuungsleistungen fir Auszubildende mit besonderen Defiziten in
ihrem Lern- und Sozialverhalten sowie Gruppenangebote zur Forderung von interkulturel-
len Kompetenzen und zur Leistungs- und Motivationssteigerung von Auszubildenden. Zu
Forderfallen und -mitteln liegen keine Daten vor. Nach Angaben des Fordergebers besit-
zen die laufenden Projekte Pilotcharakter und sollen sich perspektivisch in einem anderen

Forderprogramm wiederfinden.

Darlber hinaus finanziert das MASGF die Férderung der Ausbildung in der Altenpflege
und Altenpflegehilfe. Die Ausbildung von Altenpflegeschiiler/-innen wird mit monatlich
330 € und hochstens 11.800 € fur die gesamte regulare Ausbildungszeit von drei Jahren un-
terstiitzt. Altenpflegehilfeschiler/-innen werden mit bis zu 330 € im Monat, insgesamt hdchs-
tens 3.960 € geférdert. Im Ausbildungsjahr 2013/14 wurden Uber dieses Programm 343
Schiler/-innen gefoérdert. Im Haushaltjahr leistete das MASGF hierfur Férdergelder in Hohe
von 338.580 €.

Das Ministerium fiir Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (MBJS) bietet bzw.
bot folgende Programme zu Verbesserung der Chancen Jugendlicher am Ausbildungs- und

Arbeitsmarkt an:

- Berufsorientierung als Chance (BaCh): Das Programm wurde zum Schuljahresende
2012/13 am 31. Juli 2013 eingestellt. Das Programm bot allen Schulen mit gymnasialer
Oberstufe und Forderschulen im Land Brandenburg die Mdglichkeit, abgestimmte Module
zur vertieften Berufsorientierung als Schulprojekte umzusetzen. Gefordert wurden Projek-
te zur erweiterten vertieften und vertieften Berufs- und Studienorientierung in Kooperation
mit Dritten. Die Gesamtkosten der Module mussten zwischen 2.450 € und 15.350 € liegen
und wurden zu 51% anteilfinanziert. Im Jahr 2013 wurden zuletzt 12 Projekte mit
126.999 € bezuschusst.

- Berufspadagogische MalRnahmen im Rahmen der Jugendhilfe: Ziel ist es, mit berufs-
padagogischen MaRnahmen jungen Menschen eine geeignete Hilfe zur Integration in den
Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt zu ermdglichen. Geférdert werden sozialpadagogisch be-
gleitete berufsvorbereitende MalRhahmen und sozialpddagogische Betreuung zur berufli-

chen Integration. Im Jahr 2013 wurden 21 Projekte mit 2,4 Mio. € geftrdert.
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- Die Initiative Oberschule (10S) férdert Kooperationsprojekte zwischen Oberschulen und
aul3erschulischen Partnern, die dazu dienen, die Ausbildungsfahigkeit der Jungen und
Madchen an Oberschulen zu erh6hen. Die Oberschulen erhalten dafir schuljghrlich finan-
zielle Mittel zur Realisierung ihrer Projektkonzepte zu zwei Projekttypen: die Herausbil-
dung und Starkung sozialer Schliisselkompetenzen und die Berufs- und Studienorientie-
rung einschlie3lich Angebote des Praxislernens. Aul3erdem kdnnen hierzu Fortbildungs-
mafl3nahmen fur Lehrkrafte gefordert werden. Die Projekte werden in Kooperation mit ex-
ternen Partnern durchgefihrt, z.B. Betriebe, Kammern, Bildungstrager und Trager der Ju-
gendbhilfe. Zur Durchfiihrung der einzelnen Projekte schlie3en die IOS-Regionalpartner mit
den Schulen und den schulischen Kooperationspartnern dreiseitige privatrechtliche Leis-
tungsvertrage. Im Jahr 2013 wurden so 400 Kooperationsprojekte mit 3,64 Mio. € gefor-
dert.

Mit QualifizierungsmaRnahmen im Justizvollzug bietet das Ministerium der Justiz des
Landes Brandenburg (MdJ) Gefangenen im Brandenburger Justizvollzug die Méglichkeit, ih-
re Integrationschancen in den Arbeitsmarkt nach der Entlassung zu erhéhen. Gefordert wer-
den die Erstausbildung, die berufliche Qualifizierung sowie weitere Malinahmen zur Herstel-
lung, Erhaltung oder Erweiterung der beruflichen Vermittlungschancen. Fir das Jahr 2013

war ein Budget von 3,36 Mio. € fur 1.400 Forderfalle vorgesehen.

Bremen

Die Schwerpunkte der aktiven Arbeitsmarktpolitik fiir Bremen und Bremerhaven wurden im
Beschaftigungspolitischen Aktionsprogramm (BAP) des Landes festgelegt. Es wird aus

Mitteln der Freien Hansestadt Bremen und des Europaischen Sozialfonds (ESF) finanziert.

Mit der neuen ESF-Forderperiode ist auch das BAP umstrukturiert worden. In der Zeit von
2008 bis 2014 richtete sich das Landesprogramm , Ausbildung und Jugend mit Zukunft*
(AJZ), ehemaliger BAP-Unterfonds 2.2 und 2.3, auf den Bereich der Berufsausbildung. In

seiner zuletzt aktuellen Form verfolgte es vier Ziele:

- Jugendliche, die seit einem Jahr oder langer einen Ausbildungsplatz suchen, sollten die

Chance auf eine Ausbildung erhalten.

- Der direkte Ubergang von der Schule in Ausbildung sollte optimiert, die Quote der Ausbil-

dungsabbriiche gesenkt werden.

- Es sollten zusatzliche betriebliche Ausbildungsplatze geschaffen werden, indem Betriebe

beim Ausbildungsmanagement unterstitzt und Lernortkooperationen angeregt werden.
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< Die beruflichen Schulen als Partner und Anbieter erfolgreicher Ausbildung sollten gestarkt

werden.°

Die Forderung der Projekte war unterteilt in die BAP-Unterfonds 2.2 (Schaffung von Ausbil-
dungsplatzen) und 2.3 (Erh6hung der Ausbildungsqualitat). In der Zeit von 2008 bis 2014
wurden insgesamt 5.421 Teilnehmer mit 9,1 Mio. € gefdrdert. Unter diese Unterfonds fielen
die 2013 ausgelaufenen Forderprogramme Ausbildungsplatze schaffen — Jugendarbeits-
losigkeit bekampfen (ehem. BAP-Unterfonds 2.2), Chance betriebliche Ausbildung
(ebenfalls ehem. BAP-Unterfonds 2.2) und Ausbildungsqualitat erhdhen — Ausbildungs-
fahigkeit steigern (ehem. BAP-Unterfonds 2.3).

Berufsorientierungsangebote fur Schiler an der ersten Schwelle zum Erwerbsleben, die
nicht tber das Landesprogramm AJZ bedient werden konnten, wurden im Einzelantragsver-
fahren Uber die Fordergrundsatze Arbeitsmarktorientierte Beratungsangebote im Lande

Bremen (ehem. BAP-Unterfonds 2.1) geregelt.

Im Rahmen des neuen BAP im Forderzeitraum 2014 bis 2020 finden sich die fir die Berufs-
aushildung relevanten Forderschwerpunkte im Unterfonds C1 mit dem Titel Anschlussfa-
higkeit des lebenslangen Lernens verbessern — Ausbildung fir junge Menschen. Im
Startjahr 2014 wurden zunéachst nur 52 Auszubildende mit 234.000 € gefordert, da die neue
Struktur erst gegen Ende des Jahres in Kraft trat. Ziel ist es, mit den neuen Instrumenten den

Ausbildungsstart zum 1. August 2015 zu erreichen.
Zu diesem Unterfonds gehéren zurzeit drei Férderprogramme:

e Chance betriebliche Ausbildung: Dieses Forderprogramm ist die Fortsetzung des
gleichnamigen Férderprogramms des ehemaligen BAP-Unterfonds 2.2. Es dient der fi-
nanziellen Unterstiitzung von KMU bei der Schaffung von Ausbildungsplatzen fiir junge
Menschen mit schlechteren Startchancen. Zu diesen gehéren Jugendliche und junge Er-
wachsene unter 25 Jahren, deren Schulabschluss langer als ein Jahr zurickliegt, die
hdchstens einen mittleren Schulabschluss besitzen und im Abschlusszeugnis héchstens
die Note 4 erreicht haben. Je nach Ausbildungsvergitung wird ein pauschaler Zuschuss

zwischen 3.000 € und 5.000 € gezahlt. Im Rahmen der alten Férderperiode wurden im

“9'vgl. Senator fiir Wirtschaft, Arbeit und Hafen (Hrsg.): Jahresbericht 2012 — Bericht zur
Umsetzung der EU-kofinanzierten Arbeitsmarktpolitik und des Beschéftigungspolitischen Ak-
tionsprogramms (BAP) in Bremen und Bremerhaven, Hamburg 12. Juni 2013, S. 127.
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Ausbildungsjahr 2013/14 40 Auszubildende unterstitzt. Im Haushaltsjahr 2013 wurden fir
diese Forderung 160.000 € verausgabt.

Partnerschaftliche Ausbildung: Zusatzliche Ausbildungsplatze in Betrieben, die nicht al-
le Bereiche eines Berufsfeldes abdecken, konnen seit 2014 trotzdem geférdert werden,
wenn diese die Ausbildung gemeinsam mit einem Partnerbetrieb durchfiihren, der die feh-
lenden Bereiche anbietet. Die Forderung betrdgt 4.000 € je zusatzlichem Ausbildungs-

platz zur Deckung der Mehrkosten fir die Kooperationsprozesse.

Ausbildungsdienstleistungen fir Netzwerke: Betriebe, die nur praktische Anteile einer
Berufsausbildung abdecken kénnen, nicht ausbildungsberechtigt sind oder in den letzten
funf Jahren nicht ausgebildet haben, kdnnen Mitglied eines Betriebsnetzwerkes werden,
das von einem Ausbildungsdienstleister koordiniert wird. Wahrend der Ausbildungsdienst-
leister die Ausbildung im Netzwerk koordiniert, stellt der Betrieb den vorgesehenen prakti-
schen Anteil der Ausbildung sicher. Auf diese Weise kdnnen auch diese Betriebe ber
Ausbildung Nachwuchskrafte gewinnen. Seit 2014 erhalten Ausbildungsdienstleister fir
das Management und die Koordination im Netzwerk 4.500 € je zuséatzlich geschaffenem

Ausbildungsplatz.

Der ehemalige BAP-Unterfonds 1.4 trégt den Titel Arbeitsmarktpolitische Infrastrukturen

anpassen — Standortangebote erhalten. MaRnahmen, die aus diesem Fonds finanziert

wurden, kamen unter anderem den Ausbildungsstrukturen zugute und sind daher Bestandteil

des Berichts:

Im Rahmen der Férdergrundsatze ,Struktur- und Konzeptentwicklung bei arbeitsmarktpoli-
tischen Dienstleistern* (ehem. BAP-Unterfonds 1.4), die ebenfalls dem AJZ zugeordnet
wurden, forderte das BAP u.a. Trager, die MalBhahmen zur Vorbereitung und Unter-
stltzung von Ausbildung anbieten. Geférdert wurden MalRnahmen zur Umsetzung
struktureller und/oder konzeptioneller Anpassungsbedarfe bei arbeitsmarktpolitischen
Dienstleistern aus gesetzlichen oder fachpolitischen Grinden. Im Jahr 2013 wurden vier
Konzepte mit 200.000 € gefordert. Das Programm wurde im Jahr 2014 nicht wieder aufge-
legt.

Auf der Grundlage der Fordergrundsatze , Investitionen und bauliche MaRnahmen in
arbeitsmarktpolitischen Mallnahmen® (ehem. BAP-Unterfonds 1.4) fordert die Landes-
regierung den Einsatz neuer Technologien in qualifizierenden arbeitsmarktpolitischen
MalRnahmen sowie die Modernisierung und bauliche Anpassung von Raumlichkeiten, die
fur vernetzte Angebote bei solchen MaRnahmen genutzt werden. Eine klare Zuordnung

der Fordermittel zur Ausbildungsférderung ist hier nicht mdglich, da die geférderten Malf3-

Redaktionsstand: Februar 2015 36/73



nahmen sowohl fur Ausbildungs- als auch fur WeiterbildungsmafRnahmen genutzt werden
kénnen. MaRnahmen zum Einsatz neuer Technologien kdnnen in Héhe von 1.000 € bis
zu 100.000 €, Modernisierung und bauliche Anpassung in HOohe von 2.500 € bis zu
50.000 € bezuschusst werden. Im Jahr 2013 wurden 15 Projekte mit 282.000 € unter-

stutzt.*

Die Forderung des Freiwilligen Okologischen Jahres (FOJ) zielt nicht in erster Linie auf
den Bereich der Berufsausbildung ab, hat aber den Begleiteffekt einer Berufsorientierung.
Forderfahig sind die fur die Freiwilligen direkt entstehenden Ausgaben sowie die Kosten fur
die Austibung der Tragerschaft inklusive der padagogischen Begleitung. Seitens des Forder-

gebers wurde auf eine Darstellung der Forderfalle und -mittel verzichtet.

Hamburg

Die Behorde fur Schule und Berufsbildung (BSB) unterstiitzt Berufsbildungseinrichtungen

und Ausbildungsbetriebe mit folgenden Forderprogrammen:

- Forderung von Ausbildungsverbiinden: Es werden Ausbildungsverbiinde fir Betriebe
gefordert, die bisher nicht die Voraussetzungen fiir eine Ausbildung in einem anerkannten
Ausbildungsberuf erfullen. Ziel ist es, die Qualitat der betrieblichen Ausbildung und die
Zahl der Ausbildungsplatze in der Wirtschaft zu erhdhen. Antragsberechtigt sind kleine
Unternehmen und Kleinstunternehmen gemall KMU-Definition der EU. Die H6he des Zu-
schusses belauft sich fiur jedes Ausbildungsverhéltnis auf 150 € je Ausbildungsmonat zu-
zuglich einmalig maximal 750 € je Ausbildungsverhéltnis fir Regieaufwand. Im Ausbil-
dungsjahr 2013/14 nahmen 5 Auszubildende an diesem Programm teil. Die Zuschiisse im
Jahr 2013 beliefen sich auf 26.100 €.

- Forderung Uberbetrieblicher Bildungsstatten (UBS/ULU): Das Programm ermdglicht
die Gewahrung von Zuwendungen an anerkannte UBS fir die Ausstattung sowie die
Durchfiihrung von Lehrgangen in der Uberbetrieblichen Berufsbildung. Forderfahig sind
Trager Uberbetrieblicher Berufsbildungsstatten oder von MaRnahmen der Uberbetriebli-
chen Berufsbildung. Im Jahr 2013 wurden 2.716 Teilnehmer/-innen tber Zuschisse in
Hohe von rund 258.719 € gefordert.

“1 In welcher Form der Férdertatbestand weitergefiihrt wird, stand bis zum Redaktions-
schluss noch nicht fest.
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Einen besonderen Schwerpunkt legt die Behérde fur Schule und Berufsbildung (BSB) auf die

Unterstiitzung benachteiligter Jugendlicher:

- Forderung benachteiligter Jugendlicher im Rahmen des Hamburger Ausbildungs-
programms: Geférdert werden tragergestitzte Ausbildungsmaflinahmen in Kooperation
mit Betrieben zur Unterstlitzung von Jugendlichen mit besonderem Forderbedarf. Zu den
forderfahigen MalRnahmen gehdren die begleitete betriebliche Ausbildung und die aul3er-
betriebliche Ausbildung mit Uberleitung in betriebliche Ausbildung. Im Ausbildungsjahr
2013/14 nahmen 239 Auszubildende an MafRnahmen teil. Die Zuschisse fur das Jahr
2013 beliefen sich auf 3,62 Mio. £.

- Forderung betrieblicher Ausbildungsplatze fur benachteiligte Jugendliche: Ausbil-
dungsbetrieben werden fir jedes Ausbildungsverhaltnis 150 € je Ausbildungsmonat als
Zuschuss gewahrt. Bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung in der urspringlich ver-
einbarten Ausbildungszeit wird eine Pramie in Hohe von 750 € ausgezahlt. Im Ausbil-
dungsjahr 2013/14 wurden 193 Auszubildende gefdérdert. Fur die MalRnahmen wurden im
Jahr 2013 insgesamt 986.850 € verwendet.

- Forderung der Berufsvorbereitung benachteiligter Jugendlicher im Rahmen der Ju-
gendberufshilfe: Bildungstrager, die als Trager der freien Jugendhilfe anerkannt sind, er-
halten fur BerufsvorbereitungsmafRnahmen fiir Jugendliche bzw. junge Erwachsene mit
multiplen Foérderbedarfen Zuschisse. Geférdert werden Praktikerqualifizierung sowie Ar-
beits- und Berufsorientierung. Im Ausbildungsjahr 2013/14 nahmen 132 junge Menschen

an MalRnahmen teil. Im Jahr 2013 erhielten die Bildungstrager insgesamt 1,15 Mio. €.

 Forderung der Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen im Rahmen der Ju-
gendberufshilfe: Unterstitzt werden tragergestitzte Ausbildungsmaflinahmen in Koope-
ration mit Betrieben zur Unterstiitzung von Jugendlichen mit besonderem Férderbedarf. In
Kombination mit den Berufsvorbereitungsmafnahmen ,Praktikerqualifizierung® und ,Ar-
beits- und Berufsorientierung” wird die aul3erbetriebliche Ausbildung mit Uberleitung in ei-
ne betriebliche Ausbildung gefdrdert. Im Ausbildungsjahr 2013/14 nahmen 166 junge
Menschen an MaRRnahmen teil. Im Haushaltsjahr 2013 erhielten die Bildungstrager insge-
samt rund 3,87 Mio. €.

Mit dem Programm , Verstarkte Férderung Jugendlicher in Berufsausbildung” stellt die
Behdrde fur Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) sicher, dass bedurftigen Ju-
gendlichen wéhrend der Berufsausbildung ein Einkommen gewéhrleistet wird, das sie finan-
ziell gegeniiber einem potenziellen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensun-

terhaltes nicht schlechterstellt. Antragsberechtigt sind alle Personen, die dem Grunde nach
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einen Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) haben oder eine vollqualifizierende
Ausbildung an einer Berufsfachschule absolvieren. Fiur das Jahr 2013 stand ein Budget von
150.000 € fur 150 Auszubildende bereit.

Die BASFI fihrt zahlreiche Férderprogramme mit ESF-Kofinanzierung durch. Diese sind
Uber die Richtlinie tGber die Gewahrung von Zuwendungen fir Ma3nahmen des Operationel-
len Programms der Freien und Hansestadt Hamburg fur den Europdaischen Sozialfonds in
der Forderperiode 2007-2013 bzw. 2014-2020 geregelt. Im Rahmen der alten Forderperiode

handelte es sich im Einzelnen um folgende Programme:

e Forderung am Ubergang Schule/Beruf (B1): An der Schwelle vom Ubergang von der
Schule in Ausbildung oder Beruf wurden Maflinahmen zur Vermeidung von Schulabbri-
chen, Warteschleifen und zur Forderung der Berufswahlkompetenz gefordert. Im Jahr
2013 wurden zuletzt im Rahmen dieses Programms Berufsorientierungen und Uber-
gangsmanagement fur 26.517 Teilnehmer/-innen mit 4,15 Mio. € unterstiitzt. Das Pro-

gramm ist seit 2014 auf3er Kraft.

¢ Im Rahmen der Férderung der Ausbildung von Jugendlichen und in Betrieben (B2)
wurden im Jahr 2013 4.765 Teilnehmer/-innen in 3.522 Betrieben mit 2,09 Mio. € geftr-

dert. Das Programm wurde im Jahr 2014 noch fortgefihrt.

e Zur Durchfiihrung von MafRnahmen zur Forderung von Jugendlichen an der 2. Schwel-
le beim Ubergang von Ausbildung in Beschaftigung (C4) wurden im Jahr 2013 mit
1,26 Mio. € 3.031 Teilnehmer/-innen gefordert. Das Programm wurde im Jahr 2014 noch
fortgefuhrt.

e Zur Forderung von Auslandsaufenthalten fir Auszubildende in Kooperationsbetrieben o-
der beruflichen Einrichtungen (E1) wurden mit 668.215 € 3.309 Teilnehmer/-innen unter-
stutzt. Das Programm ist seit 2014 aul3er Kraft.

Im Rahmen der neuen ESF-Forderperiode 2014-2020 sind folgende Prioritatsachsen rele-

vant:

e Forderung der sozialen Inklusion und Bekampfung von Armut und Diskriminierung
(B): Ziel ist die Verbesserung der sozialen Eingliederung und der Beschaftigungsfahigkeit
von benachteiligten Personen sowie die Verbesserung der Situation von Menschen mit
Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt. Fir diesen Forderbereich steht ein Budget von
14,53 Mio. € fur 2.819 Teilnehmer zur Verfligung.

e Investition in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung fir Kompetenzen des lebens-
langen Lernens (C): Neben zahlreichen anderen MaRnahmen wird tber diese Prioritats-
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achse der Ubergang von der Schule in den Beruf geférdert. Eine Abgrenzung der Daten
ist derzeit noch nicht moglich. Insgesamt steht fir diese Prioritdtsachse ein Budget von

7,75 Mio. € fur 2.163 Teilnehmer an Mal3nahmen zur Verfigung.

Neben der ESF-Forderung wird von der Behorde fur Schule und Berufsbildung (BSB) im Be-
reich Ubergang Schule — Beruf seit 2011 die Ausbildungsvorbereitung fiir schulpflichtige
Jugendliche an Produktionsschulen allein mit Landesmitteln geférdert. Im Jahr 2013 wur-

den 400 Jugendliche mit einem Budget von 3,6 Mio. EUR gefordert.

Mit dem Ausbildungsprogramm AV-Anschluss uberfuhrt die BASFI Jugendliche, die nach
der schulischen Ausbildungsvorbereitung (AV) keinen betrieblichen Ausbildungsplatz erhal-
ten haben, in eine tragergestitzte Ausbildung mit Ubergang in betriebliche Ausbildung in be-
stimmten Berufen. Das Forderprogramm startete im Jahr 2013 und stellte fir 100 Auszubil-

dende ein Budget von 389.000 € zur Verfligung.

Ebenfalls seit 2013 sollen mithilfe des Ausbildungsprogramms BQ-Anschluss Jugendli-
che, die trotz der Beratung und Férderung im Ubergangssystem Schule — Beruf keinen Aus-
bildungsplatz gefunden haben, von der BASFI in Kooperation mit dem Hamburger Institut far
Berufliche Bildung (HIBB) systematisch an eine berufliche Ausbildung herangefuhrt werden.
Im Jahr 2013 stellte die Behorde 87.000 € fur 14 Auszubildende bereit.

In ihrem Arbeitsmarktprogramm hat die BASFI seit 2012 die WHDI-Bildungs-GmbH und
Innungen damit beauftragt, fir Hamburger Jugendliche, die nicht direkt aus der Schule
kommen, nicht mehr schulpflichtig sind und sich bisher vergeblich um einen Ausbildungs-
platz bemiht haben, 200 Ausbildungsplatze im Handwerk anzubieten. Davon werden 100
Platze kooperativ (von Beginn an im Betrieb) und 100 Platze integrativ (zu Beginn in den In-
nungswerkstatten) angeboten. Fir 2013 wurden ein Budget von 90.000 € flir kooperative

und 1,36 Mio. € flr integrative Ausbildungsplatze bereitgestellt.

Mit der Initiative Inklusion — Handlungsfeld Ausbildung férdert die BASFI gemeinsam mit
der Bundesagentur flr Arbeit betriebliche Ausbildungsplatze, die mit einer schwerbehinder-
ten Person unter 27 Jahren besetzt werden. Die Zuwendung erfolgt in Prdmien nach dem Er-
reichen von Meilensteinen. So erhalten Betriebe bis zu 3.000 € bei dem Abschluss eines
Ausbildungsvertrags mit sechsmonatiger Beschéftigung, bis zu 3.000 € nach der Teilnahme
an der Zwischenpriifung und bis zu 4.000 € bei bestandener Ausbildung und Ubernahme in
ein mindestens einjahriges Beschéaftigungsverhéltnis. Im Jahr 2013 wurden Pramien fur 26
Auszubildende von insgesamt 180.000 € ausgezahlt.
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Hessen

Das Hessische Ministerium fur Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

(HMWEVL) hat die Forderprogramme des Landes zur Berufsausbildung in der Hessischen

Qualifizierungsoffensive zusammengefasst. Die Qualifizierungsoffensive 2012 umfasst die

folgenden Richtlinien:

Forderung der beruflichen Erstausbildung,
Forderung der Uberbetrieblichen Ausbildung,
Forderung der beruflichen Weiterbildung (nicht Bestandteil dieser Ubersicht),

Forderung der Berufsbildungsforschung.

Auf der Grundlage der Richtlinien zur Férderung der beruflichen Erstausbildung wird mit

Unterstitzung des ESF die Schaffung zusatzlicher Ausbildungsplatze gefdrdert. Ziel ist es,

ein ausreichendes, auswahlfahiges und qualitativ hochwertiges Ausbildungsplatzangebot zu

sichern. Im Jahr 2014 wurden folgende Einzelprogramme durchgefihrt:

Ausbildungsstellen zur Foérderung des Abschlusses der Berufsausbildung: Um
Auszubildenden bei einer Unterbrechung der Ausbildung durch Insolvenz, teilweise Still-
legung oder SchlieBung des Erstausbildungsunternehmens mdoglichst schnell eine An-
schlussausbildung zu vermitteln, wird bei der Fortsetzung der Ausbildung eine Ausbil-
dungsvergutung fir maximal 6 Monate gewahrt. Die maximale Forderung betrégt bis zu
10.000 € pro Ausbildungsplatz und -jahr. Im Jahr 2013 wurden mit 1,25 Mio. € 334 Aus-

zubildende gefordert.

Ausbildungsstellen fur Altbewerber/-innen: Gefdrdert wird die Bereitstellung zusatzli-
cher Ausbildungsplatze fur Altbewerber/-innen. Die H6he des Zuschusses betragt im ers-
ten Ausbildungsjahr 65%, im zweiten Ausbildungsjahr 35% der Ausbildungsvergitung.
Seit 2012 wird fur Ausbildungsstellen bei Existenzgriindungen ein Zuschlag von 10% ge-
zahlt. Im Jahr 2013 wurden 409 Auszubildende mit 2,84 Mio. € gefdrdert.

Verbesserung des Ausbildungsumfeldes fir Jugendliche mit schlechten Startchancen,
insbesondere fur Jugendliche mit Migrationshintergrund: Ziel ist die Erhéhung des Ausbil-
dungsplatzangebotes und eine Qualitatssteigerung der betrieblichen Ausbildung. Die Ho6-
he der Forderung wird im Einzelfall festgelegt. Im Jahr 2013 wurden mit 508.811 € 9 Pro-

jekte unterstuitzt.

Ausbildungsstellen fur Hauptschuler/-innen: Unternehmen, die Ausbildungsstellen fur
Jugendliche schaffen, die die allgemeinbildende Schule nach der Klasse 9 mit héchstens

einem Hauptschulabschluss verlassen haben, erhalten einen Zuschuss zur Ausbildungs-
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vergitung von 50% im ersten und 25% im zweiten Ausbildungsjahr. Fur Ausbildungsstel-
len bei Existenzgriindungen wird ein Zuschlag von 10% gewahrt. Im Jahr 2013 wurden fir
Unternehmen Foérdergelder in Hohe von 2,52 Mio. € ausgeschuttet, um 511 Auszubilden-

de zu unterstutzen.

Mit den Richtlinien zur Forderung der Uberbetrieblichen Ausbildung werden Investitionen
in Uberbetriebliche Berufsbildungsstatten und die Durchfiihrung von Uberbetrieblichen Lehr-
géngen mitfinanziert. Ziel ist es, die Qualitat der beruflichen Bildung zu verbessern und die
Ausbildungsbereitschaft und -fahigkeit von KMU zu erhthen. Im Rahmen der Lehrgangs-
forderung wurden im Ausbildungsjahr 2013/14 35.515 Teilnehmer/-innen geférdert und fur
das Haushaltsjahr 2013 Mittel in H6he von 4,23 Mio. € eingesetzt. Im Rahmen der Investiti-

onsfdrderung 2013 wurden 6 Projekte durchgefihrt und mit 3,33 Mio. € geférdert.

Mit der Forderung der Berufsbildungsforschung werden Studien, Modellprojekte und de-
ren wissenschaftliche Auswertung unterstitzt, die der qualitativen Verbesserung der berufli-
chen Bildung, der beruflichen Integration benachteiligter Gruppen, der Férderung von be-
sonders Begabten im Rahmen des Dualen Systems und der Verbesserung der Durchlassig-

keit dienen. Im Jahr 2013 ist ein Projekt durchgefiihrt und mit 197.700 € unterstutzt worden.

Fur 2015 wird die Hessische Qualifizierungsoffensive im Rahmen der neuen ESF-
Forderperiode 2014-2020 vollstandig Uberarbeitet. Die neuen Richtlinien sind flr Marz 2015
in Aussicht gestellt. Auf der Grundlage des Aufrufs zur Einreichung von Projektantragen fir
die Hessische Qualifizierungsoffensive 2015 lasst sich die neue Struktur des Forderpro-

gramms bereits erkennen:

e MaRnahmen zur Nachwuchsgewinnung: Unter dieser Uberschrift soll die Nachwuchs-
gewinnung und die Berufsorientierung verbessert werden. Zielgruppen sind vor allem Ju-
gendliche aus Haupt- und Realschulen, Personen mit Migrationshintergrund sowie Frauen
in gewerblich-technischer und naturwissenschaftlicher Ausbildung. Beide Geschlechter
sollen fir MINT-Berufe interessiert werden.

¢ Mobilitatsberatungsstellen sollen als wirtschaftsnahe Unterstiitzungsstrukturen tatig
werden. Sie sollen dafiir Sorge tragen, dass bereits wéhrend oder direkt nach der Ausbil-
dung Auszubildende bzw. Fachkréfte internationale Erfahrungen sammeln. Dies soll die
Wettbewerbsfahigkeit ausbildender KMU und die Attraktivitat der dualen Ausbildung erho-
hen.

e Mit Bildungscoaches und Nachqualifizierungsberatungsstellen sollen KMU und Be-

schaftigte fir Nutzen und Moglichkeit der kontinuierlichen Weiterbildung und insbesonde-
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re der abschlussbezogenen Nachqualifizierung sensibilisiert werden. Es soll eine flachen-

deckende wirtschaftsnahe Beratungsstruktur im Bereich Nachqualifizierung entstehen.

o Projekte der beruflichen Bildung: Es sollen landesweite Stiitzstrukturen zu folgenden
Themenfeldern auf- und ausgebaut werden: ,,Optimierung der Schnittstelle Schule-Beruf*,
.Stabilisierung von betrieblichen Ausbildungen durch Ausbildungsbegleitung” sowie ,Qua-
lifizierungspotenziale durch erhfdhte Weiterbildungsbeteiligung und Nachqualifizierung

ausschopfen®.

Das Hessische Ministerium fir Soziales und Integration (HMSI) flhrt — z.T. mitfinanziert aus

Mitteln des ESF — folgende Programme zur Foérderung der Berufsausbildung durch:

e Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget: Das HMSI fordert Mal3nahmen von Kreisen
und kreisfreien Stadten in den Bereichen Ausbildungsvorbereitung, Ausbildung und Aus-
bildungscoaching fur Benachteiligte in anerkannten Ausbildungsberufen, Qualifizierungs-
projekte zur Arbeitsmarktintegration, Fachkraftesicherung sowie Weiterbildungsmaf3nah-
men. Bis Ende 2014 hie3 das Programm ,Ausbildungsbudget”. Im Jahr 2013 wurden 26
regionale Budgets mit 10,34 Mio. EUR finanziert.

- Ausbildungskostenzuschuss fir Benachteiligte (AKZ), vormals ,Berufsausbildung von
Benachteiligten — Ausbildungskostenzuschiisse (AKZ)“: Betriebliche Ausbildungsvertréage
mit lern- und leistungsbeeintrachtigten Jugendlichen werden durch Zuschiisse unterstitzt.
Die Hohe der Forderung betragt 2.000 € pro Ausbildungsplatz und -jahr bzw. 1.000 € im
vierten Ausbildungsjahr, jedoch insgesamt héchstens 7.000 €. Im Ausbildungsjahr
2013/14 wurden 443 Auszubildende mit 2,40 Mio. € (Haushaltsjahr 2013) unterstitzt.

= Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen: Ziel des Programms ist es, jungen Er-
wachsenen sowie jungen Migranten/-innen eine qualifizierte Ausbildung mit staatlich an-
erkanntem Abschluss in den Berufen des/der Pharmazeutisch-Technischen Assistenten/-
in (PTA) und des/der Medizinisch-Technischen Assistenten/-in (MTA) zu bieten und damit
die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt zu ermdglichen. Je Ausbildungsplatz und Mo-
nat wird ein Zuschuss von 125 € gewahrt. Im Ausbildungsjahr 2013/14 wurden 190 Schu-
ler/-innen mit 563.700 € (Haushaltsjahr 2013) unterstutzt.

- Hessisches Perspektivprogramm zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen
schwerbehinderter Menschen (HePAS): Mit einem Pramiensystem wird Arbeitgebern
ein zusatzlicher Anreiz gegeben, schwerbehinderte Menschen einzustellen. Forderfahig
sind Praktika, Probebeschéaftigungen, Besetzung eines Ausbildungsplatzes in einem an-
erkannten Ausbildungsberuf, die Einstellung, die Ubernahme aus einer Werkstatt fir

Menschen mit Behinderung (WfbM), Integrationsabteilungen in Unternehmen sowie Pro-
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jektforderungen. Fiur neue Ausbildungsplatze kann, je nach Erfillung der Beschaftigungs-
pflicht, eine Pramie von bis zu 8.000 € sowie eine Zusatzpramie von bis zu 5.000 € fir die
Ausbildung eines WfbM-Ubergéngers gezahlt werden. Das Programm wurde im Septem-
ber 2014 mit einem Budget von 690.000 EUR fiir 100 Forderfalle begonnen.

Qualifizierung in der Altenpflege: Unterstitzt werden MalRBhahmen zur Konzeptentwick-
lung und berufsbegleitenden Qualifizierung in der Altenpflege. 2013 wurden zwei Projekte
mit 472.214 € gefordert. Dartber hinaus erstattet das Sozialministerium Schulgeld in der
Altenpflegeausbildung in H6he von monatlich von 307 bis 348 €. Im Jahr 2013 wurden
so mit 18,60 Mio. € 5.266 Auszubildende gefdrdert.

Qualifizierung und Beschaftigung junger Menschen (QuB): Ziel ist es, durch arbeits-
marktorientierte Qualifizierungs- und VorbereitungsmafRnahmen benachteiligte junge
Menschen an die Aufnahme eines Ausbildungs- beziehungsweise Arbeitsverhaltnisses
heranzufihren oder in passende weiterfiihrende Angebote der beruflichen Integration zu
vermitteln. Teilnehmer/-innen kdnnen mit maximal 9.900 € pro Jahr gefdrdert werden bzw.
mit 12.300 €, wenn sie einen Hauptschulabschluss anstreben. Transnationale Vorhaben
im Zusammenhang mit den geforderten Projekten werden mit zusatzlich bis zu 5.000 €

bezuschusst. Im Jahr 2013 wurden 734 Teilnehmer/-innen mit 5,60 Mio. € gefdrdert.

Das Hessische Kultusministerium fordert benachteiligte Jugendliche Uber zwei Férderpro-

gramme mit sozialpadagogischer Betreuung.

Lernen und Arbeiten in Schulen und Betrieben (SchuB): In Schulen mit Hauptschul-
zweig werden MafBhahmen zur Verbesserung der sozialen Eingliederung von benachtei-
ligten Personen im Hinblick auf ihre dauerhafte Eingliederung ins Erwerbsleben sowie die
Bekampfung aller Formen von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt geférdert. Das Kul-
tusministerium gewahrt einen Zuschuss in Héhe von 270 € je Schiler und Schuljahr und
fordert auch Fortbildungskosten fur Lehrkrafte und sozialpddagogisches Fachpersonal. Im
Schuljahr 2013/14 wurden Fordergelder in Hohe von 1,60 Mio. € fir 1.386 Schuler/-innen
geleistet.

Programm zur Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE): In beruflichen
Schulen werden Qualifizierungsbausteine oder Basisqualifikationen nach der Berufsaus-
bildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung (BAVBVO) gefordert. Dartiber hinaus
sind Praktika, Forderunterricht zur Verringerung allgemeiner Lern- und Leistungsdefizite,
Teilnahme an der Hauptschulabschlussprifung, Einbeziehung des sozialen Umfelds (z.B.
Elternarbeit), verpflichtendes ehrenamtliches Engagement der Jugendlichen sowie die

Netzwerkarbeit (z.B. Kooperationen mit abgebenden Schulen, Argen, Betrieben, Kam-
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mern und Innungen, Einrichtungen der Jugendhilfe, Kirchen und Vereinen) forderbar. Im
Haushaltsjahr 2013 wurden fir MaRnahmen 2,85 Mio. € ausgezahlt. Im Schuljahr 2013/14

konnten so 2.855 Schiler/-innen unterstitzt werden.

Das Hessische Ministerium der Justiz, fur Integration und Europa (HMDJ) fordert die Beruf-
liche Qualifizierung Strafgefangener. Neben den Vollzeitausbildungen in Handwerks- und
Industrieberufen, wie z.B. Metall-, Holz-, Druck-, Elektro-, Farb-, Bau-, Textil- und Kfz-
Technik sowie Erndhrung und Hauswirtschaft (Hotel- und Gaststattengewerbe), werden die
Gefangenen durch eine Berufsgrundausbildung in Berufsférderlehrgangen und in Ubungs-
werkstatten an berufliche Tatigkeiten herangefiihrt und fir kontinuierliche Arbeit motiviert.

Die Fordermittel hierzu sind aus haushaltstechnischen Griinden nicht bezifferbar.

Mecklenburg-Vorpommern

Das Ministerium fur Wirtschaft, Bau und Tourismus fordert folgende Programme im Rahmen

der Berufsausbildung und -orientierung:

- Mit der Forderung der Uberbetrieblichen Lehrlingsunterweisung unterstitzt das Land
Lehrgénge in anerkannten Ausbildungsberufen flir Auszubildende in der Grundstufe (1.
Ausbildungsjahr) und in der Fachstufe (2.-4. Ausbildungsjahr). Antragsberechtigt sind die
Veranstalter von Lehrgdngen der berbetrieblichen Unterweisung wie Handwerkskam-
mern, Fachverbande, Kreishandwerkerschaften, Innungen und andere von den Kammern
anerkannte Berufsbildungseinrichtungen. Im Jahr 2013 konnten mit 805.464 € 6.480 Teil-

nehmer/-innen unterstitzt werden.

- Forderung des Unternehmergeistes - Unterpunkt 6: Beratung und Begleitung von
Schilerfirmen: Nach dem Prinzip: ,Die Schiler von heute sind die Unternehmer von
morgen“ werden derzeit insgesamt fiinf Beratungsagenturen gefdrdert. Im Jahr 2012 wur-

den fur die Betreuung von funf Projekten 681.275 € ausgezahlt.

Das Ministerium fur Arbeit, Gleichstellung und Soziales unterstiitzt mit ESF-Mitteln Modell-
projekte der Jugendberufshilfe. Dabei handelt es sich um modellhafte sozialpddagogisch
begleitete Bildungs- und Eingliederungsprojekte fiir sozial benachteiligte oder individuell be-
eintrachtigte junge Menschen, die nicht Arbeitslosengeld | beziehen. Im Jahr 2013 wurden

681 Teilnehmer durch funf Projekttrager mit 3,45 Mio. € gefordert.

Das Ministerium fur Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz férdert mit Unterstiitzung
des ESF die Uberbetriebliche Ausbildung im Agrarbereich. Zuwendungen werden fiir

Lehrgange und Ausbildungsmafnahmen in anerkannten Ausbildungsberufen sowie fir die
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Unterbringung wéhrend der Mal3nahme gewaéhrt. Im Jahr 2013 wurden 675 Auszubildende in
107 Malinahmen mit 233.239 € gefordert.

Das Justizministerium férdert die Qualifizierung und Verbesserung der Vermittlungs-
chancen von Strafgefangenen und Probanden der Bewéahrungshilfe. Im Haushaltsjahr

2013 wurden Fordergelder in Hohe von 2,0 Mio. € geleistet.

Niedersachsen

Das Land Niedersachsen hat auch im Jahr 2014 zahlreiche Programme mit Unterstiitzung
des Europdaischen Sozialfonds fortgefuhrt. Fir den gesamten Férderzeitraum 2007 bis 2013
standen dem Land insgesamt 447,1 Mio. EUR zur Verfliigung. Fir die Forderperiode 2014
bis 2020 fallt der Beitrag aus dem ESF mit 287,5 Mio. EUR deutlich geringer aus.

Niedersachsen ist das einzige Bundesland, das ein gemeinsames Operationelles Programm
fur EFRE und ESF, das sogenannte Multifondsprogramm, aufgestellt hat. Die fur diesen Be-
richt relevanten Programme werden sich vornehmlich in der Prioritatsachse 9 ,Investitionen
in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung* wiederfinden.** 2014 wurden die Férderprogram-
me noch nach der alten Forderstruktur angeboten. Relevante Programme der ehemaligen

Prioritatsachse B (Verbesserung des Humankapitals) sind:

e Ausbildungsplatzakquisiteure: Unterstitzt wird die Fortfihrung, Sicherung und Weiter-
entwicklung des bestehenden flachendeckenden Netzes von zusatzlichen Ausbildungs-
platzakquisiteuren bei den Kammern. Ziel ist es, mdglichst viele Betriebe zur Schaffung
zusatzlicher Ausbildungsplatze zu bewegen und damit das Ausbildungsplatzangebot in

Niedersachsen zu verbessern. Im Jahr 2013 wurden 16 Projekte mit 200.000 € gefdrdert.

o Modellprojekte betriebliche Ausbildung: Geférdert werden Modellprojekte, die auf eine
Verbesserung der Lage auf dem niedersachsischen Ausbildungsstellenmarkt, eine nach-
haltige Fachkréftesicherung durch betriebliche Ausbildung oder auf eine Steigerung der
Qualitat und Attraktivitat der Berufsausbildung abzielen. Im Jahr 2013 wurden neun Pro-
jekte mit rund 1,3 Mio. € gefordert. Die Projekte haben in der Regel eine dreijahrige Lauf-

zeit.

“2 Niedersachsisches fonds- und zielgebietsiibergreifendes Operationelles Programm fiir den
Européischen Fonds fir regionale Entwicklung (EFRE) und den Europdaischen Sozialfonds
(ESF) — Multifondsprogramm — fiir die EU-Strukturfondsférderperiode 2014-2020, Stand 22.
Dezember 2014, S. 289.

Redaktionsstand: Februar 2015 46 /73



e Uberbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ULU): Um eine landesweit einheitlich gute
Ausbildungsqualitdt zu sichern, werden Lehrgange der Uberbetrieblichen Ausbildung in
der Grundstufe und in den Fachstufen gefordert, fir die das Bundeswirtschaftsministerium
oder das zustandige Landesministerium nach Inhalt und Dauer Unterweisungs- und ggf.
auch Durchschnittskostenplane anerkannt haben. Im Jahr 2013 wurden neun Projekte mit

insgesamt 6 Mio. € bezuschusst.

e Kompetenzzentren: Das Land unterstiitzt zudem Modernisierungs- und Umstrukturie-
rungsvorhaben bestehender UBS, Projekte zur Weiterentwicklung von UBS zu Kompe-
tenzzentren sowie Leitprojekte und Qualifizierungskonzepte der UBS als Kompetenzzen-
tren fur die berufliche Aus- und Fortbildung. Gefordert werden Investitionskosten zur
Schaffung oder Modernisierung notwendiger, funktionstiichtiger Werkstattraume, Lehr-
und Unterrichtsraume, Verwaltungsraume und sonstiger Raumlichkeiten von UBS. Dar-
Uber hinaus sind Ausgaben zur Schaffung von Kapazitdten fir neue und neu geordnete
Ausbildungsberufe zuwendungsfahig. Geférdert werden zudem die Entwicklung Uberbe-
trieblicher Berufshildungsstatten in ihrem fachlich-inhaltlichen Schwerpunkt und ihre Wei-
terentwicklung zu Kompetenzzentren fir die berufliche Aus- und Fortbildung. Im Jahr
2013 wurde zum fachlich-inhaltlichen Schwerpunkt kein Projekt gefordert. In 15 investiven

Projekten wurden Fordergelder in Hohe von 8,30 Mio. € verwendet.

¢ Innovative berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung: Das Land unterstiitzt innovative

Projekte mit Zuschissen. Geférdert werden
— Maflinahmen zur besseren Verknipfung von Theorie und Praxis,

— der Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke zur besseren Kooperation der Lernorte
Schule, Betrieb und Uberbetriebliche Bildungsstatte,

— Vorhaben zur Erarbeitung und Erprobung neuer Lernformen,
— Maflinahmen zur Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung,
— der Ausbau von Kompetenzen in besonders zukunftstrachtigen Bereichen,

— Projekte zur Verbesserung von Qualitdtsstandards und von Zertifizierungssystemen

sowie
— Vorhaben zur Internationalisierung der Berufsbildung.
Im Jahr 2013 wurden insgesamt neun Projekte mit 1,35 Mio. € geférdert.

e Aushildungsverblinde: Ziel ist es, das Ausbildungsplatzangebot zu verbessern und ei-

nen effektiven Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage auf dem regionalen Ausbil-
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dungsmarkt zu erreichen. Gefordert werden die Ausgaben des Projekttragers, die bei der
Durchfiihrung des Projekts entstehen. Die Hohe des Zuschusses betrdgt im Zielgebiet
RWB bis zu 50% der zuwendungsféahigen Gesamtausgaben bis maximal 300.000 €, im
Zielgebiet Konvergenz hochstens 75% bis zu 400.000 €. Im Jahr 2013 konnten mit rund
540.000 € 13 Projekte gefoérdert werden.

e Besetzung von betrieblichen Ausbildungsplatzen mit Bewerberinnen und Bewer-
bern mit schlechten Startchancen (Chance betriebliche Ausbildung): Ziel des Pro-
gramms ist es, betriebliche Ausbildungsplatze in anerkannten Ausbildungsberufen nach
dem Berufshildungsgesetz (BBiG) oder der Handwerksordnung (HwO) mit Bewerbern oh-
ne oder mit schlechtem Schulabschluss zu besetzen. So soll gleichzeitig ein Beitrag zur
Deckung des kunftigen Fachkraftebedarfs in niedersédchsischen Unternehmen geleistet
werden. Das Programm ist am 1. Marz 2013 ausgelaufen. 2013 erhielten zuletzt noch 19

Auszubildende in den letzten zwei Monaten zusammen 50.000 €.

Relevante Programme aus der ehemaligen Prioritatsachse C (Beschaftigung und soziale In-

tegration) sind:

- Jugendwerkstatten bieten Unterstiitzungsangebote fur junge erwerbslose Menschen mit
Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpadagogischen Foérderbedarf. Gefor-
dert wird der Betrieb einer Jugendwerkstatt mit bis zu 165.000 € pro Jahr sowie Qualifizie-
rungs-, Bildungs- und sozialpddagogische Unterstiitzungsangebote mit maximal 5.400 €
jahrlich. Im Jahr 2013 konnten insgesamt 97 Jugendwerkstétten mit 30,84 Mio. € unter-

stutzt werden.

= PACE - Pro-Aktiv-Centren: Das Land Niedersachsen will mit der Férderung von Pro-
Aktiv-Centren den Zugang zu Beschéaftigung von individuell beeintrachtigten und sozial
benachteiligten jungen Menschen verbessern. Dies soll durch innovative modellhafte
MalRnahmen, die der Weiterentwicklung der Jugendberufshilfe dienen, sowie Qualifizie-
rungsmaflnahmen mit transnationalem Bezug erreicht werden. Im Jahr 2013 wurden mit
19,43 Mio. € insgesamt 44 Pro-Aktiv-Centren gefordert.

< Zur beruflichen Qualifizierung und Integration von arbeitslosen Straffalligen wurden

im Jahr 2013 mit insgesamt 1,2 Mio. € 14 Projekte anteilfinanziert.

Uber den ESF-Rahmen hinaus fordert das Niedersachsische Landesamt fir Soziales, Ju-
gend und Familie durch Zuschisse an Trager von Pflegeeinrichtungen und Altenpflegeschu-
len in privater Tragerschaft die Ausbildung in der Altenpflege. Mitfinanziert werden Ausbil-
dungsverhaltnisse zum/zur Altenpfleger/-in im stationdren und ambulanten Bereich sowie

Schulvertrage fur den Altenpflegeberuf. Ziel ist es, die Anzahl qualifiziert ausgebildeter Pfle-
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gekréfte in Niedersachsen zu erhéhen und damit die Qualitat der Pflege dauerhaft zu si-
chern. Fur das Jahr 2013 war in Budget von 1,2 Mio. € fir 2.500 Ausbildungsverhéltnisse
und bzw. mit 6,2 Mio. € fir 3.100 Schulvertrage geplant.

Das Niedersachsische Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr motiviert mit der For-
derung von erfolgreichen Ausbildungsabschliissen von jungen Erwachsenen (Er-
folgspramie) junge Arbeitslose, eine Berufsausbildung zu beginnen und bis zur bestande-
nen Abschlusspriifung durchzuhalten. Bei Bestehen der Abschlusspriifung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf wird eine Erfolgspramie in Hohe von 1.000 € gezahlt. Im Jahr

2013 erhielten erstmals 24 Personen die Pramie.

Das Niederséchsische Kultusministerium fordert die Durchfiihrung sozialpéadagogischer
Mafnahmen zur Berufsorientierung und Berufshildung in Schulen zur Vorbereitung von
Schiler/-innen auf die Berufs- und Arbeitswelt. Wesentliche Aufgaben sind die Durchfiihrung
von Kompetenzfeststellungsverfahren und die aktive Zusammenarbeit mit berufsbildenden
Schulen, Betrieben, mit der Berufsberatung der Arbeitsagenturen sowie allen am Ubergang
in das Berufsleben beteiligten Einrichtungen. Im Jahr 2013 stand hierfir ein Budget von
12,83 Mio. € bereit.*

Nordrhein-Westfalen

Das Land Nordrhein-Westfalen hat seit 2012 ein umfassendes neues Ubergangssystem von
der Schule in den Beruf eingefihrt. Ziel ist es, den Jugendlichen durch Berufs- und Studien-
orientierung schon ab der 8. Klasse und durch die individuelle Betrachtung ihrer Starken und
Talente einen reibungslosen Ubergang in eine Berufsausbildung oder ein Studium zu ermég-
lichen. Das neue Ubergangssystem Schule-Beruf wurde zunachst in sieben Referenzkom-
munen gestartet und soll flachendeckend im Schuljahr 2018/19 in Nordrhein-Westfalen etab-

liert sein.

Der Bund unterstiitzt das Land Nordrhein-Westfalen bei der Einfilhrung des neuen Uber-
gangssystems Schule-Beruf bis 2018 mit bis zu 60 Millionen Euro. Danach werden die An-
gebote zur Potenzialanalyse und zur Berufsfelderkundung der Schuler/-innen aus dem Be-
rufsorientierungsprogramm des Bundes schrittweise seit dem Schuljahr 2014/15 in das neue

Ubergangssystem integriert.

3 Land Niedersachsen: Haushaltsplan fiir das Haushaltsjahr 2014, Einzelplan 07 Kultusmi-
nisterium, S. 99.
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Die Forderung der Berufsausbildung erfolgt im Wesentlichen im Rahmen von Programmen,
die 2011 in der ESF-Richtlinie des Landes fiir die Férderperiode 2007-2013** zusammenge-
fasst wurden. Folgende Programme gehoren zur Prioritatsachse B (ESF 2007-2013), sind

aber in der ESF-Forderphase 2014-2020 thematisch der Prioritdtsachse C zuzuordnen:

e Lehrgange der lberbetrieblichen Berufsausbildung (ULU) im Handwerk sowie in In-
dustrie und Handel. Antragsberechtigt sind die Veranstalter der Lehrgadnge. Im Handwerk
wurden im Jahr 2013 87.750 Teilnehmer/-innen mit 12,99 Mio. € unterstitzt, im Bereich

von Industrie und Handel 2.100 Teilnehmer/-innen mit 1,59 Mio. €.

o Betriebliche Berufsausbildung im Verbund: In KMU, die ohne einen Ausbildungsver-
bund nicht ausbilden dirften, wird die Ausbildungsvergitung mit einmalig bis zu 4.500 €
pro Ausbildungsplatz geférdert. Gewéahrt werden Zuwendungen fir die Bereitstellung be-
trieblicher Ausbildungsplatze in einem Ausbildungsverbund zwischen Betrieben fir damit
verbundene Kosten der Ausbildungsvergutung sowie zwischen Betrieb/-en und einem Bil-
dungsdienstleister als Zuwendungsempfanger fur die Personal- und Sachkosten des Bil-
dungsdienstleisters. Im Ausbildungsjahr 2013/14 wurden 400 Auszubildende unterstutzt.

Gefordert wurde das Programm im Jahr 2013 mit 1,8 Mio. €.

e Mit dem Werkstattjahr gewéhrt das Land Nordrhein-Westfalen mit Unterstitzung des
ESF Zuschisse zur Schaffung eines zusatzlichen, freiwilligen sowie betriebs- und praxis-
nahen Angebotes fir Jugendliche, die die Klassen fur Schiler/-innen ohne Berufsausbil-
dungsverhaltnis an einem Berufskolleg in Nordrhein-Westfalen besuchen, nicht bereits in
anderen Angeboten des Bundes oder des Landes versorgt werden und auch nicht an ei-
nem betrieblichen Praktikum teilnehmen. Die Fdorderung betragt bis zu 7.530 € pro Ju-
gendlichem und Werkstattjahr. Im Jahr 2013 wurden 2.474 Teilnehmer/-innen mit
17,36 Mio. € gefdrdert.

¢ Mit Hilfe von Starthelfenden sollen fiir offene Ausbildungsstellen in NRW, die Betriebe
aus eigener Kraft nicht besetzen kdnnen, passende Bewerber/-innen gesucht und vermit-
telt werden. Im Jahr 2013 konnten von den Starthelfer/-innen bei den Handwerks- sowie
Industrie- und Handelskammern, wie im Vorjahr auch, 1.500 Vertragsabschliisse akqui-

** Runderlass des Ministeriums fiir Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) vom 31. Mai
2011, Ministerialblatt fur das Land Nordrhein-Westfalen Nr. 13 vom 8. Juni 2011, S. 152; zu-
letzt geandert durch Runderlass des MAIS vom 30. Juli 2014, Ministerialblatt fir das Land
Nordrhein-Westfalen Nr. 26 vom 19. September 2014, S. 514
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riert bzw. begleitet werden. Insgesamt wurden Fordergelder in Hohe von 1,27 Mio. € ein-

gesetzt.

e Im Ausbildungsjahr 2013/14 tbernahm das Land NRW in 293 Fallen die Finanzierung der
Prafungsgebthren fur Jugendliche mit vollzeitschulischer beruflicher Ausbildung.

Im Haushaltsjahr 2013 wurden insgesamt 67.604 € aufgebracht.

e Junge Menschen, die ihre Ausbildung zum/zur Kfz-Servicemechaniker/-in abgeschlossen
haben und zum/zur Kfz-Mechatroniker/-in fortsetzen mochten, kdnnen mit dem Programm
Berufsausbildung zur Kfz-Mechatronikerin oder zum Kfz-Mechatroniker mit bis zu
10.000 € pro Ausbildungsplatz und Jahr geférdert werden. Im Jahr 2013 wurden funf Aus-
zubildende mit 40.000 € unterstitzt.

e Mit der Finanzierung der kooperativen Ausbildung an den Kohlestandorten unter-
stutzt das Land Jugendliche in den Bergbauregionen des Landes mit einem Festbetrag
von 10.000 € je Jugendlichem und Ausbildungsjahr und ermdglicht ihnen so eine aul3er-
betriebliche Ausbildung. Im Ausbildungsjahr 2013/14 wurden 215 Ausbildungsplatze un-

terstitzt. Im Haushaltsjahr 2013 wurden dementsprechend 2,15 Mio. € ausgezahlt.

e Mit dem Forderangebot Produktionsschule.NRW startete das Land Nordrhein-Westfalen
im Jahr 2013 produktionsorientierte MalBnahmen in betriebsahnlichen Strukturen auf der
Basis der Rechtskreise ,Berufsvorbereitende BildungsmalRnahmen mit produktionsorien-
tiertem Ansatz" (SGB lll, sog. BvB-pro), ,sinnstiftende produktionsorientierte Tatigkeiten"
(816 SGB I, 845 SGB Ill) und Férderangebote gemaf 813 Kinder- und Jugendhilfegesetz
(SGB VIII). Diese zielen im Rahmen ihrer padagogischen Methode auf die marktorientier-
te Produktion bzw. Dienstleistung im Kundenauftrag ab, um hierauf aufbauend Lernpro-
zesse zu initiieren. Im Ausbildungsjahr 2013/14 konnten erstmals 510 Teilnehmer gefoér-
dert werden. Die Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 betrugen 1,02 Mio. €.

¢ Im Rahmen des Forderangebotes , Teilzeitberufsausbildung: Einstieg begleiten —
Perspektiven 6ffnen (TEP)* werden mit Mitteln des ESF ausbildungsplatzsuchende jun-
ge Menschen mit Familienverantwortung beim Einstieg in die betriebliche Erstaushildung
in Teilzeit unterstitzt. Im Ausbildungsjahr 2013/14 wurden 540 Auszubildende mit
836.000 € (Haushaltsjahr 2013) geférdert.

e Kommunale Koordinierung: Um die gesteckten Ziele des Neuen Ubergangssystems zu
erreichen, sollen in den Kommunen Koordinierungsstellen eingerichtet werden. Diese
werden mit bis zu vier Personalstellen ausgestattet. Nachdem die Férderung im Jahr 2011
mit sieben Koordinierungsstellen begann, stieg deren Anzahl im Jahr 2013 auf 42 mit Zu-

schissen in H6he von 3,08 Mio. €. Insgesamt sollen 53 Koordinierungsstellen eingerichtet
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werden. Im Jahr 2013 wurden die Instrumente des Programms ,Integration von lernbehin-
derten Jugendlichen in Ausbildung und Arbeit — ILJA" in das Programm ,Kommunale Ko-

ordinierung” ibernommen.

¢ Mithilfe der Partnerschaftlichen Ausbildung werden seit 2012 Jugendliche geférdert,
die zum Ende des Vermittlungsjahres noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben,
aber dennoch ausbildungsfahig sind. Die Jugendlichen schlieRen dabei ihren Ausbil-
dungsvertrag nicht mit einem Betrieb, sondern mit einem Trager der beruflichen Bildung
ab. Die Forderung bel&auft sich auf 10.000 € im ersten und je 2.000 € im zweiten und drit-
ten Ausbildungsjahr. Im Ausbildungsjahr 2013/14 wurden 285 Ausbildungsplatze gefor-
dert. Im Haushaltsjahr 2013 wurden hierfur Zuschisse in Hohe von 1,91 Mio. € ausge-

schiittet.

e Im Programm Berufsorientierung fir Schilerinnen und Schiler ab der 8. Klasse
kommen als Instrumente Potenzialanalysen und Tragerpraktika einschliel3lich geeigneter
Dokumentationsunterlagen zum Einsatz. Seit dem Schuljahr 2013/14 ist das ehemalige
Programm ,Startklar! Mit Praxis fit fir die Ausbildung“ Bestandteil des Programms. Im
Ausbildungsjahr 2013/14 konnten 39.717 Potenzialanalysen erstellt und 5.766 Teilnehmer
in Praxiskursen gefordert werden. Das Instrument der Berufsfelderkundung wird nicht
mehr eingesetzt. Im Haushaltsjahr 2013 wurden hierfur Mittel des Landes, der Berufs-

agentur fir Arbeit und des ESF in H6he von insgesamt 2,10 Mio. € eingesetzt.

Relevante Programme der Prioritdtsachse C (ESF 2007-2013) bzw. thematisch zugehorig
zur Prioritatsachse B der ESF-Foérderphase 2014-2020 sind folgende:

- Mit der Aktion ,,100 zusatzliche Ausbildungsplatze fur behinderte Jugendliche und
junge Erwachsene” unterstiitzt das Arbeitsministerium nicht vermittelte behinderte Be-
rufseinsteiger/-innen mit Mitteln des Landes und des ESF mit monatlich 640 €. Bildungs-
trager beraten die Jugendlichen, koordinieren die Ausbildung und fihren individuellen
Stutz- und Foérderunterricht durch. Die praktische Ausbildung erfolgt tGberwiegend in Be-
trieben des ersten Arbeitsmarkts. Wahrend die Planzahl, anders als der Programmititel
suggeriert, bei 150 Ausbildungsplatzen pro Jahr liegt, profitierten im Ausbildungsjahr
2013/14 nur 83 Auszubildende von der Forderung. Insgesamt flossen im Haushaltsjahr
2013 in diesem Programm 1,28 Mio. €.

- Stutzlehrer: Gefordert wird seit 2012 die berufsbezogene Allgemeinbildung fur Teilneh-
mende an arbeitspolitischen MaRnahmen durch Stitzlehrer/-innen in Jugendwerkstatten
gemal Landesjugendplan Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2013 wurden 31 Stitzlehrer/-

innen mit 1,53 Mio. € finanziert.
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Im Rahmen der Investitionsforderung von beruflichen Bildungsstatten hat das Land im
Jahr 2013 in 175 Fallen Investitionen in tiberbetriebliche Bildungsstatten (UBS) der berufli-
chen Aus- und Weiterbildung sowie in die Weiterentwicklung dieser Einrichtungen zu Kom-
petenzzentren von Uberregionaler Bedeutung unterstiitzt. Es wurden insgesamt 2,9 Mio. €

eingesetzt.

SchlieRlich férderte das Land bis Ende 2014 die bedarfsgerechte Ausbildung fur die Alten-
und Familienpflege sowie fur die Altenpflegehilfe in staatlich anerkannten Fachsemina-
ren. Antragsberechtigt waren freie gemeinnitzige Tréager, die einem Spitzenverband der
Freien Wohlfahrtspflege angehdren, kommunale und ihnen gleichgestellte Trager von staat-
lich anerkannten Fachseminaren fur Alten- und Familienpflege sowie gemeinnitzige private
Trager von Fachseminaren, die der Landesarbeitsgemeinschaft der privaten Fachseminare
Nordrhein-Westfalen angehoren. Laut Haushaltsrechnung 2013 des Landes NRW wurde in

diesem Jahr die Ausbildung in der Pflege insgesamt mit 47,24 Mio. € gefordert.*

Rheinland-Pfalz

Das Land Rheinland-Pfalz bietet relevante Férderprogramme Uber das Ministerium fur Wirt-
schaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung (MWKEL) und das Ministerium fir Sozia-
les, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) mit Unterstiitzung des ESF an. Unter die

vom MWKEL geférderten Programme fallen folgende:

e Um eine Verbesserung des Ausbildungsplatzangebotes zu erreichen, bezuschusste das
Land Rheinland-Pfalz bis Ende 2013 Zusatzkosten der Ausbildung, die durch Kooperati-
onspartnerschaften in Ausbildungsverbinden entstanden. Das Programm ist zum 31.

Dezember 2013 ausgelaufen.

e Uber die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) unterstiitzte das MWKEL
bis Ende 2013 gewerbliche Unternehmen und Freiberufler bei der Schaffung und Beset-
zung zusatzlicher sowie bei der Wiederbesetzung vorhandener Ausbildungsplatze durch
zinsgunstige Darlehen zur Schaffung von Ausbildungsplatzen. Das Programm wurde

zum 31. Dezember 2013 eingestellt.

45 Nordrhein-Westfalen: Haushaltsrechnung 2013, Ministerium fir Gesundheit, Emanzipati-
on, Pflege und Alter, Kap. 15.044 ,Pflege, Alter, demographische Entwicklung“, Titelgruppe
60 ,Forderung der Ausbildung in der Pflege®, S. 449.
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Das MWKEL unterstitzt die Einstellung von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben
durch Zuwendungen, um den Jugendlichen die Fortsetzung ihrer Ausbildung zu ermogli-
chen. Die Ausbildung muss aufgrund von Insolvenz, Wegfall der Ausbildungsberechtigung
oder nicht vorhersehbarer Stilllegung bzw. SchlielBung des bisherigen Ausbildungsbetrie-
bes vorzeitig beendet worden sein. Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen
Wirtschaft sowie der freien Berufe. Der Zuschuss betragt 2.500 € je Ubernommenen Aus-
zubildenden. Im Jahr 2013 wurde die Ubernahme von Auszubildenden mit insgesamt rund
150.000 € gefordert.

Durch die Forderung von Coachs fiir betriebliche Ausbildung will das MWKEL den
Fachkraftemangel im Handwerk reduzieren. Ziel ist die Stéarkung und Motivierung Jugend-
licher und junger Erwachsener ohne berufliche Erstausbildung und die Ausbildungs- und
Qualifizierungsbereitschaft von Betrieben durch Ausbildungscoachs. Diese begleiten und
beraten Betriebe bei der Suche nach geeigneten Auszubildenden, Bewerber bei der Su-
che nach einem Ausbildungsplatz sowie Auszubildende und Ausbilder bei Problemen
wahrend der Ausbildung. Fiir das Jahr 2013 liegen keine Daten zu Forderfallen und For-
dermitteln vor. Das Budget fiir das Jahr 2014 betréagt 408.000 €.

Das Ministerium fir Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) setzt in der
ESF-Forderperiode 2014-2020 zahlreiche Programme aus der ESF-Forderperiode 2007-
2013 fort:

- Mit Fit fur den Job fordert das Land berufshinfihrende Projekte fir unversorgte rhein-

land-pfalzische Jugendliche, denen es aufgrund ihrer personlichen Voraussetzungen bis-
her nicht gelungen ist, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden, die zudem nicht far
eine Berufsvorbereitung im Rahmen einer Berufsvorbereitenden Bildungsmalnahme
(BvB) geeignet sind und denen keine andere arbeitsmarktpolitische Integrationsmalinah-
me von Bund, Land oder Kommune angeboten wurde. Im Jahr 2013 wurden 24 Projekte
mit 2,9 Mio. € gefordert.

Der Forderansatz Jugend mit Zukunft hat die Erhéhung der Ausbildungsreife und Aus-
bildungsfahigkeit von jungen Menschen, die Wiederaufnahme der Schulausbildung bzw.
den Beginn einer Berufsausbildung zum Ziel. Fur unterschiedliche Handlungsbedarfe ver-
fugt das Programm Uber die Férdermodule , Tatigkeitsbezogene Qualifizierung®, ,Gesund-
heit und Fitness*, ,Individuelle und soziale Stabilisierung” sowie ,Zugang zu schulischer

und beruflicher Bildung“. Der Forderbeginn ist 2015.

Projektinhalt des Forderansatzes Mentoring MINT ist es, die in der Férderperiode 2007-

2013 geschaffenen Strukturen der Mentoring-Programme im Rahmen des ,Ada-Lovelace-
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Projektes” fur Frauen in MINT-Studiengdngen und -Ausbildungsberufen zu nutzen, um
weitere innovative Projektansétze zur Steigerung der Attraktivitdat von MINT-Berufen fir
Frauen weiter zu entwickeln und zu erproben. Im Jahr 2013 stand fur die Umsetzung von

9 Projekte ein Budget von 850.000 € zur Verfligung.

- Das im Jahr 2012 begonnene Programm zur Vermeidung von Ausbildungsabbrichen
erganzt die Angebote der Jugendscouts und soll nicht nur Ausbildungsabbriiche vermei-
den, sondern auch Ausbildungsabbrecher/-innen wieder in das duale Ausbildungssystem
integrieren und somit zu einem erfolgreichen Berufsabschluss verhelfen. Es stitzt sich auf
die Erfahrungen des vormals gleichnamigen Férderbereiches im Rahmen des bereits be-
endeten Berufsmentoring-Programms. Umgesetzt wird das Programm von Kammern und
anderen Tragern arbeitsmarkpolitischer Projekte. Im Jahr 2013 wurden mit 1,10 Mio. EUR

neun Projekte gefordert.

- Das Ministerium fur Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MBWJK) bietet in
Kooperation mit der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland eine Vertiefte Berufs-
orientierung an. 21 Projekte wurden im Jahr 2013 mit 1,5 Mio. € gefdrdert.

« Job-Fux: Schiler/-innen werden durch ,Job-Fixe" bei der Berufswahl und der Berufsori-
entierung beim Ubergang von der Hauptschule oder einer berufsbildenden Schule in Aus-
bildung und Arbeit beraten, unterstitzt, begleitet und weiterfihrend betreut. Gefordert
werden Personal- und Sachausgaben von Schaltstellen (Job-Fixe) in rheinland-
pfalzischen Hauptschulen. Im Jahr 2013 konnten 31 Projekte mit 1,6 Mio. € geftrdert

werden.

- Jugend-Scout: Kommunale Jugend-Scouts helfen arbeitslosen und von Ausgrenzung
bedrohten jungen Menschen bei der Integration in Arbeit, Ausbildung oder Fdrdermal3-
nahmen. Im Jahr 2013 wurden mit 1,4 Mio. € Personal- und Sachausgaben in 21 Projek-

ten geférdert.

- Das Landessonderprogramm zum Abbau der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter
Menschen dient der Einstellung und Beschéftigung schwerbehinderter Menschen. Bis
zum Ende des Ausbildungsjahrs 2013/14 wurden insgesamt 505 Auszubildende mit
1 Mio. € geférdert. Fir die neue Forderperiode bis 2017 werden 1,2 Mio. € fur 743 Auszu-
bildende bereitgestellt.

Saarland

Die Programme des Saarlandes zur Férderung der Berufsausbildung wurden unter dem

Dach des Landesprogramms , Ausbildung jetzt* zusammengefasst. Das Programm wird
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vom Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr durchgefihrt und besteht aus

zwei Schwerpunkten mit insgesamt vier Modulen:

 Schwerpunkt 1 — Vermittlung in Ausbildung ohne Umwege, Modul 1: Férderungs-
bedlrftige Jugendliche: Jugendliche mit schulischen und/oder sozialen Defiziten bzw.
sozialen Benachteiligungen erhalten bei der Ausbildungsplatzsuche und wéhrend der
Ausbildung die notwendige Unterstitzung. Je Foérderfall und Jahr wird ein pauschaler Zu-
schuss von 1.900 € gezahlt. Im Ausbildungsjahr 2013/14 wurden 350 Auszubildende ge-

fordert. Im Haushaltsjahr 2013 wurden fur dieses Modul 1,58 Mio. € eingesetzt.

« Schwerpunkt 1 — Vermittlung in Ausbildung ohne Umwege, Modul 2: Modellprojek-
te: Mit dem innovativen Modellprojekt AnschlussDirekt soll Schiler/-innen der Klasse 9
ein direkter Ubergang von Schule in Ausbildung ermdglicht werden. Umgesetzt wird dies
durch individuelle Beratung und Unterstitzung wahrend der Berufsorientierung, der Be-
werbungsphase und des Auswahlprozesses. Zudem werden Kontakte zu Paten aus der
Wirtschaft und zu Ausbildungsbetrieben vermittelt. Im Jahr 2013 wurden 210 Schiiler/-
innen mit 153.000 € gefdrdert.

« Schwerpunkt 2 — Berufsausbildung optimieren, Modul 3: Modellprojekte zur Be-
rufsorientierung und Berufswahlvorbereitung: Unter dieses Modul fallt zurzeit das Be-
rufsorientierungsprojekt (BOP) in Uberbetrieblichen Lehrwerkstatten der Handwerkskam-
mer des Saarlandes. Die Forderung erfolgt in Hoéhe von 200 € je Malinahme und Schu-
ler/-in. Im Jahr 2013 konnten so 1.320 Schiler/-innen mit 255.920 € geftrdert werden.

= Schwerpunkt 2 — Berufsausbildung optimieren, Modul 4: Modellprojekte zur qualitati-
ven Verbesserung der Berufsausbildung: Im Rahmen dieses Moduls wurden im Jahr 2013

drei Projekte durchgefiihrt und mit 60.400 € bezuschusst.

Das Saarland wird in der neuen ESF-Forderperiode 2014-2020 im Rahmen der Prioritats-
achse C ,Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung fir Kompetenzen und le-
benslanges Lernen” flr diesen Bericht relevante Férderprogramme anbieten. Bis zum Re-
daktionsschluss lagen die neuen Férdergrundsatze jedoch noch nicht vor. Im Jahr 2014 wur-
den die Forderprogramme im Rahmen Fordergrundsatze der ESF-Foérderperiode 2007-2013
fortgesetzt. In der ehemaligen Prioritatsachse B ,Verbesserung des Humankapitals“ wurden

im Jahr 2013 insgesamt 55 Projekte mit 1.877 Teilnehmenden gefordert. Hierfur wurden
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27,81 Mio. € an ESF-Mitteln verwendet.*® Den ESF-Mitteln standen nationale Mittel in glei-

cher Hohe gegeniber. Forderfalle und -mittel lassen sich nicht den einzelnen Férderaktivita-

ten der Prioritdtsachse B zuordnen, die im Folgenden vorgestellt werden:

Sozialpddagogische Betreuung fir das dualisierte Berufsgrundbildungsjahr, die
dualisierte Berufsgrundschule, Hauswirtschaft-Sozialpflege und das Berufsvorbe-
reitungsjahr als , Produktionsschule* (B 2.2): Die sozialpddagogische Betreuung soll
dazu beitragen, die Schiler so zu stabilisieren, dass sich die Bedingungen fir die Einglie-
derung in Ausbildung dauerhaft verbessern. Dabei geht es vor allem darum, Schulversa-
gen und Schulverweigerungen entgegenzuwirken, positive Motivationen fir einen erfolg-
reichen Schulabschluss aufzubauen und somit die Chancen fir die Vermittlung in ein

Ausbildungsverhéltnis zu erhéhen.

Die Jugendkoordinatoren (B.2.4) dienen als Anlaufstelle fur Jugendliche, Eltern und Ak-
teure der Jugendberufshilfe mit der Aufgabe, die Angebote fiir Jugendliche im Ubergang
Schule und Beruf auf Landkreisebene zu koordinieren, zu vernetzen, weiterzuentwickeln

und bekannt zu machen.

Die Beratungs- und Orientierungsmafl3nahmen fur benachteiligte Jugendliche U 25
im Ubergang Schule und Beruf (B.2.5) werden in Kooperation mit den Tragern der
Grundsicherung, den Kommunen, den Agenturen flr Arbeit und den Akteuren der Ju-

gendberufshilfe durchgefihrt.

Qualifizierungsmalinahmen fir besonders benachteiligte Jugendliche U 25 im ALG
II-Bezug und nach Erfillen der Berufsschulpflicht zur Ausbildungs- und Berufsvor-
bereitung (B 2.6): Ziel der Forderung ist es vor allem, berufliche Kenntnisse den aktuellen
Erfordernissen am ersten Arbeitsmarkt anzupassen. Ein erster Schritt zu diesem Ziel kann
auch durch Integration von Sprachférderung oder Kursen zum nachtréglichen Erwerb des
Hauptschulabschlusses erreicht werden.

BeschaftigungsmalRnahmen mit Qualifizierungsanteilen fir benachteiligte junge
Erwachsene U 25 im ALG lI-Bezug (B 2.8): Dabei wird unterschieden zwischen Mal3-
nahmen zur Vermittlung beruflicher Qualifizierung und solchen zur Vermittlung persoénli-

cher und sozialer Schlusselkompetenzen.

8 \gl. Saarland: Jahresbericht 2013 zum Operationellen Programm des Saarlandes fiir den
Européischen Sozialfonds in der Forderperiode 2007-2013 vom 25. Juni 2014, Tab. 26, 28.
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Das Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr fordert zudem Utberbetriebliche
Berufsbildungsstatten (UBS), die Weiterentwicklung von UBS zu Kompetenzzentren sowie
den Aufbau von Kompetenzzentren fur die berufliche Aus- und Fortbildung. Im Jahr 2013

wurden fur ein Projekt 99.000 € ausgeschiuittet.

Das Ministerium fur Bildung und Kultur foérdert mit Unterstiitzung des Europaischen Fonds fiir
regionale Entwicklung (EFRE) Investitionen zur qualitativen Weiterentwicklung beste-
hender Berufsbildungszentren zu Innovations- und Zukunftszentren. Mitfinanziert wer-
den insbesondere erforderliche Neu- und Erganzungsanschaffungen sowie die mit den In-
vestitionen verbundenen Dienstleistungen (z.B. Installation der Gerate und Maschinen, Soft-
ware-Installation, Gerateunterweisungen) und baulichen MalRnahmen. Im Jahr 2013 wurden
funf Projekte durchgefiihrt. Die Ausgaben betrugen 924.909 €.

Sachsen

Der Freistaat Sachsen fordert auf der Grundlage der neuen ESF-Richtlinie Berufliche Bil-
dung 2014 beschéaftigungspolitische Projekte. Verschiedene Vorhabensbereiche aus der
vorherigen ESF-Richtlinie werden fortgesetzt. Im Rahmen der Richtlinie des S&chsischen

Staatsministeriums fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sind u.a. férderfahig:

e Berufsorientierung und -vorbereitung (ehem. Projektbereich B): Geftérdert werden Pro-
jekte, einschlieB8lich Studien und Konzepte, zur Verbesserung des Gesamtsystems der
Berufsorientierung. Dabei soll insbesondere das Engagement der Wirtschaft fir die Be-
rufsorientierung gesteigert werden. Im gesamten Forderzeitraum 2007-2015 wurden 21
Projekte mit 1,17 Mio. € gefordert. Das Programm wird in der neuen ESF-Foérderperiode

nicht fortgeftuhrt.

e Schaffung zusatzlicher auRerbetrieblicher Berufsausbildungsplatze (ehem. Projektbe-
reich C1 (ESF 2007-2013)): Im Jahr 2013 wurden Zuschiisse in Hohe von 4,69 Mio. €
gewahrt. Das Programm wird 2015, von der Restfinanzierung abgesehen, nicht fortge-
fuhrt.

e Vorrang fir duale Ausbildung (Vorhabensbereich D (ESF 2014-2020)): Gefdérdert wer-
den Vorhaben fur Jugendliche und junge Erwachsene mit Vermittlungshemmnissen bzw.
besonderen Unterstitzungsbedarf zur individuellen Hinfiihrung in die betriebliche Ausbil-
dung und/oder zur Unterstiitzung wahrend der Ausbildung sowie die Begleitung von Un-
ternehmen bei Problemen mit der Integration und Ausbildung der genannten Zielgruppe.
Forderbeginn ist im Jahr 2015.
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o Verbundausbildung (Vorhabensbereich E (ESF 2014-2020), ehem. Projektbereich C2
(ESF 2007-2013)): Mit 2,73 Mio. € wurden 2013 2.842 Teilnehmer/-innen gefordert. Die

Forderung wird fortgesetzt.

e Zusatzqualifikationen (Vorhabensbereich F (ESF 2014-2020), ehem. Projektbereich C4
(ESF 2007-2013)): Geférdert wird die Vermittlung von Zusatzqualifikationen, sodass Ju-
gendliche Kompetenzen erwerben kénnen, die Uber die Ausbildungsinhalte hinausgehen
und so ihre Einsatzmdglichkeiten im Unternehmen verbessern. Im Jahr 2013 wurden
1.888 Teilnehmer mit 390.545 € gefdrdert.

e Uberbetriebliche Lehrunterweisung im Handwerk (Vorhabensbereich G (ESF 2014-
2020)): Das Forderprogramm wird auf der Grundlage der ESF-Richtlinie 2014 fortgefuhrt.
Die Ausbildung im Betrieb soll durch die Verbreiterung der Grundausbildung und Vertie-
fung von Fachkenntnissen erganzt und an die technische Entwicklung angepasst werden.
Darlber hinaus sollen die Ausbildungsbetriebe von Unterweisungsaufgaben auf speziel-
len Gebieten entlastet werden. Gefordert werden die Lehrgange der ULU fir Lehrlinge in
der Grundstufe (1. Ausbildungsjahr) und in der Fachstufe (2. bis 4. Ausbildungsjahr) und
die gegebenenfalls erforderliche Unterbringung der Lehrlinge im Internat. Im Jahr 2013

wurden drei Projekte mit 2,74 Mio. € gefordert.

e Uberbetriebliche AusbildungsmaRnahmen, die die betriebliche Ausbildung in den Aus-
bildungsberufen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft erganzen und vertiefen (Vorha-
bensbereich H (ESF 2014-2020), ehem. Projektbereich C5 (ESF 2007-2013)): Geférdert
wurden im Jahr 2013 12 Projekte mit 172.876 €.

e Erganzungsqualifikationen (ehem. Projektbereich C6 (ESF 2007-2013)): Gefordert wur-
den bis zu 600 € je Teilnehmer fur Lehrgangskosten. Mit 105.819 € konnten im Jahr 2013
186 Projekte unterstitzt werden.

¢ Innovative Vorhaben, Modell- und Transfervorhaben, Studien (Vorhabensbereich N
(ESF 2014-2020)): Gefordert werden beschéftigungspolitische Projekte im Rahmen der
Umsetzung der Strukturpolitik der Europaischen Union. Finanziert werden innovative Vor-
haben, Modell- und Transfervorhaben sowie Studien und Konzepte. Forderbeginn ist
2015. Zum Teil Ubernimmt dieser Vorhabensbereich Forderinstrumente des Projektbe-
reichs ,Modellprojekte und innovative Projekte” (ehem. Projektbereich C7 (ESF 2007-
2013)). In diesem Rahmen wurden im Jahr 2013 Fordermittel in Héhe von 2,71 Mio. €

verwendet.

e Projekte der transnationalen beruflichen Bildung (ehem. Projektbereich D1 (ESF
2007-2013): Unterstitzt werden zuséatzliche transnationale auf3erbetriebliche Ausbil-
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dungsplatze sowie internationale Kompetenzen in der beruflichen Erstausbildung. Der Zu-
schuss belauft sich auf 110 € pro Woche im Ausland. Hierfir wurden im Jahr 2013

4,18 Mio. € aufgewendet. Das Programm l&auft 2015 aus.

Zusatzliche transnationale aulRerbetriebliche Ausbildungsplatze (ehem. Projektbe-
reich D2 (ESF 2007-2013)): Gefordert werden die Bereitstellung, Besetzung und Beglei-
tung von zusatzlichen transnationalen aufRerbetrieblichen Berufsausbildungsplatzen ver-
bunden mit einer Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen nach dem Berufs-
bildungsgesetz oder der Handwerksordnung, insbesondere im Rahmen der Gemein-
schaftsinitiative Sachsen (GISA). Gefordert werden aufRerdem Projektbestandteile oder
Projekte mit dem Ziel der Verbesserung der Effizienz und Effektivitdt der Ausbildungs-
mafnahmen. Im Jahr 2013 wurde dieser Projektbereich mit 511.362 € gefdrdert. Das

Programm l&uft 2015 aus.

Das Staatsministerium fir Soziales und Verbraucherschutz (SMS) férdert Freiwilligendienste,

die den Nebeneffekt der Berufsorientierung und -vorbereitung haben. Im Rahmen der Richt-

linie zur FOrderung von Freiwilligendiensten im Freistaat Sachsen unterstitzt das SMS fol-

gende Programme:

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ): Der Freistaat Sachsen bezuschusst die Durchfiihrung
eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) im In- oder Ausland fiir junge Menschen mit be-
sonderem Bildungs- oder Betreuungsbedarf. Im Rahmen der ehem. ESF-Richtlinie mit
dem Ziel der Berufsorientierung stand im Jahr 2013 noch ein Budget von 6,14 Mio. € fur

Malnahmen zur Verfigung.

Freiwilliges Okologisches Jahr (FOJ): Gefordert wird das Freiwillige Okologische Jahr
zur Forderung des birgerschaftlichen Engagements junger Menschen, die Unterstlitzung
ihrer beruflichen Orientierung sowie die Starkung ©Okologischen Bewusstseins und der
Verantwortungsiibernahme fir das Gemeinwesen. Im Rahmen der ESF-Richtlinie stand

im Jahr 2013 ein Budget von 2,07 Mio. € fur MalBnahmen zu Verfligung.

Im Rahmen der aktuellen ESF-Richtlinie férdert das SMS Beschaftigungschancen fir be-

nachteiligte junge Menschen. Dieser Forderbereich ist nochmals in zwei Foérderbausteine

unterteilt.

Dies sind sozialpadagogisch begleitete Qualifizierungs- und Beschéaftigungsvorha-
ben mit Gberwiegend fachpraktischer Vermittlung als niedrigschwelliges Angebot der Be-
rufsorientierung und Berufsvorbereitung, die die ehem. Férderung im Rahmen des Pro-
gramms ,Qualifizierungs- und Beschaftigungsvorhaben fiir benachteiligte junge Menschen

(Jugendberufshilfe)” fortsetzen sowie
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sozialpddagogisch begleitete Vorhaben mit produktionsschulorientierten Hand-

lungsanséatzen.

ESF-Projekte werden auch im Geschéftsbereich des Sachsischen Staatsministeriums fir
Kultus (SMK) angeboten. Zahlreiche der in der ESF-Forderperiode 2007-2013 begonnenen

Programme werden auch in der neuen Férderperiode 2014-2020 fortgefihrt.

Vorhaben zur Erhdhung der Quote von Schilern, die einen Abschluss erreichen
(Vorhabenbereich A1 (ESF 2014-2020), ehem. Projektbereich A4 (ESF 2007-2013)):
Durch Projekte zur Erhéhung der Ausbildungs- und Beschéftigungsfahigkeit von Schilern,
insbesondere durch verbesserte Berufsorientierung, wurden im Jahr 2013 816 Schiler/-
innen mit 112.791 € gefordert.

Vorhaben zur Berufsorientierung (Vorhabenbereich B (ESF 2014-2020)), ehem. ,Vor-
haben zur Berufs- und Studienorientierung“ (Vorhabenbereich B (ESF 2007-2013)) ein-
schlie3lich koordinierender Aufgaben, die zur Verbesserung der Berufswahlkompetenz
sowie der Ausbildungsfahigkeit der Schiler beitragen, wurden im Jahr 2013 mit

4,69 Mio. € gefordert und kamen 16.590 Schiiler/-innen zugute.

Mithilfe von Vorhaben zur Berufseinstiegsbegleitung (ehem. Vorhabenbereich C (ESF
2007-2013)) wurden seit 2012 forderungsbediirftige Jugendliche, insbesondere Schiler/-
innen aus dem Hauptschulbildungsgang der Mittelschulen sowie der Férderschulen far
Erziehungshilfe und zur Lernférderung, unterstttzt. 2013 wurden letztmals 580 Schiler/-

innen mit 1,57 Mio. €*" gefordert. Das Férderprogramm wird nicht fortgefihrt.

Vorhaben, die Auslandspraktika fur Berufsfachschiler zum Gegenstand haben
(ehem. Vorhabenbereich E (ESF 2007-2013)): Geftrdert wurden mehrmonatige Aus-
landspraktika fur Berufsfachschuler, angehende Fremdsprachenkorrespondenten, Assis-
tenten fur Hotelmanagement oder Internationale Touristikassistenten. Die Praktika konn-
ten in Mitgliedstaaten der Europdaischen Union, in Island, Liechtenstein, Norwegen und
der Schweiz, in der Russischen Féderation oder einem anderen osteuropaischen Drittland
durchgefuhrt werden. Im Jahr 2013 wurden zuletzt 186 Auszubildende mit 17.810 € ge-

fordert. Das Programm wird nicht fortgefuhrt.

Vorhaben zur Vermittlung von Zusatzqualifikationen fir Berufsfachschiler (ehem.
Vorhabenbereich F (ESF 2007-2013)): Gefdrdert wurden Projekte, die Berufsfachschilern

" Fordermittel ohne nationalen Anteil (Bundesagentur fiir Arbeit) in derselben Hohe. Die
Fordermittel beliefen sich also insgesamt auf 3,14 Mio. €.
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wahrend ihrer vollzeitschulischen beruflichen Ausbildung auf3erhalb des Lehrplanes zu-
satzliche Qualifikationen vermittelten, die fir den Arbeitsmarkt so relevant sind, dass die
Vermittlungschancen in eine Beschaftigung im ersten Arbeitsmarkt erhoht werden.
Schwerpunkte dieser Zusatzqualifikationen waren die Bereiche berufsbezogene Kommu-
nikation, Mediennutzung, Fremdsprachen und interkulturelle Kompetenz. Diese Projekte
konnten auch schultibergreifend durchgefiihrt werden. Im Jahr 2013 wurden zuletzt fir
673 Auszubildende Zuschisse in Hohe von 68.900 € gewéhrt. Das Programm wir nicht

fortgefuhrt.

Ebenfalls mit Mitteln des ESF unterstiitzt das Sachsische Staatsministerium der Justiz und
fur Europa mit der ESF-Richtlinie ,, Qualifizierung Gefangener” berufliche Qualifizierungs-
vorhaben flr eine berufliche Tatigkeit im Arbeitsmarkt, sozialpadagogische Vorhaben zur In-
tegration in den Arbeitsmarkt oder in eine berufliche BildungsmaRnahme sowie Studien und
Konzeptentwicklungen zur beruflichen und sozialpéadagogischen Qualifizierung von Gefan-
genen. Die Richtlinie wurde fir die Forderperiode 2014-2020 fortgeschrieben. Im Jahr 2013
wurden 2.460 Teilnehmer/-innen in 80 Projekten mit 6,56 Mio. € gefordert.

Der Freistaat fordert im Rahmen der Richtlinien zur Mittelstandsférderung die Modernisie-
rung bestehender UBS. Dazu z&hlen ein ggf. notwendiger Umbau von Gebauden sowie Er-
satz- und Erganzungsausstattungen von Werkstatten, die der Uberbetrieblichen Aus- und
Fortbildung dienen. Zudem kann die Weiterentwicklung des UBS zum Kompetenzzentrum

gefordert werden. Im Jahr 2013 wurden vier Projekte mit 73.568 € gefordert.

Sachsen-Anhalt

Fur das Land Sachsen-Anhalt standen in der Foérderperiode 2007 bis 2013 EU-Mittel in Hohe
von 643,9 Mio. € aus dem ESF bereit. Bis Ende 2013 wurden 469,61 Mio. € des Budgets
verausgabt, davon gut 43% in der Prioritdtsachse B ,Verbesserung des Humanvermdgens".
Im Haushaltsjahr 2013 wurden fir die Prioritatsachse B 34,92 Mio. € an EU-Mitteln ausge-
zahlt. Hinzu kommen 6&ffentliche und private nationale Mittel in Héhe von rund 9,60 Mio. €.%
In der Forderperiode 2014 bis 2020 werden dem Land Sachsen-Anhalt rund 612 Mio. € aus

8 \/gl. Sachsen-Anhalt: Jahresbericht 2013 — Europaischer Sozialfonds (ESF) — Sachsen-
Anhalt 2007-2013, Magdeburg Juni 2014, S. 8.
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dem ESF zur Verfiigung stehen.* Folgende Férderprogramme sind relevant fiir diesen Be-
richt:

- Das Freiwillige Okologische Jahr (FOJ) vermittelt praktische und qualifizierende berufli-
che Erfahrung und foérdert die Berufsorientierung fur bestimmte Berufszweige. Im Ausbil-
dungsjahr 2013/14 wurden 164 Teilnehmer/-innen mit 994.300 € gefdrdert.

- Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bietet als BildungsmafRnahme jungen Menschen
ebenfalls die Moglichkeit, sich beruflich zu orientieren und zu erproben. Fir das Jahr 2013
wurden 301 Platze bewilligt und mit 994.504 € bezuschusst.

- Die Ausbildungsférderung fur Alleinerziehende dient der Eingliederung junger Allein-
erziehender, insbesondere alleinerziehender junger Mutter unter 27 Jahren, in den ersten
Arbeitsmarkt. Mitfinanziert wird die individuelle Beratung und Begleitung der Alleinerzie-
henden mit dem Ziel der Absolvierung einer Erstausbildung. Im Jahr 2013 wurden mit

219.897 € vier Projekte finanziert. Das Programm wird seit 2014 nicht mehr fortgesetzt.

- Durch Modellprojekte zur Férderung der Erstausbildung sollen die Berufsorientierung
verbessert und neue Formen der Erstausbildung entwickelt und erprobt werden. Im Jahr
2013 befanden sich 15 Projekte mit einem Fdérdervolumen von rund 5 Mio. € in der Um-

setzung. Insgesamt wurden 37.991 Teilnehmer gefordert. *°

- Die Uberbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ULU) dient der Erganzung und Unter-
stiitzung der betrieblichen Ausbildung in Handwerksbetrieben. Im Jahr 2013 wurden 9.690

Teilnehmer/-innen mit 1,36 Mio. € unterstitzt.

- Mit dem Programm Verbundausbildung und externes Ausbildungsmanagement
»Sachsen-Anhalt AUSBILDUNG" werden Betriebe geférdert, die Jugendliche im Ver-
bund mit Partnerbetrieben oder Bildungstrdgern ausbilden. Gefdrdert werden kleine und
mittlere Unternehmen, die fachlich nicht in der Lage sind, die betriebliche Ausbildung von
Jugendlichen inhaltlich allein sicherzustellen, sowie die Inanspruchnahme von Beratungs-
und Coachingleistungen fur Planung, Durchfiihrung und Management der Berufsausbil-
dung. Ziel der Forderung ist eine Erhdhung des Ausbildungsplatzangebotes sowie die

Verbesserung der Ausbildungsqualitat bis hin zum Angebot von Zusatzqualifikationen. Im

9Vgl. Sachsen-Anhalt, Ministerium der Finanzen: Pressemitteilung vom 10. Dezember
2014.

0 Vgl. Sachsen-Anhalt: Jahresbericht 2013, a.a.0., S. 29, 85.
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Ausbildungsjahr 2013/14 kamen 160 Auszubildende in den Genuss der Mal3nahmen. Die
Forderung belief sich im Jahr 2013 auf 426.700 €.

- Mit dem Landesprogramm , Zukunftschance Assistierte Ausbildung“ werden Vorbe-
reitungs- und Unterstiitzungsdienstleistungen fur Jugendliche und Betriebe im Rahmen
der dualen Ausbildung durch einen weiteren Bildungstrager als zentrale Kontakt- und An-
laufstelle gefordert. Ziel ist es, vorzeitige Vertragslésungen zu verhindern und férderungs-
bedirftigen Jugendlichen den Weg zu einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss im
Rahmen einer dualen Ausbildung zu ermdglichen. Das Programm wurde im Jahr 2014

begonnen und ist zun&chst fur die Forderung von jahrlich 240 Teilnehmern ausgelegt.

- Das Programm Produktives Lernen in Schule und Betrieb bietet abschlussgeféahrdeten
Schiler/-innen im 8. und 9. Schuljahr ein besonderes Lernangebot zum Erwerb des
Hauptschulabschlusses. Im Haushaltsjahr 2013 stand ein Budget von 249.461 € bereit. Im
Ausbildungsjahr 2013/14 sollten 34 Forderfélle unterstitzt werden.

- Im Rahmen der Aktion ,Berufliche Integration von Jugendlichen an der zweiten Schwelle*
wurde u.a. das Forderprogramm Gegen Abwanderung junger Landeskinder (GAJL)
umgesetzt. Gefoérdert wurden teilnehmerbezogene Beratungen und Orientierungen, die
Akquise, Organisation und Durchfihrung von Praktika bei einstellungswilligen Arbeitge-
bern einschlieBlich fachlicher Begleitung der Teilnehmer, die Organisation und Durchfih-
rung von fachlichen und sozialen Qualifizierungen, die auf die Verbesserung der Integrati-
onschancen ausgerichtet sind, sowie sozialpadagogische Betreuung der Teilnehmenden.
Bis Ende 2013 nahmen insgesamt 7.916 Jugendliche an GAJL-Projekten teil, von denen
2.698 in regulare sozialversicherungspflichtige Beschaftigung auf dem ersten Arbeits-
markt integriert werden konnten. Das Forderprogramm wird erganzt durch Einstellungs-
hilfen, d.h. Lohnkostenzuschiissen in Hohe von 50% des Bruttolohns, maximal 3.000 €
fur einstellende Betriebe. Bis Ende 2013 wurden diese insgesamt fiir 98 Jugendliche be-

willigt.>*

- Im Rahmen der Aktion ,Angebote fir forderungsbedurftige Jugendliche” wird das Forder-
programm STABIL — Selbstfindung - Training - Anleitung - Betreuung - Initiative -
Lernen umgesetzt. Gefordert werden Projekte, in denen Jugendliche ohne Schulab-
schluss, ohne Ausbildungsplatz, Ausbildungsabbrecher/-innen, Jugendliche mit besonde-

rem individuellen sozialpadagogischen Hilfebedarf bzw. solche, die mithilfe der Férderan-

>l vgl. ebd. S. 88f.
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gebote der Agenturen fir Arbeit oder Trager der Grundsicherung nicht mehr erreicht wer-
den kdnnen, unter fachlicher Anleitung produzierend tatig sind. Zielstellung ist die Vermitt-
lung von Handlungskompetenz. Lernprozesse finden tber Produktionsprozesse statt und
es erfolgt keine Trennung zwischen Lern- und Arbeitsort. Bis Ende 2013 hatten 4.341 Ju-
gendliche an STABIL-Projekten teilgenommen. Rund 40% wurden anschliel3end in eine
sozialversicherungspflichtige Beschaftigung aufgenommen, konnten eine Ausbildung be-

ginnen oder in andere weiterfihrende MaRnahmen einmiinden. >

Im Rahmen der Prioritatsachse C ,Verbesserung der Arbeitsmarktchancen und Integration
benachteiligter Personen” der Forderperiode 2007 bis 2013 wurden vornehmlich Forderpro-
gramme durchgefiuhrt, die der Weiterbildung dienen. Die fir diesen Bericht z.T. nur begrenzt

relevanten Férderprogramme sind:

- Die Forderung von Einzelprojekten zur préaventiven Arbeitsmarktférderung soll dazu
beitragen, die Qualifizierung und Ausbildung in den Unternehmen des Landes durch die
Entwicklung geeigneter Methoden und die Erprobung neuer Losungsansatze zu verbes-
sern, um dadurch die Wachstumskréafte im Land zu starken und neue Beschaftigungs-
maoglichkeiten zu schaffen. Im Rahmen der Richtlinie sind u.a. Projekte forderfahig, die
neue Formen der Erstausbildung entwickeln (Forderbereich C) sowie transnationale Pro-
jekte (Forderbereich G). Zu diesen Forderbereichen liegen keine Angaben zu Forderfallen
bzw. -mitteln vor.>® Projekte dieser Forderbereiche kénnen langstens bis 2015 durchge-

fuhrt werden.

- Die Qualifizierung, Information und Beratung von Strafgefangenen beinhaltet sowonhl
berufliche Erstausbildung als auch Weiterbildung. Im Jahr 2013 konnten 374 Strafgefan-
gene mit rund 500.000 € gefordert werden. Eine Differenzierung der Daten zwischen Be-

rufs- und Weiterbildung ist nicht méglich.>*

Schleswig-Holstein

Das Zukunftsprogramm Arbeit der ESF-Forderperiode 2007 bis 2013 wird in der der neuen

Forderperiode 2014 bis 2020 vom Landesprogramm Arbeit abgel6st. Zahlreiche Program-

2 \/gl. ebd. S. 94.
> \Vgl. ebd. S.104f.
> Vgl. ebd. S. 105.
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me des Zukunftsprogramms wurden auch im Jahr 2014 weiter angeboten sowie teilweise in

das Landesprogramm bernommen. Die Programme im Einzelnen:

- Forderung der Giberbetrieblichen Lehrlingsunterweisung im Handwerk (ULU) (Aktion
B2 (ESF 2007-2013), Aktion C5 (ESF 2014-2020)): Gefordert werden Lehrgénge fiir Lehr-
linge in der Grundstufe (1. Ausbildungsjahr) und in der Fachstufe (2. bis 4. Ausbildungs-
jahr), die in kleinen und mittleren Unternehmen des Handwerks in Schleswig-Holstein
ausgebildet werden. Im Jahr 2013 waren 35.609 Stellen zur Lehrlingsunterweisung ge-

plant.

- Mit der Forderung der Regionalen Ausbildungsbetreuung (Aktion B4 (ESF 2007-
2013), Aktion C3 (ESF 2014-2020)) werden benachteiligte Jugendliche wahrend der Aus-
bildung beraten und betreut. Die Forderung dient der Lésung von Konflikten, die in der
Ausbildung entstehen. Betriebsinhaber und Jugendliche sollen in persdnlichen Gespra-
chen Uberzeugt werden, die Ausbildung fortzusetzen. Projekttrédger konnen mit bis zu
80.000 € pro Jahr anteilfinanziert werden. Im Jahr 2013 wurden elf Projekttrager gefor-
dert. Im selben Jahr wurden mit 14,75 Personalstellen der regionalen Ausbildungsbetreu-

ung 1.478 Auszubildende erstmals betreut.

- Das Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt (Aktion B5 (ESF 2007-2013)) bezweckt
die Verbesserung der Ausbildungsreife und Beschéaftigungsfahigkeit junger Menschen im
Ubergang von der Schule in den Beruf. Gefoérdert werden Schulabgénger von Hauptschu-
len und Forderzentren sowie berufsschulpflichtige Jugendliche, die sich in keinem ande-
ren (Aus-)Bildungsgang oder in keiner BildungsmalRnahme befinden. Es wird im Rahmen
von 30 Projekten in den 11 Kreisen und vier kreisfreien Stadten durchgefuhrt. Die 15 ko-
ordinierenden Trager stellen mit weiteren 28 auf3erschulischen Bildungseinrichtungen die
Umsetzung des Handlungskonzeptes Schule & Arbeitswelt an 234 Forderzentren, Schu-
len mit Bildungsgangen, die zum Hauptschulabschluss fiihren, und Berufsschulen (Be-
rufseingangsklassen) sicher. An dieses Programm schliet das Handlungskonzept
PLuS (Praxis Lebensplanung und Schule) (Aktion C1 (ESF 2014-2020)) an und entwi-
ckelt es weiter. Fur das Jahr 2014 waren fur das neue Programm erstmals 2,8 Mio. € fur

3.000 Forderfélle eingeplant.

« Mit dem Programm Produktionsschulen (Aktion C2 (ESF 2014-2020)) werden junge
Menschen unter 25 Jahren ohne Schul- oder beruflichen Abschluss, deren berufliche Per-
spektive aufgrund von Bildungsdefiziten sowie fehlenden Basiskompetenzen stark einge-
schrankt ist, geférdert. Produktionsschulen sind betriebsdhnliche Bildungseinrichtungen,

die junge Menschen insbesondere fir den regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in
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relevanten Berufsfeldern qualifizieren sollen. Im Jahr 2014 sollten zunachst 287 Teilneh-

mer geférdert werden.

- Das Programm Berufsvorbereitende BildungsmalRnahmen fir jugendliche Strafge-
fangene (Aktion B7 (ESF 2007-2013)) wurde vom Programm Berufsvorbereitung und
Ausbildung fur junge Gefangene (Aktion B2 (ESF 2014-2020)) abgelost. Gefordert
werden junge Straf- und Untersuchungshéftlinge und Haftentlassene ohne berufliche
Erstausbildung, die die allgemeine Schulpflicht erfiillt haben, insbesondere noch nicht be-
rufsreife Jugendliche, junge Menschen mit Lernbeeintrachtigung, junge Menschen mit
Behinderung, Un- und Angelernte, sozial Benachteiligte, Menschen mit Migrationshinter-
grund sowie Jugendliche, denen die Aufnahme einer Ausbildung nicht gelungen ist und

deren Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen erhdht werden sollen.

Das Ministerium fir Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie forderte Uber das Zu-
kunftsprogramm Wirtschaft innerhalb der Prioritatsachse 1 ,Wissen und Innovation star-
ken“ u.a. Uberbetriebliche Berufsbildungsstatten (UBS). Seit 2015 hat das Ministerium fiir
Schule und Berufsbildung diesen Forderbereich Gbernommen. Durch die Schaffung und Si-
cherung eines bedarfsgerechten, modernen Netzes von Berufsbildungsstatten soll die Quali-
fikation der Auszubildenden, Beschéftigten und Arbeitslosen verbessert und die Wettbe-
werbsfahigkeit schleswig-holsteinischer Betriebe erhéht werden. Antragsberechtigt sind pri-
vate und o6ffentliche Trager von Berufsbildungsstatten. Im Jahr 2013 wurden mit 400.000 € 7

Projekte mit bis zu 50 Prozent der zuwendungsfahigen Investitionskosten mitfinanziert.

Mit der Férderung von innovativen Projekten zur Unterstiitzung der Fachkrafteentwick-
lung und Attraktivitatssteigerung der dualen Ausbildung werden im Einzelnen folgende

Vorhaben unterstutzt:

¢ Innovative Modellprojekte zur Erprobung neuer ausbildungspolitischer Ansatze,

¢ Projekte zur Steigerung der Ausbildungsqualitat,

e Projekte zur Verkniipfung von Schule und Wirtschatft,

e Projekte zur Steigerung der internationalen Mobilitdt von Auszubildenden,

¢ Projekte, die die Zusammenarbeit aller an der Ausbildung Beteiligten effizienter gestalten,

¢ Projekte, mit denen auf akute Problemlagen des schleswig-holsteinischen Ausbildungs-

marktes reagiert wird,

¢ Projekte, an denen ein besonderes ausbildungspolitisches Interesse des Landes besteht.
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Auch diese Richtlinie ist mit Wirkung vom 1. November 2014 vom Ministerium fur Wirtschaft,
Arbeit, Verkehr und Technologie Schleswig-Holstein zum Ministerium fir Schule und Berufs-

bildung Schleswig-Holstein tibergegangen.

Mit dem Programm zur Forderung der Ausbildung in der Altenpflege und Altenpflegehilfe
werden Personal- und Sachausgaben der Altenpflegeschulen mitfinanziert. Ziel ist es, eine
qualitativ hochwertige und fachgerechte Ausbildung an den staatlich anerkannten Altenpfle-
geschulen sicherzustellen. Die Hohe der Férderung betragt pro Ausbildungsplatz und Monat
bis zu 290 €.

Die Eingliederung von Strafgefangenen durch Arbeit und Qualifizierung (AQUA) ge-
schieht durch die Feststellung von Kompetenzen, MaRnhahmen der Berufsvorbereitung, der
beruflichen Orientierung und Qualifizierung im Strafvollzug und der notwendigen Betreuung

nach der Haft. Im Jahr 2013 wurden im Rahmen des Programms drei Projekte unterstitzt.

Thiringen

Mit Unterstlitzung des ESF setzt das Land im Rahmen der neuen Ausbildungsrichtlinie fir
die ESF-Foérderperiode 2014 bis 2020 MalRhahmen zur Verbesserung der Ausbildungssitua-
tion unter besonderer Bertcksichtigung der zukinftigen Fachkrafteentwicklung fort. Im Jahr
2014 wurden noch die Programme der vorherigen Ausbildungsrichtlinie angeboten. Gefor-

dert wurden bzw. werden:

e Geschaftsstellen von Ausbildungsverbinden (ESF 2007-2013, Kap. 2.1): Aufgaben
sind u.a. die Vernetzung von Unternehmen einer Region oder Branche zu einem Firmen-
ausbildungsverbund, die Schaffung von zuséatzlichen Ausbildungsplatzen in KMU, die Si-
cherung einer hohen Qualitat der betrieblichen Ausbildung sowie das Angebot eines ex-
ternen Ausbildungsmanagements. Im Jahr 2013 wurden Geschéftsstellen mit 1,28 Mio. €
bezuschusst. In der neuen Ausbildungsrichtlinie findet sich dieser Férdergegenstand nicht

mehr.

e Uberbetriebliche Erganzungslehrgange und Lehrgange zur Vermittlung von Zu-
satzqualifikationen (ESF 2007-2013, Kap. 2.2.1) wird in der neuen Ausbildungsrichtlinie
unter dem Titel Uberbetriebliche Erganzungslehrgéange (ESF 2014-2020, Kap. 2.2.1) fort-
gefuhrt: Gefordert werden Uberbetriebliche Lehrgdnge zur Erganzung notwendiger Inhalte
der betrieblichen Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen, die in Unternehmen und
in Bildungseinrichtungen stattfinden kénnen. Im Jahr 2013 wurden mit 7,0 Mio. € 18.672
Forderfalle finanziert. Nach der neuen Ausbildungsrichtlinie sind im Rahmen der ,Uberbe-

trieblichen Ergdnzungslehrgange” nun auch Koordinierungsstellen (ESF 2014-2020, Kap.
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2.2.2) zur Gesamtkoordination der Mafinahmen, fur das Berichtswesen der Prifungen
und Abschliisse sowie die Uberwachung der férderfahigen Tage pro Teilnehmer forderfa-

hig.

e Uberbetriebliche Lehrunterweisungen im Handwerk (ESF 2007-2013, Kap. 2.2.2; ESF
2014-2020, Kap. 2.3): Gefordert werden nach wie vor anerkannte Lehrgdnge im Hand-
werk der Grundstufe (1. Ausbildungsjahr), Lehrgénge in der Fachstufe (2.-4. Ausbildungs-
jahr), Lehrgéange der Stufenausbildung (ST) in Bauberufen sowie Ausgaben fir Unterbrin-

gung. Im Jahr 2013 wurden mit 2,33 Mio. € 4.930 Teilnehmer/-innen gefordert.

e Ausbildungsplatzférderung besonderer Zielgruppen (ESF 2007-2013, Kap. 2.3): Ge-
fordert wurde die Einstellung von Insolvenzlehrlingen. Im Jahr 2013 wurden zuletzt fur 21
Insolvenzlehrlinge Zuschisse in Hohe von 57.900 € gewahrt. Das Férderangebot wurde

im Jahr 2014 nicht mehr fortgesetzt.

Auf der Grundlage der Berufsvorbereitungsrichtlinie forderte das Land Thiringen die pra-
xisnahe Berufsorientierung und -vorbereitung. Ziel war die Verbesserung des Ubergangs von
der Schule in die berufliche Ausbildung, die Reduzierung der Abbrecherquote in der Berufs-
ausbildung sowie die Weiterentwicklung der Beschaftigungsfahigkeit. Im Jahr 2013 konnten
unter Einsatz von rund 10,38 Mio. € 235 Projekte finanziert werden, mit denen 51.940 Schi-

ler/-innen gefdrdert wurden. Die Richtlinie ist zum 14. Dezember 2014 aulRer Kraft getreten.

Mit der Forderung von BerufsbildungsmalRnahmen sollen Beschaftigte in der Land- und
Forstwirtschaft durch die Teilnahme an BerufshildungsmaRnahmen einschlielich Berufs-
wettbewerben qualifiziert werden. Im Jahr 2013 erhielten 477 Teilnehmer/-innen Zuschisse

in H6he von insgesamt rund 520.000 €. Die Richtlinie gilt bis zum 31. Dezember 2015.

Durch die Investive Forderung Uberbetrieblicher Berufsbildungsstatten férdert das Land
den Ausbau eines Netzes an uberbetrieblichen Ausbildungsstétten, die der berufsprakti-
schen Aus- und Weiterbildung dienen. Mitfinanziert werden

= Investitionsvorhaben, die der Anpassung der Ausstattung der Uberbetrieblichen Ausbil-

dungsstatten an die Veranderung der Berufswelt dienen, sowie

= Bauvorhaben, sofern ein besonderes berufsbildungspolitisches Interesse des Landes be-
steht.

Im Jahr 2013 wurden mit 730.000 € vier Projekte gefordert.

Fur die Qualifizierung und Integration von Strafgefangenen und Haftentlassenen stand
im Jahr 2013 ein Budget von 3,43 Mio. € zur Verfigung. Genutzt wurde das Angebot von
1.102 Teilnehmern.
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Das Thiringen Jahr vereint das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das Freiwillige Soziale Jahr
im kulturellen Bereich (FSJK), das Freiwillige Jahr in der Denkmalpflege (FJD) sowie das
Freiwillige Okologische Jahr (FOJ) unter einem Dach. Es soll u.a. der Personlichkeitsent-
wicklung dienen und die soziale Integration der Teilnehmer/-innen unterstitzen. Hierzu geho-
ren auch Angebote der Berufsorientierung, der berufsbezogenen Beratung und Hilfe, der Be-
rufsvorbereitung sowie der Mdglichkeit, die persénliche Eignung in einem Berufsfeld prak-

tisch auszuprobieren.

e Thiringen Jahr im Bereich Gesundheit und Soziales (FSJG): Geférdert wird die Or-
ganisation und Durchfihrung von Freiwilligenjahren in den Bereichen Soziales, Gesund-
heit, Kultur, Schule, Arché&ologie. Sport und Denkmalpflege. Im Ausbildungsjahr
2013/2014 wurden 815 Teilnehmer unterstitzt und im Haushaltsjahr 2013 Mittel in Hohe

von 1,73 Mio. € verwendet.

e Thiringen Jahr im Bereich der Nachhaltigen Entwicklung und des Naturschutzes
(FOJG): Gefordert wird die Organisation und Durchfiihrung von Freiwilligenjahren im Be-
reich Nachhaltige Entwicklung des Natur- und Umweltschutzes. Im Haushaltsjahr 2013
wurden 681.012 € eingesetzt und im Ausbildungsjahr 2013/2014 157 Teilnehmer/-innen

gefordert.

Im Rahmen der Richtlinie Ortliche Jugendférderung férdert das Land Thiringen u.a. die
schulbezogene Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit in Kooperation
mit Regelschulen ab dem flnften Schuljahr durch Kommunen. Im Jahr 2013 wurden 23

Landkreise bzw. kreisfreie Stadte mit 10,94 Mio. € geférdert.

D1.4  Européische Union

Der Europaische Sozialfonds (ESF) ist das zentrale arbeitsmarktpolitische Foérderinstru-
ment der Européischen Union. Finanzielle Mittel aus dem ESF kdnnen 6ffentliche Verwal-
tungen, Nichtregierungsorganisationen, Wohlfahrtsverbdnde sowie Sozialpartner erhalten,
die im Bereich Beschaftigung und soziale Eingliederung aktiv sind. Die Vergabe richtet sich
nach Kriterien, die in den Operationellen Programmen sowie den ESF-Richtlinien des Bun-
des und der Lander festgelegt sind.

In Deutschland erhielten Bund und Lander in der Forderperiode 2007 bis 2013 insgesamt
9,38 Mrd. € aus dem ESF. Fur die neue Forderperiode 2014 bis 2020 wurde erstmals ein
Mindestanteil fir den ESF in H6he von 23,1% der Kohasionsmittel festgelegt. Demnach wird
Deutschland zumindest 6,72 Mrd. € aus dem ESF erhalten. Davon flieRen rund 39% in das

ESF-Bundesprogramm und etwa 61% in die ESF-Landerprogramme.
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Die Operationellen Programme des Bundes und der Lander wurden tberwiegend im 2. Halb-
jahr 2014 durch die Européaische Kommission genehmigt. Die Forderung aus Mitteln der
neuen Forderperiode kann damit auf breiter Ebene im Jahr 2015 beginnen. Die Forderung
unterliegt dem Prinzip der Kofinanzierung, d.h. die EU-Mittel sind mit Bundes-, Landes-,
kommunalen und sonstigen 6ffentlichen Mitteln gegenzufinanzieren. Dartber hinaus kénnen

auch private Mittel in die Kofinanzierung einbezogen werden.

In der Forderperiode 2014-2020 wurden alle bisherigen EU-Programme fir die allgemeine
und berufliche Bildung, Jugend und Sport im neuen Programm Erasmus+ zusammenge-
fuhrt, darunter das ehemalige Programm fir lebenslanges Lernen (Erasmus, Leonardo da

Vinci, Comenius, Grundtvig), Jugend in Aktion sowie internationale Kooperationsprogramme.
Im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung werden folgende MalRhahmen gefordert:
¢ Lernmobilitat von Einzelpersonen,

e Zusammenarbeit zur Férderung von Innovation und zum Austausch von bewéhrten Ver-
fahren, insbesondere strategische Partnerschaften, Partnerschaften zwischen der Ar-

beitswelt und Bildungs- und Berufshildungseinrichtungen sowie IT-Plattformen,
¢ Unterstiitzung politischer Reformen sowie

¢ Jean-Monnet-Aktivitdten zur Forderung der Lehre und Forschung zur europdischen In-

tegration.

Bis 2020 stehen insgesamt knapp 14,8 Milliarden Euro fir die Qualifikation und Beschéfti-
gungsfahigkeit von mehr als 4 Millionen Menschen in den 33 teilnehmenden Staaten in Eu-
ropa zur Verfugung. Zwei Drittel des Gesamtbudgets sind fur Bildungsmoglichkeiten von
Lernenden im Ausland vorgesehen. Im Bereich der Berufsbildung unterstiitzt das Programm
u.a. Lernaufenthalte im européischen Ausland fur Auszubildende und andere Lernende in
Aus- und Weiterbildungsgéangen sowie fur das Bildungspersonal. Der Auslandsaufenthalt er-
folgt im Rahmen sogenannter Mobilitatsprojekte, die von Einrichtungen aus der beruflichen
Bildung organisiert und durchgefiihrt werden.

Knapp 18.000 junge Menschen haben 2014 wahrend ihrer Ausbildung einen Auslandsauf-
enthalt in einem der 33 am Programm teilnehmenden europdaischen Staaten durchgefihrt.
Dies waren 2.000 bzw. 12,5% mehr als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr ist auch die Zahl
der Ausbilder/-innen und Berufsschullehrer/-innen gestiegen, die mit Erasmus+ mobil waren -
auf fast 4.000. Diese Zahl umfasst auch Begleitpersonen. Insgesamt wurden damit in
Deutschland rund 22.000 Teilnehmer/-innen in der beruflichen Bildung durch Erasmus+ ge-

fordert.

Redaktionsstand: Februar 2015 71/73



Literatur:

Bundesagentur fur Arbeit (Hrsg.): BA-Finanzen — Monatsergebnisse des Beitragshaus-
halts Dezember 2013, Nirnberg 13.02.2014

Bundesagentur fir Arbeit Statistik (Hrsg.): Arbeitsmarkt in Zahlen — Férderstatistik — Be-
richtsmonat Dezember 2013, Nurnberg Méarz 2014 (Online-Vero6ffentlichung).

Bundesagentur fur Arbeit Statistik (Hrsg.): Arbeitsmarkt in Zahlen — Statistik Uber Leistun-
gen nach dem SGB lll, Berichtsmonat September 2014, Nurnberg 7. Januar 2015 (Onli-

ne-Veroffentlichungen).

Bundesagentur fur Arbeit Statistik (Hrsg.): Arbeitsmarkt in Zahlen — Forderstatistik — Malf3-
nahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (MAbE) nach § 45 SGB lll, Be-
richtsjahr 2013, Januar 2014, Nurnberg September 2014 (Online-Veréffentlichung).

Bundesagentur fur Arbeit Statistik (Hrsg.): Arbeitsmarkt in Zahlen — Forderstatistik, De-
zember 2012, Nirnberg Marz 2013 (Online-Veroffentlichung).

Bundesagentur fir Arbeit: Haushaltsplan 2015, vom 15. Januar 2015

Bundesamt fur Guterverkehr: Merkblatt zum Férderprogramm Aus- und Weiterbildung, der
Quialifizierung und Beschéftigung in Unternehmen des Guterkraftverkehrs mit schweren

Nutzfahrzeugen (Forderprogramm “Aus- und Weiterbildung“) vom 16. September 2013

Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsamter und Hauptfirsorgestellen (BIH): Jah-
resbericht 2013/2014, Wiesbaden 2014

Bundeshaushaltsordnung (BHO) in der Fassung vom 19. Juli 2013

Bundesinstitut fir Berufsbildung (BIBB): JOBSTARTER Monitoring, vom 14. Marz 2014
(Online-Veroffentlichung)

Bundesministerium fir Bildung und Forschung (BMBF): Pressemitteilung vom 27. Januar
2015

Deutscher Bundestag: Drucksache 17/10606 vom 7. September 2012
Deutscher Bundestag: Drucksache 17/14300 vom 9. August 2013
Deutscher Bundestag: Drucksache 18/2990 vom 27. Oktober 2014

Ekert, Stefan / Grebe, Tim: Abschlussbericht Externe Evaluation von JOBSTARTER
CONNECT, InterVal GmbH, Berlin 2014

Redaktionsstand: Februar 2015 72173



e Institut fur Entwicklungsplanung und Strukturforschung GmbH an der Universitat Hanno-

ver (ies): Evaluation der Initiative VerA des Senior Experten Service, Hannover Juni 2013
e Landesregierung Baden-Wirttemberg: Pressemitteilung vom 30. Dezember 2013

e Land Niedersachsen: Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2014, Einzelplan 07 Kultusmi-

nisterium
¢ Nationale Agentur Bildung flr Europa beim BIBB: Jahresbericht 2013, Bonn 2014

¢ Niedersachsen: Niedersachsisches fonds- und zielgebietsiibergreifendes Operationelles
Programm fiir den Européaischen Fonds fur regionale Entwicklung (EFRE) und den Euro-
paischen  Sozialfonds (ESF) -  Multifondsprogramm - fir die  EU-
Strukturfondsférderperiode 2014-2020, Stand 22. Dezember 2014

¢ Nordrhein-Westfalen: Haushaltsrechnung 2013

e Runderlass des Ministeriums fir Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) vom 31. Mai
2011, Ministerialblatt fir das Land Nordrhein-Westfalen Nr. 13 vom 8. Juni 2011, S. 152;
zuletzt geandert durch Runderlass des MAIS vom 30. Juli 2014, Ministerialblatt fiir das
Land Nordrhein-Westfalen Nr. 26 vom 19. September 2014, S. 514

e Saarland: Jahresbericht 2013 zum Operationellen Programm des Saarlandes fir den Eu-

ropéaischen Sozialfonds in der Forderperiode 2007-2013 vom 25. Juni 2014

e Saarland: Operationelles Programm des Saarlandes flr den Europaischen Sozialfonds
Forderperiode 2007-2013 — Regionale Wettbewerbsfahigkeit und Beschéftigung vom 7.
Dezember 2007

e Sachsen-Anhalt, Ministerium der Finanzen: Pressemitteilung vom 10. Dezember 2014

e Sachsen-Anhalt: Jahresbericht 2013 — Europaischer Sozialfonds (ESF) — Sachsen-Anhalt
2007-2013, Magdeburg Juni 2014

e Senator fur Wirtschaft, Arbeit und Hafen (Hrsg.): Jahresbericht 2012 — Bericht zur Umset-
zung der EU-kofinanzierten Arbeitsmarktpolitik und des Beschéftigungspolitischen Akti-
onsprogramms (BAP) in Bremen und Bremerhaven, Hamburg 12. Juni 2013

e Senior Experten Service (SES): Jahresbericht 2013, Bonn 2013

Redaktionsstand: Februar 2015 73173



	D1.2 Dokumentation der Bundes- und Länderprogramme zur Förderung der Berufsausbildung in Deutschland
	D1.2.1 Vorbemerkung
	Befragung zur Förderung der Berufsausbildung
	Ziele und Zielgruppen der Förderung

	D1.2.2 Förderprogramme des Bundes
	Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
	Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) / Bundesagentur für Arbeit (BA)
	Förderangebote der Integrationsämter
	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)
	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

	D1.2.3 Förderprogramme der Länder
	Baden-Württemberg
	Bayern
	Berlin
	Brandenburg
	Bremen
	Hamburg
	Hessen
	Mecklenburg-Vorpommern
	Niedersachsen
	Nordrhein-Westfalen
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Sachsen
	Sachsen-Anhalt
	Schleswig-Holstein
	Thüringen

	D1.4 Europäische Union

	Deckblatt Doku 3.pdf
	Deckblatt IAB-Expertise
	Betriebliche Berufsausbildung und Weiterbildung in Deutschland - IAB-Expertise von Silke Hartung
	Inhalt
	Überblick
	Vorbemerkung
	1  Einleitung
	2  Das IAB-Betriebspanel2F
	3  Betriebliche Berufsausbildung
	3.1 Ausbildungsstrukturen
	3.2 Ausbildungspotenzial
	3.3 Übernahme nach der Ausbildung

	4  Betriebliche Weiterbildung
	4.1 Weiterbildungsbeteiligung
	4.2 Weiterbildungsquote

	5  Schluss
	6  Anhang
	7 Anmerkungen





